
1301 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlagen (123 7 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Einkommen­
steuergesetz 1988, das Endbesteuerungsgesetz 
(Verfa. ssungsgesetz), das Körperschaftsteuerge­
setz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das 
Investmentfondgestz 1963, das Investment­
fondgesetz 1993, das Gewerbesteuergesetz 
1953, das Umsatzsteuergesetz 1972, das 
Normverbrauchsabgabegesetz 1991, das Wein­
steuergesetz 1992, das Bewertungsgesetz 1955, 
das Vermögensteuergesetz 1954, das Erb­
schaftssteueräquivalentgesetz, das Gebühren­
gesetz 1957, das Versicherungssteuergesetz 
1953, das Kapitalverkehrsteuergesetz, das 
Straßenverkehrsbeitragsgesetz, das Kraftfahr­
zeugsteuergesetz 1992, das Aldastensanie­
rungsgesetz, das Bundesgesetz über den Schutz 
vor Straftaten gegen die Sicherheit von 
Zivilluftfahrzeugen, das Bundesgesetz vom 
26. November 1980, mit dem eine Sonderab­
gabe von Erdöl erhoben wird, das Bundesgesetz 
betreffend Maßnahmen im Bereich der Bun­
desstraßengesellschaften, das Familienlasten­
ausgleichsgesetz 1967, die Bundesabgabenord­
nung, das Abgabenverwaltungsorganisations­
gesetz und das Finanzverfassungsgesetz 1948 
geändert werden sowie eine Sonderregelung 
zur Mittelstandsfinanzierung auf dem Gebiet 
der Gebühren sowie der Verkehrssteuern 

getroffen wird (Steuerreformgesetz 1993) 
und 

über die Anträge 127/ A der Abgeordneten 
Mag. Helmut Peter und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Grunderwerb-

steuergesetz 1987 geändert wird sowie 
231/ A (E) der Abgeordneten Hermann Böhak­
ket und Genossen betreffend die Senkung der 

betrieblichen Vermögensteuer 

Der vorliegende Entwurf eines Steuerreformge­
setzes 1993 hat die zweite Etappe der Steuerreform 
zum Inhalt. Es sollen damit tiefgreifende Struktur-

änderungen im österreichischen Steuersystem vor­
genommen werden. Sowohl vom Umfang des 
Entwurfes als auch von der inhaltlichen Bedeutung 
der getroffenen Maßnahmen kann wohl von den 
umfassendsten Veränderungen der letzten Jahr­
zehnte gesprochen werden. Mit dem Steuerreform­
gesetz 1993 sollen "traditionelle" Steuern wie die 
Gewerbeertragsteuer und die Vermögensteuer, 
weiters das Erbschaftssteueräquivalent und die 
Sonderabgabe von Banken abgeschafft werden. 
Weiters soll der Tatbestand der Darlehens- und 
Kreditvertragsgebühr im Gebührengesetz gestri­
chen werden. Insbesondere von der Abschaffung 
der vermögens abhängigen Abgaben wird eine 
beachtliche Eigenkapitalstärkung der österreichi­
schen Wirtschaft ausgehen. Dem Bereich der klein­
und mittelständischen Wirtschaft soll mit einer 
neuen Form der Aufbringung von Beteiligungskapi­
tal wirtschaftspolitische Impulse gegeben werden. 
Schließlich kommt' es zu umfassenden Neuerungen 
auf dem Gebiet der steuerlichen Gewinnermittlung. 
Die Abschaffung der Lohnsteuerkarte, die Einfüh­
rung einer Arbeitnehmerveranlagung, die Anhebung 
der Buchführungsgrenze sowie verschiedene ertrag­
und umsatzsteuerliche Pauschalierungen dienen der 
Vereinfachung der Verwaltungs abläufe sowie dem 
Bürokratieabbau. Das Gesellschaftsänderungsge­
setz 1993 löst einige Veränderungen im Umgrün­
dungsrecht aus. Schließlich werden im Hinblick auf 
die fortschreitende europäische Integration wettbe­
werbsverzerrende Besteuerungslücken, sie sich zu 
Lasten der österreichischen Kreditwirtschaft aus­
wirken können, geschlossen. 

Die Abgeordneten Mag. Helmut Pet e rund 
Genossen haben am 18. April 1991 den Antrag 
127/ A im Nationalrat eingebracht und wie folgt 
begründet: 

"Bis 1987 waren Umgründungen nach dem 
Strukturverbesserungsgesetz von der Grunderwerb­
steuerpflicht befreit. Durch das neue Grunderwerb-
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steuergesetz 1987 ist diese Befreiungsbestimmung 
ersatzlos beseitigt worden. In der Folge wurde für 
die Grunderwerbsteuerberechnung im Rahmen 
einer Umgründung nach dem Strukturverbesse­
rungsgesetz der Einheitswert als Bemessungsgrund­
lage herangezogen. Nach einem Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes aus dem Jahre 1990 muß 
aber der Wert der Gegenleistung als Bemessungs­
grundlage herangezogen werden. In der Praxis 
vervielfacht sich damit die Grunderwerbsteuer­
pflicht bei einer Umgründung nach dem Struktur­
verbesserungsgesetz. Damit werden Umgründun­
gen aus steuerrechtlichen Gründen unattraktiv. Die 
neue Rechtslage läuft damit der Intention des 
Strukturverbesserungsgesetzes zuwider und besei­
tigt de facto dessen Anreizfunktion. Um Umgrün­
dungen in Hinkunft durch die Grunderwerbsteuer­
pflicht nicht zu verunmöglichen, soll daher bei 
Umgründungen nach dem Strukturverbesserungs­
gesetz die Grunderwerbsteuer vom Einheitswert 
berechnet werden. Ein Einnahmenausfall gegenüber 
der Rechtslage bis 1990 ist dadurch nicht zu 
erwarten." 

Die Abgeordneten Hermann B ö h a c k e rund 
Genossen haben am 3. Oktober 1991 den Antrag 
231/ A (E) im Nationalrat eingebracht und wie folgt 
begründet: 

"Eine gesunde Kapitalstruktur mit einer ausrei­
chenden Eigenkapitalbasis ist eine Voraussetzung 
für den Erfolg der österreichischen Wirtschaft im 
europäischen Binnenmarkt. Die betriebliche Ver­
mögensteuer stellt eine Substanzbesteuerung dar 
und behindert besonders die Eigenkapitalbildung 
der österreichischen Unternehmen. In vielen ande­
ren Industriestaaten ist eine Vermögensteuer auf 
Betriebsvermögen entweder überhaupt unbekannt 
oder die vergleichbare Steuerbelastung wesentlich 
niedriger als in Österreich. Die Senkung der 
betrieblichen Vermögensteuer ist daher auch 
erforderlich, um Wettbewerbsnachteile der österrei­
chischen Wirtschaft gegenüber dem Ausland zu 
vermeiden. Die zu erwartenden Einnahmenausfälle 
sind durch eine Senkung des Bundeszuschusses zu 
den ÖBB sowie durch Einsparungen bei den 
Ermessensausgaben des Bundes zu bedecken." 

Der Finanzausschuß hat den vorliegenden 
Entschließungsantrag 231/ A (E) erstmals in seiner 
Sitzung am 6. Juli 1992 in Verhandlung genommen. 
Als Berichterstatter für den Ausschuß fungierte 
Abgeordneter Hermann B ö h a c k e r. Anläßlich 
dieser Sitzung hat der Ausschuß nach einer Debatte, 
an der sich die Abgeordneten Dipl.-Kfm. Dr. Otto 
KeimeI, Mag. Helmut Peter, Dr. Ewald No­
wo t n y und Dipl.-Kfm. Dr. Günter S turn m­
voll beteiligten, einstimmig den Beschluß gefaßt, 
den vorliegenden Entschließungsantrag dem beste­
henden Unterausschuß des Finanzausschusses zur 
Vorbehandlung der Anträge 16/ A (E) und 20/ Azur 
weiteren Beratung zuzuweisen. 

Diesem Unterausschuß gehörten von der Sozial­
demokratischen Parlamentsfraktion die Abgeordne­
ten Dr. Kurt H ein d I, Eleonore H 0 s t ase h, 
Dr. Ewald No w 0 t n y, Herbert Sc h m i d t -
m eie r und Helmut Wo I f, vom Parlamentsklub 
der Österreichischen Volkspartei die Abgeordneten 
Dipl.-Vw. Dr. Josef Lackner, Rudolf 
Sc h war z böe k sowie Dipl.-Kfm. Dr. Günter 
S turn mv 0 11, vom Klub der Freiheitlichen Partei 
Österreichs die Abgeordenten Peter R 0 sen -
st in g I und Mag. Erich Sc h r ein e r und vom 
Grünen Klub die Abgeordnete Mag. Dr. Madeleine 
Pet r 0 v i c an. Obmann war Abgeordneter Dr. 
Ewald No w 0 t n y, Obmannstellvertreter 
Dipl.-Kfm. Dr. Günter S turn m voll und Schrift­
führer Mag. Erich Sc h re i n er. 

Den Antrag 127/ A hat der Finanzausschuß 
erstmals am 5. November 1992 in Verhandlung 
genommen. Nach Berichterstattung im Ausschuß 
durch den Abgeordneten Mag. Erich S ehr ein e r 
faßte der Ausschuß den Beschluß, auch diesen 
Antrag dem erwähnten Unterausschuß zur Vorbe­
handlung zu übertragen. 

Die Regierungsvorlage 1237 der Beilagen hat der 
Finanzausschuß in seiner Sitzung am 4. November 
1993 in Verhandlung genommen. Den Bericht im 
Ausschuß erstattete Abgeordneter Ing. Kurt 
Gar t I e h n e r. 

Der Ausschuß beschloß, die Vorbehandlung 
dieser Regierungsvorlage ebenfalls dem erwähnten 
Unterausschuß zu übertragen. 

Der Unterausschuß hat die ihm übertragenen 
Vorlagen in seiner Sitzung am 4. November 1993 
unter Beiziehung von Experten der Vorbehandlung 
unterzogen und konnte über 1237 der Beilagen 
sowie 127/ A und 231/ A (E) kein Einvernehmen 
erzielen. 

Der Finanzausschuß hat am selben Tag den 
Bericht des Unterausschusses, den der Abgeordnete 
Dr. Ewald No w 0 t n y erstattete, entgegenge­
nommen. An der Debatte beteiligten sich die 
Abgeordneten Andreas W abI, Kurt E der, 
Dipl.-Kfm. Dr. Günther S turn mv oll, Mag. 
Erich S ehr ein e r, Mag. Dr. Josef H ö eh t 1, 
Peter R 0 sen s tin g I, Dipl.-Kfm. Holger Bau er 
und Dipl.-Vw. Dr. Josef La c k ne r sowie der 
Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen 
Dr. Johannes D i t z. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage in der Fassung eines Abänderungsantrages der 
Abgeordneten Dr. Ewald No w 0 t n y und 
Dipl.-Kfm. Dr. Günther S turn mv 0 11 mit Mehr­
heit angenommen. Abänderungsanträge des Abge­
ordneten Mag. Erich Sc h r ein e r, der Abgeord­
neten Edith Hall er und des Abgeordneten 
Andreas W abI fanden nicht die Mehrheit des 
Ausschusses. 
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Die Anträge 127/ A und 231/ A (E) sind als 
miterledigt zu betrachten. 

Der Ausschuß traf nachstehende Feststellungen: 

Zu Art. I Z 3 a und 10 (§ 4 Abs. 4 Z 1 lit. b, § 16 
Abs. 1 Z 4 lit. e EStG 1988) der Regierungsvorlage 
in der Fassung des Abänderungsantrages stellt der 
Finanzausschuß fest, daß die Abzugsbeschränkung 
von Beiträgen an (Kranken-)Versorgungseinrich­
tungen der Kammern der selbständig Erwerbstäti­
gen nur jenen Leistungsbereich dieser Versorgungs­
einrichtungen betrifft, der mit dem Leistungsbereich 
einer gesetzlichen Krankenversorgung vergleichbar 
ist. Unberührt von der Einschränkung sind daher 
insbesondere Leistungsbereiche, im Rahmen derer 
aus dem Titel der Krankenversorgung Taggelder 
ausbezahlt werden. 

Zu Art. I Z 8 (§ 13 EStG 1988) vertritt der 
Finanzausschuß die Auffassung, daß die Sofortab­
schreibung entgeltlich überlassener Wirtschaftsgü­
ter in jenen Fällen weiterhin möglich sein wird, in 
denen die Überlassung als völlig untergeordneter 
Nebenzweck anzusehen ist. Dies wird etwa für 
entgeltlich überlassene Gasflaschen gelten, wenn 
der weitaus überwiegende Hauptzweck die Liefe­
rung von darin befindlichem Gas ist, weiters für die 
Überlassung von Krankenhaus-Bettwäsche, wenn 
der weitaus überwiegende Hauptzweck die ständige 
Reinigung der Krankenwäsche ist. 

Dem von den Abgeordneten Dr. Ewald No­
wo t ny und Dipl.-Kfm. Dr. Günter S turn m­
voll vorgelegten Abänderungsantrag war nachste­
hende Begründung beigegeben: 

Zu Art. I Z 1: 

Das Abstellen auf die "geringsten" gewerblichen 
Einkünfte von Personengesellschaften gewährleistet 
eine Kontinuität zum bisher gleichartigen Rechtsin­
stitut des Gewerbesteuergesetzes. Es werden damit 
neue Abgrenzungsfragen vermieden, die sich bei 
Vorliegen von mehreren verschiedenen Einkunfts­
arten zuzurechnenden betrieblichen Tätigkeiten 
einer Personengesellschaft ergeben könnten. 

Zu Art. I Z 2 b: 

Die Ergänzung dient lediglich der KlarsteIlung, 
daß die Hinterlegung im Wege der begünstigten 
Mitarbeiterbeteiligung übertragener Wertpapiere 
bei einem österreichischen Kreditinstitut . erfolgen 
muß. 

Zu Art. I Z 2 d: 

Es handelt sich lediglich um eine Zitierungsan­
passung. 

Zu Art. I Z 3 a, Z 10, Z 30: 

Die vorgenommene Ergänzung bewirkt, daß 
Steuerpflichtige, die keiner gesetzlichen Pflichtver­
stcherung in der Krankenversicherung unterliegen, 
freiwillige Beiträge zu einer gesetzlichen Kranken­
versicherung bis zur vergleichbaren Höhe einer 
Pflichtversicherung als Betriebsausgaben (Wer­
bungskosten) absetzen können. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, daß dieser Personen­
kreis zwar keinem rechtlichen, wohl aber einem 
wirtschaftlichen Zwang zu derartigen Beitragslei­
stungen unterliegt. 

Zu Art. I Z 7 b, Z 7 c: 

Der Investitionsfreibetrag soll für Software, 
Lizenzen und ähnliche gewerbliche Schutzrechte 
grundSätzlich erhalten bleiben, allerdings nur im 
Ausmaß von 10%. Zur Vermeidung von Mißbräu­
chen soll der Investitionsfreibetrag für unkörperli­
che Wirtschaftsgüter im Konzernbereich generell 
ausgeschlossen werden. 

Zu Art. I Z 9 d: 

Es wird lediglich klarstellend ergänzt, daß 
Beitragsleistungen an das Pensionsinstitut der 
österreichischen Privatbahnen zu den Pflichtbeiträ­
gen im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 4 gehören. 

Zu Art. I Z 11: 

Mit der Neufassung des § 17 Abs. 1 wird ein 
Widerspruch beseitigt, der sich in der Regierungs­
vorlage im Verhältnis der für den Durchschnittsatz 
von 12% maßgeblichen Bemessungsgrundlage (Um­
satz gemäß § 125 Abs. 1 lit. a BAO, dieser enthält 
nicht die Einkünfte gemäß § 22) zu den von der 
Pauschalierung erfaßten Einkunftsarten (umfassen 
auch die Einkünfte gemäß § 22) ergibt. Überdies 
werden einige Präzisierungen vorgenommen, näm­
lich, daß es sich beim Waren eingang um Umlaufver­
mögen handeln muß, daß die gesondert absetzbaren 
Fremdlöhne unmittelbar in Leistungen (Betriebsge­
genstand des Unternehmens) eingehen müssen und 
daß bei V ornahme einer sogep.annten 
Bruttogewinnermitdung (also Ansatz von Einnah­
men und Ausgaben einschließlich Umsatzsteuer) die 
Umsatzsteuer neben dem Betriebsausgabenpau­
schale gesondert anzusetzen ist. 

Zu Art. I Z 12 und Art. 11 Z 6 a: 

Es wird damit - im Sinne der in dieser Hinsicht 
eindeutigen Formulierungen in § 97 Abs. 4 -
klargestellt, daß auch im Falle einer tarifmäßigen 
Erfassung der endbesteuerten Einkünfte weder 
Betriebsausgaben noch Werbungskosten abgezogen 
werden dürfen. 

2 
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Zu Art. I Z 14: 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
Regelung entfällt im Hinblick auf für die nächste 
Zeit in Aussicht genommene arbeits- und pensions­
kassenrechtliche Neuregelungen. Die in § 24 Abs. 7 
vorgenommene Ergänzung bewirkt in Analogie zu 
einer gleichartigen Regelung in § 6 Z 14, daß im 
Falle eines "mißlungenen" Zusammenschlusses oder 
einer "mißlungenen" Realteilung die in den Art. IV 
und V des Umgründungssteuergesetzes für diese 
Tatbestände vorgesehenen Rückwirkungen erhalten 
bleiben. 

Zu Art. I Z 16: 

Die vorgenommene Ergänzung bezieht die in 
§ 6 b KStG 1988 vorgesehene Beteiligungsform der 
Genußscheine nach dem Aktiengesetz in die 
Begünstigung mit ein. Nach der getroffenen 
Formulierung soll das begünstigte Höchstnominale 
von 200 000 S für Aktien und Genußscheine 
insgesamt nur einmal zustehen. 

Zu Art. I Z 19 da und Z 20 c: 

Im Zuge der diversen Maßnahmen, die die 
Ausgabendynamik im Sozialbereich vermindern, 
soll für Kinder, die sich ständig im Ausland 
aufhalten, nicht zusätzlich zur - in den meisten 
Fällen ohnedies zustehenden - Familienbeihilfe ein 
Kinderabsetzbetrag gewährt werden. Diese Maß­
nahme erscheint ua. deswegen sachgerecht, weil die 
im Ausland vielfach niedrigeren Lebenshaltungsko­
sten durch die Familienbeihilfe allein angemessen 
berücksichtigt werden. Der Unterhaltsabsetzbetrag 
ist 'im Verhältnis zu Ländern, mit denen kein 
Abkommen über die Gewährung einer einge­
schränkten Familienbeihilfe besteht, nicht berührt. 
Im Zusammenhang mit der vorgenommenen 
Änderung steht die Neufassung des mit § 33 Abs. 4 
Z 3 inhaltlich korrespondierenden § 34 Abs. 7 Z 1 
und 2. 

Zu Art. I Z 19 e: 

Die textliche Änderung gewährleistet, daß 
Pensionisten, die gleichzeitig einen Aktivbezug von 
einem ausländischen Arbeitnehmer beziehen (dafür 
steht mangels Lohnsteuerabzug der AIbeitnehmer­
absetzbetrag nicht zu), das für Arbeitnehmer 
spezifisch vorgesehene Absetzbetragsvolumen von 
5 500 S ausschöpfen können. 

Zu Art. I Z 19 h: 

Die vom Ausschuß vorgeschlagene Fassung des 
§ 33 Abs. 9 nimmt auf geänderte Verhältnisse bei 
der Pensionsauszahlung in Zollausschlußgebieten 

Bedacht. Seit einer durch höchstgerichtliche Judika­
tur bedingten Gesetzesänderung erfolgen derartige 
Pensionsanweisungen nunmehr in Schillingwäh­
rung, sodaß die im bisherigen § 33 Abs. 9 
ausschließlich auf D-Mark-Währung abstellende 
Berücksichtigung von Kaufkraftunterschieden ins 
Leere ginge. Zur Vermeidung dieses nachteiligen 
Effekts wird nunmehr auf das Erfordernis eines 
D-Mark-Bezuges verzichtet. Dem Kaufkraftunter­
schied soll - ähnlich der SteuerfreisteIlung von 
Kaufkraftausgleichszulagen gemäß § 3 Abs. 1 Z 8 
- durch einen vom Bundesminister für Finanzen im 
Wege einer Verordnung festzusetzenden Kauf­
kraftabschlag (Abschlag von den Einkünften bzw. 
der einkommensteuerlichen Bemessungsgrundlage ) 
Rechnung getragen werden können. 

Zu Art. I Z 22 c: 

Die Beibehaltung des halben Steuersatzes für 
Übergangsgewinne in bestimmten Fällen, in denen 
von Gesetzes wegen eine zwangsweise Beendigung 
der betrieblichen Tätigkeit unterstellt wird, soll im 
Sinne einer gleichmäßigen Behandlung der Tatbe­
stände der Beendigung der betrieblichen Tätigkeit 
nicht nur für Fälle der Betriebsaufgabe, sondern 
auch für die Betriebsveräußerung vorgesehen 
werden. 

Zu Art. Z 24 a und Z 25 a: 

Bei den Veranlagungstatbeständen sollen im 
Sinne einer "behutsamen" Einbindung der bisher 
dem Jahresausgleich (oder einer Antragsveranla­
gung) unterliegenden Steuerpflichtigen in das neue 
Verfahren bestimmte Personengruppen von der 
Pflichtveranlagung ausgenommen werden. Es han­
delt sich dabei um Steuerpflichtige mit einem 
"richtigen" Freibetragsbescheid sowie Lohnsteuer­
pflichtige mit Einkünften aus Auslandsrnontagen, 
mit Einkünften als Entwicklungshelfer oder mit 
anderen, lediglich zum Progressionsvorbehalt her­
anzuziehenden Einkünften. In die Steuererklä­
rungspflicht werden im Bereich der Arbeitnehmer­
einkünfte nur mehr jene Fälle eingebunden, bei 
denen die Abgabenbehörden nicht ohnedies - auf 
Grund der vorhandenen Daten - Steuererklärun­
gen zusenden. 

Zu Art. I Z 27 c 

Es werden damit lediglich Anpassungen an die 
geänderten Fälligkeiten bei den Vorauszahlungen 
vorgenommen. 

Zu Art. I Z 29: 

Das - im Bereich von gleichzeitigen Pensions­
auszahlungen mehrerer Sozialversicherungsträger 
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bereits bestehende - System der einheitlichen 
Ermittlung der Lohnsteuer bei getrenntem Pen­
sionsbezug soll auch für jene Fälle anwendbar 
gemacht werden, in denen eine "private" Firmen­
pension neben der Pension eines gesetzlichen 
Sozialversicherungsträgers ausbezahlt wird. 

Zu Art. I Z 33: 

Die - unter Umständen zu restriktiven Rechts­
auslegungen Anlaß gebenden - Klammeraus­
drücke sollen im Hinblick auf eine von den 
sachlichen Gegebenheiten gewünschte flexible Ge­
setzeshandhabung entfallen. 

Zu Art. I Z 34 a: 

Die Freigrenze von 23 000 S soll in Hinkunft nur 
mehr dann verloren gehen, wenn das Jahressechstel 
höher ist als dieser Betrag. Wird die Freigrenze 
lediglich von der Summe der sonstigen Bezüge 
überschritten, geht sie allein deshalb nicht verloren. 
Diese Neuregelung erweist sich unter anderem im 
Hinblick auf eine effiziente Lohnzettelgestaltung 
erforderlich, bei der für einen Ausweis von sonstigen 
Bezügen, die zum laufenden Tarif versteuert 
werden, kein Raum bleibt. 

Zu Art. I Z 34 c: 

Die vorgenommene Ergänzung trägt der nun­
mehr in § 41 Abs. 4 - als eine Maßnahme der 
Veranlagung - vorgesehenen Einschleifberech­
nung der Steuer von den sonstigen Bezügen 
Rechnung. 

Zu Art. I Z 34 d: 

Der Wegfall der Monats- und Tagesbeträge ist 
Folge der geänderten Definitionen zur Ermittlung 
der Lohnsteuer in § 66. 

Zu Art. I Z 36 a und Z 53 a: 

Der Umstand, daß die Einstufung der Tätigkeit 
der in § 99 Abs. 1 Z 1 angeführten Berufsgruppen 
als Selbständige einerseits und als Lohnsteuerpflich­
tige andererseits häufig nur von Vertragsbestim­
mungen abhängen wird, ohne daß sich dabei 
Unterschiede in der Einnahmen-Ausgaben-Struktur 
ergeben, spricht für eine steuerliche Gleichstellung. 
Diese soll auf mehreren Ebenen vorgenommen 
werden. Es werden daher die Bemessungsgrundla­
gen (Bruttoeinnahmen) und der Steuers atz, wie 
auch die Veranlagungstitel aneinander angeglichen. 

Zu Art. I Z 54: 

Im Hinblick darauf, daß Bescheinigungen betref­
fend die Wissenschaftlichkeit bestimmter Institutio-

nen im Sinne des § 4 Abs. 4 Z 5 (Spendenbegünsti­
gung) nunmehr von den Abgabenbehörden ausge­
stellt werden, soll auch die Erteilung der - vom 
Beurteilungsinhalt ähnlichen - Bescheinigungen 
für die Zuzugsbegünstigung von Wissenschaftlern 
und Forschern in die Kompetenz der Finanzressorts 
übertragen werden. 

Zu Art. I Z 51 a und Z 51 b: 

Die Änderung der Textierung dient lediglich der 
Klarheit der Gesetzesaussage. Es soll damit 
eindeutig zum Ausdruck kommen, daß die Endbe­
steuerung bei natürlichen Personen für Einkünfte 
des Betriebsvermögens und des Privatvermögens, 
bei Körperschaften nur für Einkünfte des "Privat­
vermögens" einsetzt. 

Zu Art. I Z 65: 

Das Inkrafttreten der Abzugsbeschränkung für 
Beiträge an (Kranken-)Versorgungseinrichtungen 
der Kammern der selbständig Erwerbstätigen soll im 
Interesse des möglichst sorgfältigen Abstimmens der 
in Betracht kommenden Versorgungs systeme mit 
der Neuregelung ein Jahr aufgeschoben werden. 

Zu Art, I Z 69: 

Die Neufassung der Z 69 bewirkt folgende 
Änderungen: 

Der bisherige Inhalt der Z 70 - betreffend die 
Option zum Steuerabzug für betriebliche 
Altemissionen - wird im Hinblick auf den 
inhaltlichen Zusammenhang mit den sonstigen 
Regelungen der Z 69 (inhaltlich unverändert) in 
diese Ziffer verlegt. 
Das gesetzlich vorgesehene Außerkrafttreten 
von Befreiungserklärungen für im Jahr 1994 
zufließende Zinsen und Kapitalerträge aus 
betrieblichen Bankeinlagen und Forderungs­
wertpapieren wird in zeitlicher Hinsicht derart 
definiert, daß sich die Unwirksamkeit bereits 
auch auf anteilig noch in das Jahr 1993 fallende 
Verzinsungszeiträume erstreckt. Ein fiktiver 
Kontoabschluß zum 31. Dezember 1993 bzw. 
eine fiktive Stückzinsenabrechnung auf diesen 
Stichtag entfällt damit. 
Im Hinblick auf die vorerwähnte zeitliche 
Definition des Außerkrafttretens von Befrei­
ungserklärungen soll die Endbesteuerung für 
betriebliche Kapitalanlagen auch für noch in das 
Jahr 1993 fallende Zeiträume reichen, sofern nur 
der Zufluß nach dem 31. Dezember 1993 erfolgt 
ist. 
Da mit dieser Regelung ohnedies eine Art 
Rückwirkung der Endbesteuerung bei betriebli­
chen Kapitalanlagen für Zeiträume des Jahres 
1993 verbunden ist, soll auf den für 1993 
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vorgesehenen Endbesteuerungs-Ausschluß für 
private Kapitalanlagen, die der Besicherung von 
Betriebsverbindlichkeiten gedient haben, gänz­
lich verzichtet werden. 

Zu Art. I Z 70: 

Mit der vorgenommenen Ergänzung wird sicher­
gestellt, daß bei einem unterjährigen Beginn der 
gemeinsamen Versteuerung im Jahr 1994 durch den 
Ansatz von Hinzurechnungsbeträgen sowie einer 
Verteilung der - nach einer im Wege der 
Aufrollung sodann vorgesehenen rückwirkenden 
gemeinsamen Versteuerung der Bezüge - verblei­
ben den Mehrsteuern eine übermäßig kumulierte 
Steuerbelastung von Beziehern mehrerer Pensionen 
im System des § 47 Abs. 4 unterbleibt. 

Zu Art. 11: 

Die Änderung dient der Verbesserung der 
legistischen Technik im Bereich der folgenden 
Verfassungsbestimmungen. 

Zu Art. 11 Z 3: 

Die vorgenommene Änderung stellt die verfas­
sungsrechtliche Absicherung der in der Begründung 
zu Z 32 dargestellten einfachgesetzlichen Regelung 
dar. 

Zu Art. 11 Z 7: 

Analog zu den Amnestieregelungen für das mit 
1. Jänner 1993 eingeführte Endbesteuerungspaket 
soll sich auch die nunmehrige Amnestie für 
Dividendenwerte und ähnliches nicht auf die 
Kapitalertragsteuer erstrecken. Daraus folgt unter 
anderem, daß nach dem 31. Dezember i 993 
"aufgedeckte" verdeckte Ausschüttungen auf der 
Ebene des Anteilsinhabers zu einer Belastung mit 
Kapitalertragsteuer (allerdings keiner weiteren 
Belastung) führen. In diesen Bereichen kommt es 
daher auf dem Wege der Steueramnestie auch in der 
Vergangenheit zu einer Art Endbesteuerung. 

Zu Art. 11 Z 9: 

Die Einfügung soll klarstellen, daß es im Bereich 
der mit 1. Jänner 1994 für Dividendenwerte und 
ähnliches in Kraft tretenden Amnestie - anders als 
in der Amnestie ab 1. Jänner 1993 - kein 
"steuerfreies Jahr für Ehrliche" gibt. 

Zu Art. IIIZ 2 b: 

Durch die Neuformulierung soll klargestellt 
werden, daß die generelle Steuerbefreiung der 

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft im Jahr der 
Gründung und den darauf folgenden fünf Kalen­
derjahren gegeben ist, wenn die Voraussetzungen 
des § 6 b erfüllt sind. 

Zu Art. III Z 3: 

Durch die Einfügung der Z 1 lit. c soll der 
Spielraum im Finanzierungsbereich der Mittel­
standsfinanzierungsgesellschaften um die Beteili­
gungsform der "echten" stillen Gesellschaft erwei­
tert, gleichzeitig aber durch die Einschränkungen 
hinsichtlich juristischer Personen sichergestellt 
werden, daß dies nicht zu rechtsformspezifischen 
Gestaltungen mißbraucht werden kann. Die Aus­
weitung der Nachweiserbringung durch Wirt­
schaftsprüfungsgesellschaften entspricht dem der­
zeitigen legistischen Standard. 

Zu Art. III Z 6 b: 

Siehe die Begründung zu Art. I Z 10. 

Zu Art. III Z 8: 

Die Versteuerung wegen Verpflichtungswegfalls 
aufgelöster Haftrücklagen nur zur Hälfte eI\tspricht 
der Gesamtkonzeption des § 14. Die Bestimmung 
wird insbesondere bei Umwandlung inländischer 
Tochtergesellschaften von Auslandsbanken in inlän­
dische Zweigniederlassungen von Bedeutung sein. 

Zu Art. III Z 8 b: 

Die Neuformulierung des § 15 Abs. 1 stellt eine 
sprachliche Anpassung des bisherigen Regelungsin­
haltes an die geänderten Bestimmungen des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes dar. 

Zu Art. III Z 12: 

Die vorgenommene Ergänzung dient lediglich 
der Klarstellung. 

Zu Art. III Z 18: 

Die Ausnahme von der besonderen Vorauszah­
lungs-Erhöhung soll auf jene Körperschaften 
beschränkt werden, die der neu eingeführteÄ 
Mindeststeuer unterliegen. 

Zu Art. IV Z 6: 

Die Änderung stellt eine redaktionelle Textberei­
nigung dar. 

Zu Art. IV Z 15 c und Z 16: 

Mit der Neufassung des § 16 Abs. 5 Z 1 und 2 soll 
eine klare Regelung für die Rückbeziehung 
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tatsächlicher En~nahmen und Einlagen nach dem 
Einbringungsstichtag und der Rückbeziehung "un­
barer Entnahmen" getroffen werden und dabei die 
bloß buchmäßige Verminderung des einzubringen­
den Vermögens umfänglich begrenzt werden. Die 
Dreiviertelgrenze - bezogen auf den positiven 
Verkehrswert des Vermögens am Einbringungs­
stichtag - stellt sicher, daß tatsächliche Entnahmen 
unverändert rückbezogen werden können, solange 
der Verkehrswert dadurch nicht auf Null sinkt, daß 
aber unbare Entnahmen zusammen mit tatsächli­
chen Entnahmen die genannte Grenze nicht 
übersteigen können. Sollte das Vermögen am 
Einbringungsstichtag keinen positiven Verkehrs­
wert aufweisen, stellt sich die Frage nach unbaren 
Entnahmen nicht, da tatsächliche Einlagen rückbe­
zogen werden müssen. Sollte die nach Z 2 gebildete 
Passivpost die Dreiviertelgrenze übersteigen, ist sie 
von der übernehmenden Körperschaft unabhängig 
von der Bilanzierung als Verrechnungsverbindlich­
keit als versteuerte Rücklage zu behandeln, sodaß 
eine Verzinsung wie auch eine Tilgung als verdeckte 
Ausschüttungen zu behandeln wären. V orausset­
zung ist allerdings. daß die tatsächlichen Entnah­
men und eine allfällige Passivpost - ungeachtet der 
Einhaltung der Dreiviertelgrenze - rechnerisch 
nicht zu einem die Voraussetzungen des Art. III 
verletzenden "negativen Verkehrswert" (reale 
Überschuldung) des eingebrachten Vermögens 
führen. 

Zu Art. IV Z 22: 

Die Änderung bereinigt ein Redaktionsversehen. 

Zu Art. IV Z 29: 

Mit der Neufassung der Inkrafttretensbestim­
mung sollen Verbesserungen für U mgründungswil­
lige durch das Vorziehen des zeitlichen Geltungsbe­
reiches um einen Tag erreicht werden. Umgründun­
gen auf den regelmäßig mit einem Bilanzstichtag 
verbundenen 31. Dezember 1993 fallen damit 
bereits unter die novellierte Fassung des Umgrün­
dungssteuergesetzes. 

Zu Art. V Z 3 und Art. VI Z 3: 

Die Änderung in Z 50 bewirkt, daß für 
tatsächlich ausgeschüttete Kapitalerträge die 
allgemeinen Kriterien der zeitlichen Erfassung 
(Entstehung des Anspruchs, Zu fluß) gelten, die 
zeitliche Zuflußfiktion daher auf nicht ausge­
schüttete Erträge beschränkt bleibt. 
Die in Z 51 vorgesehene Ausweitung der 
Vertretungsbefugnis auf Wirtschaftsprüfungs­
gesellschaften entspricht der herrschenden T er­
minologie. 
Die Änderung des Klammerzitats (Z 53) berei­
nigt ein Redaktionsversehen. 

Der Ansatz eines Mindestbetrags an ausschüt­
tungsgleichen Erträgen im Veräußerungsjahr 
(Z 52) soll steuerlich motivierten Gestaltungen 
(Vermeidung der Versteuerung von ausschüt­
tungsgleichen Erträgen durch unterjährige Ver­
äußerung) vorbeugen. 

Zu Art. VII Z 2 a: 

Der Ableitung des anteiligen Gewerbeertrages 
1993 nach der pauschalen Methode soll im Interesse 
einer Gleichbehandlung mit der Ableitung auf 
Grund einer exakten Abgrenzung ein Gewinn 
zugrunde gelegt werden, der nach den für die 
Veranlagung 1993 maßgeblichen Gewinnermitt­
lungsvorschriften errechnet wird. 

Zu Art. VIII Z 2: 

Durch den Wegfall des letzten Satzes können 
auch solche Unternehmer die umsatzsteuerliche 
Bagatellregelung in Anspruch nehmen, die neben 
§ 22 Abs. 1 und 2 UStG 1972 besteuerten Umsätzen 
weitere Umsätze bewirken. Die Umsätze, die nach 
§ 22 Abs. 1 und 2 UStG 1972 besteuert werden, sind 
als solche zwar von der Bagatellregelung ausgenom­
men, müssen aber für die Ermittlung der Umsatz­
grenze von 300 000 S angesetzt werden. 

Zu Art. VIII Z 3 a und Z 17: 

Die Bestimmung, wonach im Verordnungsweg 
der Vorsteuerabzug ausländischer Unternehmer 
eingeschränkt oder versagt werden kann, wenn dies 
die Gegenseitigkeit erfordert, gehört systematisch in 
die den Vorsteuerabzug regelnde Bestimmung des 
§ 12 UStG 1972. Weiters wird im Art. VIII Z 17 ein 
Redaktionsversehen bereinigt. 

Zu Art. VIII Z 4: 

Mit der Neuformulierung in der Z 56 wird ein 
Redaktionsfehler korrigiert und die der Erhö­
hung des einkommensteuerlichen Durch­
schnittssatzes entsprechende Erhöhung des 
Durchschnittssatzes bei den Vorsteuern gere­
gelt. 
Die Neuformulierung in Z 57 dient der 
Gleichstellung zwischen der einkommensteuer­
lichen und umsatzsteuerlichen Pauschalierung. 

Zu Art. VIII Z 13 b: 

Mit der Neuformulierung soll jeder Zweifel 
bezüglich des Zeitpunktes des Abzuges der 
Einfuhrumsatzsteuer beseitigt werden. 

Zu Art. VIII Z 15: 

Die Verlegung der Fälligkeit der Sondervoraus­
zahlung von November auf Dezember und die 
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Verrechnung der gesamten Vorauszahlung mit der 
im Jänner fälligen Umsatzsteuer dient der Vereinfa­
chung unter gleichzeitiger Beibehaltung der ur­
sprünglich gewählten Zielsetzung. 

Zu Art. VIII Z 18 und Art XXIV Z 5: 

Mit dieser Änderung wird die einheitswertabhän­
gige Buchführungsgrenze für Land- und Forstwirte 
angehoben. 

Zu Art. VIII Z 22, Z 23, Z 24 und Z 25: 

Die Neufassungen bereinigen lediglich Redak­
tionsversehen. 

Zu Art. XIV Z 1 bis Z 3, Z 5, Z 6 sowie Z 7: 

Die Nichtbehandlung der Regierungsvorlage 
eines Kreditsteuergesetzes, 1239 der Beilagen, 
durch den Ausschuß macht die Änderung des 
Art. XIV (Gebührengesetz 1957) der Regierungs­
vorlage betreffend ein Steuerreformgesetz 1993 
(1237 der Beilagen) erforderlich. Einerseits kann 
der im Entwurf vorgesehene Wegfall der Darle­
hens- und Kreditvertragsgebühr nicht verwirklicht 
werden und andererseits müssen auch die auf die 
Kreditsteuer bezugnehmenden Bestimmungen aus 
dem Entwurf genommen werden. Im Interesse der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung sind bei der 
Darlehens- und Kreditvertragsgebühr außerdem 
weitere Änderungen vorgesehen: 

die gebührenrechtliche Sonderbehandlung von 
Krediten in ausländischer Währung ist durch die 
eingetretene Liberalisierung des Geldmarktes 
nicht weiter vertretbar (Z 83); 
Urkunden über Kreditauftragsverträge sollen 
den Urkunden über Kreditverträge gleichge­
stellt werden (Z 82); 
die Aufnahme in die im Inland zu führenden 
Bücher und Aufzeichnungen des Darle­
hens(Kredit)schuldners soll nicht nur für Gesell­
schafterdarlehen und Gesellschafterkredite als 
Ersatzurkunde gelten, sondern auch für Darle­
hen und Kredite, wenn der Darlehens- oder 
Kreditgeber im Inland weder einen Wohnsitz 
oder den gewöhnlichen Aufenthalt noch seine 
Geschäftsleitung oder seinen Sitz hat (Z 77). 

Durch den Wegfall der Bindung an die 
Kreditsteuer kann die Novelle bereits mit dem Tag 
nach der Kundmachung des Bundesgesetzes im 
Bundesgesetzblatt in Kraft treten. 

Zu Art. XXIV Z 5, Z 20, und Z 21: 

Bei den Änderungen handelt es sich lediglich um 
redaktionelle Verbesserungen. 

Zu Art. XXIV Z 15: 

Das geänderte Inkrafttreten vermeidet, daß zum 
31. Dezember 1993 laufende Bauausführungen, 

deren Gesamtdauer zwar sechs, aber nicht zwölf 
Monate übersteigt, in die Betriebsstätteneigenschaft 
"hineinwachsen" . 

Zu Art. XXIV Z 22 a: 

Der im § 222 Abs. 3 vorgesehene Katalog der nur 
subsidiär zulässigen Sicherheitsleistungen wird um 
das Instrument der im heutigen Wirtschaftsleben 
gebräuchlichen Bankgarantie erweitert. 

Zu Art. XXIV Z 24: 

Die Anordnung, wonach für das Mitglied eines 
Berufungssenates eine bestimmte Qualifikation 
vorgesehen ist, erscheint in einer Abgabenvorschrift, 
die vor allem das Verfahren für die von den 
Abgabenbehörden des Bundes verwalteten Abgaben 
regelt, systemwidrig. 

Zu Art. XXV: 

Die vorgesehenen Ergänzungen regeln die 
sachliche Zuständigkeit der Finanzämter für die 
Zerlegung und Zuteilung der Bemessungsgrundlage 
der Kommunalsteuer. 

Zu Art. XXVI: 

Die Änderung trägt den Bedenken der Länder 
Rechnung, daß die in der' Regierungsvorlage 
vorgesehene Regelung zu weitgehend sein könnte. 
Die Bedenken gehen dahin, daß der Bund 
ermächtigt würde, generell in alle bestehenden und 
zukünftigen landesgesetzlichen Regelungen über 
Landes(Gemeinde-)abgaben einzugreifen, um unter 
dem Blickwinkel der Vereinheitlichung der Abga­
benerhebung bzw. der Vermeidung von Wettbe­
werbsverzerrungen bundesgesetzliehe Regelungen 
zu treffen. Durch die Änderung soll ausschließlich 
die Kompetenz des Bundes zur gesetzlichen 
Regelung der Kommunalsteuer geschaffen werden. 

Zu Art. XXVIII: 

Die vorgesehene "Generalregelung" soll bewir­
ken, daß die in diesem Gesetzespaket vorgesehene 
Verlegung gesetzlicher Fälligkeiten vom zehnten 
eines Monates auf den 15. eben dieses Monats für 
alle abgabenrechtlichen Bereiche Geltung erlangt 
(zB auch für die Abgabe von Zuwendungen). 

Zu Art. XXIX: 

Z 1 bis 3 und 8: 

Die Mineralölsteuersätze für Benzine sollen so 
erhöht werden, daß sich pro Liter eine um rund 
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SO Groschen höhere Verbrauchsteuerbelastung er­
gibt. Die aus dieser Erhöhung erwarteten Mineral­
ölsteuereinnahmen sollen für Zwecke der zusätzli­
chen Finanzierung des öffentlichen Personennah­
verkehrs verwendet werden. Aus der Erhöhung der 
Steuersätze im vorgesehenen Ausmaß wäre bei 
einem ungefähr gleich hohen Benzinverbrauch wie 
im Jahr 1992 ein jährliches zusätzliches Steuerauf­
kommen an Mineralölsteuer von rund 1,7 Milliar­
den Schilling zu erwarten. 

24: 

Die im § 7 Z 4 lit. c bis e angeführten 
Befreiungsbestimmungen haben in der Praxis keine 
Bedeutung mehr. Sie sollen daher ersatzlos 
entfallen. 

25 und 6: 

Die Fristen für die Abgabe der Steueranmeldun­
gen und für die Fälligkeit sollen an jene des 

Ing. Kurt Gartlehner 

Berichterstatter 

Biersteuergesetzes 1977 und des Tabaksteuergeset­
zes 1962 angeglichen werden. Dadurch ergibt sich 
eine Verkürzung der Frist für die Abgabe der 
Steueranmeldungen und eine Verlängerung der 
Frist für die Entrichtung um jeweils fünf Tage. 

27: 

Diese Änderung dient der KlarsteIlung, weil für 
"zu!?elassene" Erzeugungsbetriebe keine besonde­
ren Uberwachungsmaßnahmen erforderlich sind. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der N ational­
rat wolle 

1. dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t - "/ 
wurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen; 

2. diesen Bericht hinsichtlich der Anträge 127/ A 
und 231/ A(E) zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1993 11.04 

Dr. Ewald Nowotny 

Obmann 

1301 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 9 von 52

www.parlament.gv.at



10 1301 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommen­
steuergesetz 1988, das Endbesteuerungsgesetz 
(Verfassungsgesetz), das Körperschaftsteuerge­
setz 1988, das Umgrundungssteuergesetz, das 
Investmentfondsgesetz 1963, das Investment­
fondsgesetz 1993, das Gewerbesteuergesetz 
1953, das Umsatzsteuergesetz 1972, das 
Normverbrauchsabgabegesetz 1991, das Wein­
steuergesetz 1992, das Bewertungsgesetz 1955, 
das Vermögensteuergesetz 1954, das Erb­
schaftssteueräquivalentgesetz, das Gebühren­
gesetz 1957, das Versicherungssteuergesetz 
1953, das Kapitalverkehrsteuergesetz, das 
Straßenverkehrsbeitragsgesetz, das Kraftfahr­
zeugsteuergesetz 1992, das Altlastensanie­
rungsgesetz, das Bundesgesetz über den Schutz 
vor Straftaten gegen die Sicherheit von 
Zivilluftfahrzeugen, das Bundesgesetz vom 
26. November 1980, mit dem eine Sonderab­
gabe von Erdöl erhoben wird, das Bundesgesetz 
betreffend Maßnahmen im Bereich der Bun­
desstraßengesellschaften, das Familienlasten­
ausgleichsgesetz 196 7, die Bundesabgabenord­
nung, das Abgabenverwaltungsorganisations­
gesetz und das Finanzverfassungsgesetz 1948 
geändert werden, eine Sonderregelung zur 
Mittelstandsfinanzierung auf dem Gebiet der 
Gebühren sowie der Verkehrssteuern, weiters 
eine Sonderregelung betreffend die Fälligkeit 
von Abgabenschuldigkeiten getroffen wird 
sowie das Mineralölsteuergesetz 1981 geändert 

wird (Steuerreformgesetz 1993) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Einko mme ns t eu erg e set z 1988 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. 
Nr. 400, zuletzt geändert durch BGBl. 
Nr. 694/1993, wird wie folgt geändert: 

1:Im § 2 Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt: 

"Als gewerbliche Einkünfte (Abs. 3 Z 3) gelten stets 
und in vollem Umfang Einkünfte aus der Tätigkeit 

der offenen Handelsgesellschaften, Kommanditge­
sellschaften und anderer Gesellschaften, bei denen 
die Gesellschafter als Mitunternehmer eines Gewer­
bebetriebes anzusehen sind. Betriebsstätten von 
nach bürgerlichem Recht nicht rechtsfähigen 
Personenvereinigungen gelten anteilig als Betriebs­
stätten der Mitglieder, wenn sich ihr alleiniger 
Zweck auf die Erfüllung eines einzigen Werkvertra­
ges oder Werklieferungsvertrages beschränkt." 

2 a. Im § 3 Abs. 1 Z 5 lit. e tritt an die Stelle des 
Zitates "Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBl. 
Nr.22/1970" das Zitat "BehinderteneinsteUungs­
gesetz 1988." 

2 b. Im § 3 Abs. 1 erhält der bisherige Inhalt der 
Z 15 die Bezeichnung "Z 15 lit. a"; an die Stelle des 
Punktes tritt ein Beistrich und wird folgende lit. b 
angefügt: 

"b) der Vorteil aus der unentgeltlichen oder 
verbilligten Abgabe von Beteiligungen am 
Unternehmen des Arbeitgebers oder an mit 
diesem verbundenen Konzernunternehmen 
bis zu einem Betrag von 10 000 S jährlich, 
soweit dieser Vorteil vom Arbeitgeber allen 
Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen 
seiner Arbeitnehmer gewährt wird. Besteht 
die Beteiligung in Form von Wertpapieren, 
sind diese vom Arbeitnehmer bei einem 
inländischen Kreditinstitut zu hinterlegen. 
Überträgt der Arbeitnehmer die Beteiligung 
vor Ablauf des fünften auf das Kalenderjahr 
der Anschaffung folgenden Jahres unter 
Lebenden, so hat der Arbeitgeber den 
steuerfrei belassenen Betrag zu jenem Zeit­
punkt, in dem er davon Kenntnis erlangt, als 
sonstigen Bezug zu versteuern. Per Arbeit­
nehmer hat bis 31. März jeden Jahres die 
Einhaltung der Behaltefrist dem Arbeitgeber 
nachzuweisen. Der Nachweis ist zum Lohn­
konto zu nehmen. Erfolgt eine Übertragung 
der Beteiligung vor Ablauf der Behaltefrist, ist 
dies dem Arbeitgeber unverzüglich zu mel­
den. Die Meldeverpflichtung und die Besteue­
rung entfallen, wenn die Übertragung bei 
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oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
erfolgt." 

2 c. Im § 3 Abs. 1 Z 22 lit. a tritt an die Stelle der 
Wortfolge "den Abschnitten II, III und V des 
Heeresgebührengesetzes 1985, BGBI. Nr.87." die 
Wortfolge "dem 11., II1. und V. Hauptstück des 
Heeresgebührengesetzes 1992, BGBI. Nr. 422." 

2 d. Im § 3 Abs. 2 treten an die Stelle des ersten 
Satzes folgende Sätze: 

"Erhält der Steuerpfli~htige steuerfreie Bezüge im 
Sinne des Abs. 1 Z 5 lit. a oder c, Z 22 lit. a 
(V. Hauptstück des Heeresgebührengesetzes 1992), 
lit. b oder Z 23 (Bezüge gemäß § 25 Abs. 1 Z 4 und 
5 des Zivildienstgesetzes 1986) nur für einen Teil 
des Kalenderjahres, so sind die für das restliche 
Kalenderjahr bezogenen laufenden Einkünfte im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 und die zum laufenden 
Tarif zu versteuernden Einkünfte aus nichtselbstän­
diger Arbeit (§ 41 Abs.4) für Zwecke der 
Ermittlung des Steuersatzes (§ 33 Abs. 10) auf einen 
Jahresbetrag umzurechnen. Dabei ist das Wer­
bungskostenpauschale noch nicht zu berücksichti­
gen." 

3 a. Im § 4 Abs. 4 Z 1 lit. b tritt an die Stelle des 
Punktes ein Beistrich; als Halbsatz sowie als letzter 
Satz werden angefügt: 

"weiters Beiträge zu einer inländischen gesetzlichen 
Krankenversicherung. Beiträge zu Einrichtungen, 
die der Krankenversorgung dienen, sowie Beiträge 
zu inländischen gesetzlichen Krankenversicherun­
gen sind nur insoweit abzugsfähig, als sie der Höhe 

. nach insgesamt Pflichtbeiträgen in der gesetzlichen 
Sozialversicherung entsprechen." 

3 b. Im § 4 Abs. 4 Z 2 tritt an die Stelle des Zitates 
,,§ 3 Abs. 1 Z 15" das Zitat ,,§ 3 Abs. 1 Z 15 lit. a". 

4 a. Im § 4 Abs. 4 Z 5 lautet die lit. e: 

"e) Juristische Personen, die im wesentlichen mit 
Forschungs- oder Lehraufgaben der genann­
ten Art für die österreichische Wissenschaft 
oder Wirtschaft und damit verbundenen 
wissenschaftlichel1 Publikationen oder Doku­
mentationen befaßt sind. Weitere Vorausset­
zung ist, daß an diesen juristischen Personen 
entweder eine Gebietskörperschaft zumindest 
mehrheitlich beteiligt ist oder die juristische 
Person als Körperschaft· im Sinne der 
§§ 34 ff.der Bundesabgabenordnung aus­
schließlich wissenschaftliche Zwecke ver­
folgt." 

4 b. Im § 4 Abs. 4 Z 5 lautet der Absatz nach lit. e: 

"Die Voraussetzungen der lit. d und e sind von der 
jeweiligen Einrichtung durch einen unter dem 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilten 
Bescheid der Finanzlandesdirektion nachzuweisen. 
Sämtliche Einrichtungen, denen ein solcher Be­
scheid ausgestellt wurde, sind einmal jährlich durch 

den Bundesminister für Finanzen im Amtsblatt der 
Österreichischen Finanzverwaltung zu veröffentli­
chen. Der gemeine Wert der Zuwendungen ist 
insoweit abzugsfähig, als er zusammen mit dem 
gemeinen Wert von Zuwendungen im Sinne der Z 6 
insgesamt 10% des Gewinnes des unmittelbar 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres nicht über­
steigt. Der Restbuchwert ist nicht zusätzlich als 
Betriebsausgabe und der Teilwert nicht als Betriebs­
einnahme anzusetzen. Stille Reserven, die nach § 12 
auf das zugewendete Wirtschaftsgut übertragen 
wurden, sind nachzuversteuern. Soweit der gemeine 
Wert die angeführte Höchstgrenze übersteigt, kann 
er nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Z 7 als 
Sonderausgabe abgesetzt werden." 

4 c. Im § 4 Abs. 10 Z 1 treten an die Stelle des 
zweiten Satzes folgende Sätze: 

"Ergeben die Zu- und Abschläge einen Überschuß 
(Übergangsgewinri), so ist dieser beim Gewinn des 
ersten Gewinnermittlungszeitraumes nach dem 
Wechsel zu berücksichtigen. Ergeben die Zu- und 
Abschläge einen Verlust (Übergangsverlust), so ist 
dieser, beginnend mit dem ersten Gewinnermitt­
lungszeitraum nach dem Wechsel, zu je einem 
Siebentel in den nächsten sieben Gewinnermitt­
lungszeiträumen zu berücksichtigen. Bei Veräuße­
rung oder Aufgabe des ganzen Betriebes, eines 
Teilbetriebes oder eines Mitunternehmeranteiles 
sind Übergangsgewinne oder (restliche) Übergangs­
verluste beim Gewinn des letzten Gewinnermitt­
lungszeitraumes vor Veräußerung oder Aufgabe zu 
berücksichtigen." 

5. Im § 6 Z 2 lit. a wird folgender Satz angefügt: 

"Eine pauschale Wertberichtigung für Forderungen 
ist nicht zulässig." 

6. § 9 lautet einschließlich der Überschrift: 

" Rückstellungen 

§ 9. (1) Rückstellungen können nur gebildet 
werden für 

1. Anwartschaften auf Abfertigungen, 
2. laufende Pensionen und Anwartschaften auf 

Pensionen, 
3. sonstige ungewisse Verbindlichkeiten, 
4. drohende Verluste aus schwebenden Geschäf­

ten. 

(2) Rückstellungen im Sinne des Abs. 1 Z 1 und 2 
sind nach § 14 zu bilden. 

(3) Rückstellungen im Sinne des Abs. 1 Z 3 und 4 
dürfen nicht pauschal gebildet werden. Die Bildung 
von Rückstellungen ist nur dann zulässig, wenn 
konkrete Umstände nachgewiesen werden können, 
nach denen im jeweiligen Einzelfall mit dem 
Vorliegen oder dem Entstehen einer Verbindlich­
keit ( eines Verlustes) ernsthaft zu rechnen ist. 

(4) Rückstellungen für die Verpflichtung zu einer 
Zuwendung anläßlich eines Dienst- oder eines 
Firmenjubiläums dürfen nicht gebildet werden." 

3 
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7 a. Im § 10 Abs. 1 wird als zweiter Satz 
eingefügt: 

"Der Investitionsfreibetrag beträgt von den nach 
dem 31. März 1994 anfallenden Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten höchstens 15%." 

7 b. Im § 10 Abs.4 tritt an die Stelle der 
Wortfolge "höchstens 20%" die Wortfolge "höch­
stens 15%"; als letzter Satz wird angefügt: 

"Für unkörperliche Wirtschaftsgüter beträgt der 
Investitionsfreibetrag höchstens 10%." 

7 c. Im § 10 Abs. 5 wird vor dem bisherigen 
letzten Satz ein Bindestrich eingefügt und dieser 
Satz eingerückt; als letzter Satz wird angefügt: 

Für unkörperliche Wirtschaftsgüter, die zur 
entgeltlichen Überlassung bestimmt sind, 
sowie für unkörperliche Wirtschaftsgüter, die 
von einem Konzernunternehmen innerhalb 
eines Konzerns im Sinne des § 15 des 
Aktiengesetzes erworben werden." 

7 d. Im § 10 a entfällt der Abs. 2, im bisherigen 
Abs. 1 entfällt die Bezeichnung ,,(1)". 

Die Überschrift des § 10 a lautet: 

"Sonderregelung für die Jahre 1993 und 1994" 

8. Im § 13 wird als letzter Satz angefügt: 

"Die vorstehenden Sätze gelten nicht für Wirt­
schaftsgüter, die zur entgeltlichen Überlassung 
bestimmt sind." 

9 a. Im § 14 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Abfertigungsrückstellung kann insoweit bis zu 
60% der am Bilanzstichtag bestehenden fiktiven 
Abfertigungsansprüche gebildet werden, als die 
Arbeitnehmer oder anderen Personen, an die die 
Abfertigungen bei Auflösung des Dienstverhältnis­
ses bezahlt werden müßten, am Bilanzstichtag das 
50. Lebensjahr vollendet haben." 

9 b: § 14 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Abfertigungsrückstellung muß durch 
Wertpapiere gedeckt werden. Für die Wertpapier­
deckung gilt folgendes: 

1. Am Schluß jedes Wirtschaftsjahres müssen 
Wertpapiere (24) im Nennbetrag von minde­
stens 50 % des am Schluß des vorangegange­
nen Wirtschaftsjahres in der Bilanz ausgewie­
senen Rückstellungsbetrages im Betriebsver­
mogen vorhanden sein. 

2. Beträgt die Wertpapierdeckung im Wirt­
schaftsjahr auch nur vorübergehend weniger 
als 50% der maßgebenden Rückstellung, ist 
der Gewinn um 60% der Wertpapierunterdek­
kung zu erhöhen. Die Fortführung der 
Rückstellung wird durch die Gewinnerhöhung 
nicht berührt. 

3. 22 gilt nicht 
für jenen Teil des Rückstellungsbetrages, 
der infolge Absinkens der fiktiven Abferti­
gungsansprüche am Schluß des Wirt­
schaftsjahres nicht mehr ausgewiesen ist 
und 
für die Tilgung von Wertpapieren, wenn 
die getilgten Wertpapiere innerhalb von 
zwei Monaten nach Einlösung ersetzt 
werden. 

4. Als Wertpapiere gelten: 
a) Auf Inhaber lautende Schuldverschreibun­

gen inländischer Schuldner, für die die 
Prospektpflicht gemäß § 2 des Kapital­
marktgesetzes, BGBI. Nr. 625/1991, gilt, 
ausgenommen Schuldverschreibungen, de­
ren Ausgabewert niedriger ist als 90% des 
Nennbetrages. 

b) Auf Inhaber lautende Schuldverschreibun­
gen inländischer Schuldner, für die die 
Prospektpflicht nur wegen § 3 des Kapital­
marktgesetzes nicht gilt,ausgenommen 
unter § 3 Abs. 1 2 10 des Kapitalmarktge­
setzes fallende Schuldverschreibungen und 
Schuldverschreibungen, deren Ausgabe­
wert niedriger ist als 90% des Nennbetra­
ges. 

c) Auf Inhaber lautende Schuldverschreibun­
gen inländischer Schuldner, die vor In­
krafttreten des Kapitalmarktgesetzes aus­
gegeben worden sind, ausgenommen 
Schuldverschreibungen, bei denen der 
Nominalwert der Gesamtemission 
600 000 S nicht überschreitet und Schuld­
verschreibungen, deren Ausgabewert nied­
riger ist als 90% des Nennbetrages. 

d) Forderungen aus Schuldscheindarlehen an 
die Republik Österreich. 

e) Anteilscheine an Kapitalanlagefonds im 
Sinne des Investmentfondsgesetzes, BGBI. 
Nr. 19211963, bzw. des Investmentfonds­
gesetzes 1993, BGBI. Nr. 532, die nach den 
Fondsbestimmungen ausschließlich Wert­
papiere der in lit. abis d genannten Art 
veranlagen. Geschäfte mit derivativen 
Produkten im Sinne des § 21 des Invest­
mentfondsgesetzes 1993 können zur Absi­
cherung des Fondsvermögens durchge­
führt werden. Wertpapierleihgeschäfte ge­
mäß § 4 Abs. 8 des Investmentfondsgeset­
zes 1993 sind zulässig. An die Stelle des 
Nennwertes tritt bei solchen Wertpapieren 
der Erstausgabepreis. " 

9 c. Im § 14 Abs. 7 lautet der erste Satz: . 

"Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß § 4 
Abs. 1 oder § 5 ermitteln, können für schriftliche, 
rechtsverbindliche und unwiderrufliche Pensions zu­
sagen und für direkte Leistungszusagen im Sinne 
des Betriebspensionsgesetzes in Rentenform Pen­
sionsrückstellungen bilden." 
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9 d. § 16 Abs. 1 Z 4 lit. blautet: 

"b) Beiträge zu den zusätzlichen Pensionsversi­
cherungen, die vom Pensionsinstitut der 
Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme- und Ver­
kehrsbetriebe AG, vom Pensionsinstitut der 
österreichischen Privatbahnen und nach der 
Bundesforste-Dienstordnung durchgeführt 
werden." 

10. Im § 16 Abs. 1 Z 4 lit. e tritt an die Stelle des 
Punktes ein Beistrich; als Halbsatz sowie als letzter 
Satz werden angefügt: 

"weiters Beiträge zu einer inländischen gesetzlichen 
Krankenversicherung. Beiträge zu Einrichtungen, 
die der Krankenversorgung dienen, sowie Beiträge 
zu ,inländischen gesetzlichen Krankenversicherun­
gen sind nur insoweit abzugsfähig, als sie der Höhe 
nach insgesamt Pflichtbeiträgen in der gesetzlichen 
Sozialversicherung entsprechen." 

11. § 17 lautet: 

,,§ 17. (1) Bei den Einkünften aus einer Tätigkeit 
im Sinne des § 22 oder des § 23 können die 
Betriebsausgaben im Rahmen der Gewinnermitt­
lung gemäß § 4 Abs. 3 mit einem Durchschnittssatz 
von 12% der Umsätze (§ 125 Abs. 1 lit. ader 
Bundesabgabenordnung) einschließlich der Um­
sätze aus einer Tätigkeit im Sinne des § 22 ermittelt 
werden. Daneben dürfen nur folgende Ausgaben als 
Betriebsausgaben abgesetzt werden: Ausgaben für 
den Eingang an Waren, Rohstoffen, Halberzeugnis­
sen, Hilfsstoffen und Zutaten (Umlaufvermögen) 
sowie Ausgaben für Löhne (einschließlich Lohnne­
benkosten) und für Fremdlöhne, soweit diese 
unmittelbar in Leistungen eingehen, die den 
Betriebsgegenstand des Unternehmens bilden. § 4 
Abs. 3 vorletzter Satz ist anzuwenden. 

(2) Die Anwendung des Durchschnittssatzes 
gemäß Abs. 1 setzt voraus, daß 

1. keine Buchführungspflicht besteht und auch 
nicht freiwillig Bücher geführt werden, die 
eine Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 ermög­
lichen, 

2. die Umsätze (§ 125 Abs. 1 lit. ader Bundesab­
gabenordnung) des vorangegangenen Wirt­
schaftsjahres nicht mehr als 3 Millionen 
Schilling betragen. 

(3) Geht der Steuerpflichtige von der Ermittlung 
der Betriebsausgaben mittels des Durchschnittssat­
zes gemäß Abs. 1 auf die Gewinnermittlung nach § 4 
Abs. 1 oder im Rahmen der Gewinnermittlung 
gem.äß § 4 Abs. 3 auf die Geltendmachung der 
Betriebsausgaben nach den allgemeinen Gewinner­
mittlungsvorschriften über, so ist eine erneute 
Ermittlung der Betriebsausgaben mittels des Durch­
schnittssatzes gemäß Abs. 1 frühestens nach Ablauf 
von fünf Wirtschaftsjahren zulässig. 

(4) Für die Ermittlung des Gewinnes können 
weiters mit Verordnung des Bundesministers für 

Finanzen Durchschnittssätze für Gruppen von 
Steuerpflichtigen aufgestellt werden. Die Durch­
schnittssätze sind auf Grund von Erfahrungen über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse bei der jeweiligen 
Gruppe von Steuerpflichtigen festzusetzen. Solche 
Durchschnittssätze sind nur für Fälle aufzustellen, 
in denen weder eine Buchführungspflicht besteht 
noch ordnungsmäßige Bücher oder Aufzeichnun­
gen geführt werden, die eine Gewinnermittlung 
nach § 4 ermöglichen. 

(5) In der Verordnung werden bestimmt: 
1. Die Gruppen von Betrieben, für die Durch­

schnittssätze anzuwenden sind. 
2. Die für die Einstufung jeweils maßgeblichen 

Betriebsmerkmale. Als solche kommen insbe­
sondere in Betracht: 
a) Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrie­

ben die Betriebsart und der Einheitswert. 
b) Bei anderen Betrieben die örtliche Lage, 

die Ausstattung, der Wareneingang oder 
Wareneinsatz, die Zahl der Arbeitskräfte 
und die Stabilität der Erträge und 
Aufwendungen. 

3. Die Art der Gewinnermittlung für die 
einzelnen Gruppen von Betrieben durch 
Aufstellung von Reingewinnsätzen und Rein­
gewinnprozentsätzen vom Einheitswert oder 
vom Umsatz oder von anderen, für einen 
Rückschluß auf den Umsatz und Gewinn 
geeigneten äußeren Betriebsmerkmalen. In der 
Verordnung kann bestimmt werden, daß für 
die Gewinnermittlung nur die Betriebsausga­
ben oder Betriebsausgabenteile nach Durch­
schnittssätzen ermittelt werden. 

4. Der Veranlagungszeitraum, für den die 
Durchschnittssätze anzuwenden sind. 

5. Der Umfang, in dem jenen Steuerpflichtigen, 
die den Gewinn nach Durchschnittssätzen 
ermitteln, Erleichterungen in der Führung von 
Aufzeichnungen gewährt werden. 

(6) Zur Ermittlung von Werbungskosten können 
vom Bundesminister für Finanzen Durchschnitts­
sätze für Werbungskosten im Verordnungswege für 
bestimmte Gruppen von Steuerpflichtigen nach den 
jeweiligen Erfahrunge~ der Praxis festgelegt wer­
den." 

12. Im § 20 lautet der Abs. 2: 

,,(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der 
Einkünfte Aufwendungen und Ausgaben, soweit sie 
mit nicht steuerpflichtigen Einnahmen oder mit 
Kapitalerträgen im Sinne des § 97 in unmittelbarem 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, nicht abge­
zogen werden." 

13. Im § 24 Abs. 6 wird als letzter Satz angefügt: 

"Sind die stillen Reserven deswegen zu versteuern 
(nachzuversteuern), weil das Gebäude im Sinne des 
zweiten Satzes verwendet oder überlassen wird, so 
sind die zu versteuernden (nachzuversteuernden) 
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stillen Reserven über· Antrag beginnend mit dem 
Kalenderjahr, in dem der Aufgabegewinn versteuert 
(nachversteuert) wird, auf zehn Jahre gleichmäßig 
verteilt als Einkünfte anzusetzen. § 37 ist auch in 
diesem Fall anzuwenden." 

14. § 24 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Ein Veräußerungsgewinn ist nicht zu 
ermitteln, soweit das Umgründungssteuergesetz 
eine Buchwertfortführung vorsieht. Fällt die gesell­
schaftsvertragliche Übertragung von (Teil)Betrie­
ben oder Mitunternehmeranteilen nicht unter 
Art IV oder Art V des Umgründungssteuergesetzes, 
ist der Veräußerungsgewinn auf den nach dem 
Umgründungssteuergesetz maßgeblichen Stichtag 
zu beziehen." 

15. Im § 26 Z 4 lautet der erste Satz: 

"Beträge, die aus Anlaß einer Dienstreise als 
Reisevergütungen (Fahrtkostenvergütungen, Kilo­
metergelder) und als Tagesgelder und Nächtigungs­
gelder gezahlt werden. Eine Dienstreise liegt vor, 
wenn ein Arbeitnehmer über Auftrag des Arbeitge­
bers 

seinen Dienstort (Büro, Betriebsstätte, Werks­
gelände, Lager usw.) zur Durchführung von 
Dienstverrichtungen verläßt oder 
so weit weg von seinem ständigen Wohnort 
(Familienwohnsitz) arbeitet, daß ihm eine 
tägliche Rückkehr an seinen ständigen 
Wohnort (Familienwohnsitz) nicht zugemutet 
werden kann." 

16. Im § 27 Abs. 3 wird als Z 3 angefügt: 

,,3. Ausschüttungen aus Aktien und aus Genuß­
rechten (§ 174 des Aktiengesetzes) bis zu 
einem Nennbetrag von Insgesamt höchstens 
200 000 S, die von Aktiengesellschaften im 
Sinne des § 5 Z 14 des Körperschaftsteuerge­
setzes 1988 ausgegeben worden sind. Die 
Befreiung erfolgt im Wege der Anrechnung 
(Erstattung) der Kapitalertragsteuer im Rah­
men der Veranlagung. Die Befreiung gilt nicht 
für Ausschüttungen von Aktiengesellschaften 
auf Grund von Ausschüttungsbeschlüssen 
nach dem Zeitpunkt einer Veröffentlichung im 
Sinne des § 6 b Abs. 3 des Körperschaftsteuer­
gesetzes 1988, in der die Aktiengesellschaft, 
die die Voraussetzungen des § 5 Z 14 des 
KörpersChaftsteuergesetzes 1988 nicht mehr 
erfüllt, nicht mehr genannt ist." 

17. § 30 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. Eigenheimen oder Eigentumswohnungen samt 
Grund und Boden (§ 18 Abs. 1 Z 31it. b), wenn 
sie dem Veräußerer seit der Anschaffung (im 
Falle des unentgeltlichen Erwerbes unter 
Lebenden seit dem unentgeltlichen Erwerb) 
und mindestens seit zwei Jahren durchgehend 
als Hauptwohnsitz gedient haben. Im Falle 
eines Erwerbes von Todes wegen sind für die 

Fristenberechnung die Besitzzeiten zusam­
menzurechnen. Im Falle eines unentgeltlichen 
Erwerbes unter Lebenden gilt dies nur dann, 
wenn der Erwerber und der Rechtsvorgänger 
gemeinsam seit der Anschaffung ununterbro­
chen die Voraussetzung des Hauptwohnsitzes 
erfüllen. " 

18. § 31 lautet einschließlich der Überschrift: 

~,Veräußerung von Beteiligungen 

§ 31. (1) Zu den sonstigen Einkünften gehören 
die Einkünfte aus der Veräußerung eines Anteils an 
einer Körperschaft, wenn der Veräußerer innerhalb 
der letzten fünf Jahre zu mehr als 10% beteiligt war. 
Eine solche Beteiligung liegt auch dann vor, wenn 
der Veräußerer mittelbar, zum Beispiel durch 
Treuhänder oder durch eine Körperschaft, beteiligt 
war. Hat der Veräußerer Anteile unentgeltlich 
erworben, so tritt die Steuerpflicht auch dann ein, 
wenn der Veräußerer zwar nicht selbst, aber der 
Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf Jahre zu 
mehr als 10% beteiligt war. 

(2) Als Veräußerung gelten auch 
l. der Untergang von Anteilen auf Grund der 

Auflösung (Liquidation) oder Beendigung 
einer Körperschaft für sämtliche Beteiligte 
unabhängig vom Ausmaß ihrer Beteiligung, 

2. die Herabsetzung des Kapitals, soweit dieses 
an die Beteiligten rückgezahlt wird und nicht 
unter § 32 Z 3 fällt, unabhängig vom Ausmaß 
ihrer Beteiligung und 

3. Maßnahmen des Steuerpflichtigen, die zum 
Verlust des Besteuerungsrechtes der Republik 
Österreich im Verhältnis zu anderen Staaten 
hinsichtlich eines Anteiles im Sinne des Abs. 1 
führen. 

(3) Als Einkünfte sind der Unterschiedsbetrag 
zwischen 

dem Veräußerungserlös (Abs. 1) oder 
dem Abwicklungsguthaben (Abs. 2 Z 1) oder 
dem gemeinen Weri des rückgezahlten 
Vermögens (Abs. 2 Z 1 und 2) oder 
dem gemeinen Wert der Anteile (Abs. 2 Z 3) 

einerseits und den Anschaffungskosten sowie den 
Werbungskosten andererseits anzusetzen. Im Falle 
des Abs. 2 Z 2 ist jener Teil der Anschaffungskosten 
anzusetzen, der dem Verhältnis des herabgesetzten 
Kapitals zum gesamten Kapital vor der Herabset­
zung entspricht. Im Falle des Eintritts in das 
Besteuerungsrecht der Republik Österreich im 
Verhältnis zu anderen Staaten gilt der gemeine 
Wert als Anschaffungskosten. Die Einkünfte im 
Sinne des Abs. 1 und des Abs. 2 Z 1 und 3 sind nur 
insoweit steuerpflichtig, als sie jenen Teil von 
100000 S übersteigen, der dem veräußerten, unter­
gegangenen oder von der Maßnahme nach Abs. 2 
Z 3 betroffenen Anteil entspricht. 

(4) Die Einkommensteuer, die auf die Veräuße­
rung von Beteiligungen entfällt, wird im Ausmaß 
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der sonst entstehenden Doppelbelastung dieser 
,Einkünfte auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn 
der Steuerpflichtige den veräußerten Anteil an der 
Körperschaft innerhalb der letzten drei Jahre vor 
der Veräußerung erworben und infolge des 
Erwerbes Erbschafts- oder Schenkungssteuer ent­
richtet hat. 

(5) Verluste aus der Veräußerung von Beteiligun­
gen sind nur mit Überschüssen aus anderen 
Beteiligungsveräußerungen ausgleichsfähig (§ 2 
Abs.2). 

(6) Die Abs. 1 bis 5 sind nicht anzuwenden, 
soweit die veräußerte Beteiligung zu einem 
Betriebsvermögen gehört oder wenn es sich um ein 
Spekulationsgeschäft (§ 30) handelt. 

(7) Bei Tauschvorgängen im Sinne des § 6 Z 14 ist 
der gemeine Wert der hingegebenen Anteile 
anzusetzen. Für Freianteile auf Grund einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gilt § 6 
Z 15." 

19 a. § 33 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Einkommensteuer von dem auf volle 
100 S auf- oder abgerundeten Einkommen (§ 2 
Abs. 2) beträgt jährlich 
für die ersten 50 000 S ................... 10%, 
für die weiteren 100 000 S . . . . . . .. . . . . . . .. 22%, 
für die weiteren 150 000 S ................ 32%, 
für die weiteren 400 000 S ................ 42%, 
für alle weiteren Beträge ................. 50%. 

19 b. § 33 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Von dem sich nach Abs. 1 ergebenden Betrag 
sind die Absetzbeträge nach den Abs.3 bis 6 
abzuziehen. Dies gilt nicht für Kinderabsetzbeträge 
im Sinne des Abs. 4 Z 3 lit. a. Absetzbeträge im 
Sinne des Abs. 5 oder des Abs. 6 sind insoweit nicht 
abzuziehen, als sie mehr als 22% der zum laufenden 
Tarif zu versteuernden lohnsteuerpflichtigen Ein­
künfte betragen. Im Falle des § 3 Abs. 2 ist der sich 
auf Grund der Umrechnung ergebende Jahresbetrag 
heranzuziehen. " 

19 c. Im § 33 Abs. 3 tritt an die Stelle des Betrages 
von ,,5 000 S" der Betrag von ,,8 840 S". 

19 d. Im § 33 Abs. 4 Z 1 tritt an die Stelle des 
Betrages von ,,40 000 S" der Betrag von ,,60 000 S" 
und an die Stelle des Betrages von ,,20 000 S" der 
Betrag von ,,30 000 S". 

19 da. Im § 33 Abs. 4 Z 3 lit. a wird als vorletzter 
Satz eingefügt: 

"Für Kinder, die sich ständig im Ausland aufhalten, 
steht kein Kinderabsetzbetrag zu." 

19 e. Im § 33 Abs. 6 lautet der erste Satz: 

"Soweit einem Steuerpflichtigen die Absetzbeträge 
nach Abs. 5 nicht. zustehen, hat er Anspruch auf 
einen Pensionistenabsetzbetrag bis zu 5 500 S 

jährlich, wenn er Bezüge oder Vorteile im Sinne des 
§ 25 Abs. 1 Z 1 oder 2 für frühere Dienstverhält­
nisse, Pensionen und gleichartige Bezüge im Sinne 
des § 25 Abs. 1 Z 3 oder Ruhe(Versorgungs)bezüge 
im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 4 bezieht." 

19 f. § 33 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Beträgt die nach Abs. 1 und 2 errechnete 
Einkommensteuer weniger als 7 400 S, so ermäßigt 
sich der zu erhebende Betrag um den Unterschieds­
betrag zwischen 7400 S und der Einkommen­
steuer." 

19 g. § 33 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Ist die nach Abs. 1 und 2 errechnete 
Einkommensteuer negativ, so sind der Alleinverdie­
nerabsetzbetrag bei mindestens einem Kind (§ 106 
Abs. 1) oder der Alleinerzieherabsetzbetrag in Höhe 
von höchstens 2 000 S sowie der Arbeitnehmerab­
setzbetrag in Höhe von höchstens 10% der 
Werbungskosten im Sinne des_§ 16 Abs. 1 Z 3 lit. a 
(ausgenommen Betriebsratsumlagen) sowie der 
Werbungskosten im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 4 und 5 
gutzuschreiben. Die Gutschrift ist mit der nach 
Abs. 1 und 2 berechneten negativen Einkommen­
steuer begrenzt und hat im Wege der Veranlagung 
oder gemäß § 40 zu erfolgen. Der Kinderabsetzbe­
trag gemäß Abs. 4 Z 3 lit. a bleibt bei der 
Berechnung der Steuer außer Ansatz." 

19 h. § 33 Abs. 9 lautet: 

,,(9) Für Einkünfte, die Steuerpflichtige mit 
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Zoll­
ausschlußgebieten erzielen, kann zum Ausgleich 
von Unterschieden in der Kaufkraft mit Verord­
nung des Bundesministers für Finanzen ein 
Prozentsatz festgesetzt werden, zu dem die 
Einkünfte aus der Besteuerung ausgeschieden 
werden." 

19 i. Im § 33 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

,,(10) Ist im Rahmen einer Veranlagung bei der 
Berechnung der Steuer ein Durchschnittssteuersatz 
anzuwenden, so ist dieser nach Berücksichtigung 
der Abzüge nach den Abs. 3 bis 7 (ausgenommen 
Kinderabsetzbeträge nach Abs. 4 Z 3 lit. a) zu 
ermitteln. Diese Abzüge sind nach Anwendung des 
Durchschnittssteuersatzes nicht nochmals abzuzie­
hen." 

20 a. Im § 34 Abs. 1 lautet der erste Satz: 

"Bei der Ermittlung des Einkommens (§ 2 Abs. 2) 
eines unbeschränkt Steuerpflichtigen -sind nach 
Abzug der Sonderausgaben (§ 18) außergewöhnli­
che Belastungen abzuziehen." 

20 b. § 34 Abs. 5 lautet: -

,,(5) Sind im Einkommen sonstige Bezüge im 
Sinne des § 67 enthalten, dann sind als Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit für Zwecke der 
Berechnung des Selbstbehaltes die zum laufenden 
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Tarif zu versteuernden Einkünfte aus nichtselbstän­
diger Arbeit, erhöht um die sonstigen Bezüge gemäß 
§ 67 Abs. 1 und 2, anzusetzen." 

20 c. Im § 34 Abs. 7 lauten die Z 1 und 2: 

,,1. Unterhaltsleistungen für ein Kind sind durch 
die Familienbeihilfe sowie gegebenenfalls den 
Kinderabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 
lit. a abgegolten, und zwar auch dann, wenn 
nicht der Steuerpflichtige selbst, sondern sein 
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebender 
(Ehe)Partner (§ 106 Abs.3) Anspruch auf 
diese Beträge hat. 

2. Leistungen des gesetzlichen Unterhalts für ein 
Kind, das nicht dem Haushalt des Steuer-

. pflichtigen zugehört und für das weder der 
Steuerpflichtige noch sein mit ihm im 
gemeinsamen Haushalt lebender (Ehe)Partner 
Anspruch auf Familienbeihilfe hat, sind durch 
den Unterhaltsabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 4 
Z 3 lit. b abgegolten." 

21 a. Im § 35 Abs. 1 entfällt die Wortfolge "auf 
Antrag". 

21 b. Im § 35 Abs. 2 tritt an die Stelle des Zitates 
"Invalideneinstellungsgesetz 1969" das Zitat "Be­
hinderteneinstellungsgesetz" und lautet der letzte 
Satz: . 

" Das Gesundheitsamt (im Bereich der Stadt 
Wien der Amtsarzt des jeweiligen Bezirks-
polizeikommissariates) oder das örtlich zu­
ständige Landesinvalidenamt durch Ausstel­
lung eines Behindertenpasses (§ 40 Abs. 2 des 
Bundesbehindertengesetzes) in allen übrigen 
Fällen sowie bei Zusammentreffen von 
Behinderungen verschiedener Art." 

22 a. Im § 37 Abs. 1 lautet die Z 3: 

,,3. für Einkünfte auf Grund von Beteiligungen 
(Abs. 4) sowie" 

22 b. § 37 Abs. 2 Z 2 entfällt; die bisherige Z 4 
erhält die Bezeichnung ,,2.". 

22 c. § 37 Abs. 2 Z 3 lautet: 

,,3. Gewinne, die infolge eines Wechsels der 
Gewinnermittlungsart anläßlich der Veräuße­
rung oder der Aufgabe des Betriebes entstehen 
und der Betrieb deswegen veräußert oder 
aufgegeben wird, weil der Steuerpflichtige 

ges!orben ist, 
erwerbsunfähig ist oder 
das 55. Lebensjahr vollendet hat und seine 
Erwerbstätigkeit einstellt." 

22 d. Im § 37 Abs. 2 erhält die bisherige Z 5 die 
Bezeichnung "4.". 

22 e. § 37 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Einkünfte auf Grund von Beteiligungen sind 
1. Beteiligungserträge : 

a)· Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer 
Beteiligung an inländischen Kapitalgesell-

schaften oder Erwerbs- und Wirtschafts ge­
nossensehaften in Form von Gesellschafts-. 
und Genossenschaftsanteilen. 

b) Rückvergütungen von inländischen Er­
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 
soweit sie nicht unter § 13 des Körper­
schaftsteuergesetzes 1988 fallen. 

c) Gewinnanteile jeder Art auf Grund einer 
Beteiligung an inländischen Körperschaf­
ten in Form von Genußrechten (§ 8 Abs. 3 
Z 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988). 

d) Gewinnanteile jeder Art auf Grund von 
Partizipationskapital im Sinne des Bank­
wesengesetzes und des Versicherungsauf­
sichtsgesetzes . 

e) Zuwendungen jeder Art von Privatstiftun­
gen an Begünstigte und Letztbegünstigte. 

2. Einkünfte aus Beteiligungsveräußerungen: 
a) Gewinne 

aus der Veräußerung einer Beteiligung 
im Sinne der Z 1, 
auf Grund der Auflosung (Liquidation) 
oder Beendigung der Körperschaft, an 
der die Beteiligung im Sinne der Z 1 
besteht und 
auf Grund einer Kapitalherabsetzung 
mit Rückzahlung betreffend die in Z 1 
genannten Beteiligungen, 

wenn der Zeitraum zwischen Erwerb und 
der Beteiligungsveräußerung mehr als ein 
Jahr beträgt. 

b) Einkünfte im Sinne des § 31. 
Für Gewinne im Sinne der lit. a ermäßigt sich der 
Steuersatz insoweit nicht, als auf die Anschaffungs­
kosten der Beteiligung stille Reserven übertragen 
worden sind (§ 12) oder der niedrigere Teilwert 
angesetzt worden ist." 

22 f. Im § 37 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Auf Einkünfte, die zum Teil mit dem festen 
Satz des § 67 versteuert werden, ist der ermäßigte 
Steuers atz nicht anzuwenden." 

23. § 40 lautet: 

,,§ 40. Unterbleibt bei Steuerpflichtigen, die 
Anspruch auf den Alleinverdienerabsetzbetrag bei 
mindestens einem Kind (§ 106 Abs. 1) oder auf den 
Alleinerzieherabsetzbetrag haben, eine Veranla­
gung und liegen auch keine ausländischen Ein­
künfte vor, so ist auf Antrag des Steuerpflichtigen 
der Alleinverdienerabsetzbetrag oder der Alleiner-' 
zieherabsetzbetrag im Ausmaß von jeweils 2000 S 

'zu erstatten. Der Antrag kann innerhalb von fünf 
Jahren ab dem Ende des jeweiligen Kalenderjahres 
gestellt werden. Im Antrag ist die Versicherungs­
nummer gemäß § 31 ASVG anzuführen." 

24 a. Im § 41 lauten die Abs. 1 und 2: 

,,(1) Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige 
Einkünfte enthalten, so ist der Steuerpflichtige zu 
veranlagen, wenn 
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1. er andere Einkünfte bezogen hat, deren 
Gesamtbetrag 10 000 S übersteigt, 

2. im Kalenderjahr zumindest zeitweise gleich­
zeitig zwei oder mehr lohnsteuerpflichtige 
Einkünfte, die beim Lohnsteuerabzug geson­
dert zu versteuern sind, bezogen worden sind, 

3. im Kalenderjahr Bezüge gemäß § 69 Abs.2 
oder 3 zugeflossen sind, 

4. in einem Freibetragsbescheid für das Kalen­
derjahr berücksichtigte besondere Verhält­
nisse gemäß § 63 Abs. 1 nicht in der 
ausgewiesenen Höhe zustehen, 

5. der Alleinverdienerabsetzbetrag oder der 
Alleinerzieherabsetzbetrag berücksichtigt 
wurde, aber die Voraussetzungen nicht 
vorlagen. 

§ 39 Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht 
vor, so erfolgt eine Veranlagung nur auf Antrag des 
Steuerpflichtigen. Der Antrag kann innerhalb von 
fünf Jahren ab dem Ende des Veranlagungszeit­
raums gestellt werden. § 39 Abs. 1 dritter Satz ist 
anzuwenden. " 

24 b. Im § 41 Abs. 4 tritt an die Stelle der 
Wortfolge "den festen Sätzen" die Wortfolge "dem 
festen Satz" und wird als zweiter bis vierter Satz 
eingefügt: 

"Die Steuer, die auf die sonstigen Bezüge im Sinne 
des § 67 Abs. 1 und 2 entfällt, ist aber neu zu 
berechnen. Übersteigen die sonstigen Bezüge 
gemäß § 67 Abs. 1 und 2 die Freigrenze von 
23 000 S, beträgt die Steuer 6% des 8 500 S 
übersteigenden Betrages. Die Steuer beträgt jedoch 
höchstens 30% des 23 000 S übersteigenden Betra­
ges." 

24 c. § 41 Abs. 5 entfällt. 

25 a. Im § 42 Abs. 1 lautet die Z 3: 

,,3. wenn das Einkommen, in dem keine lohnsteu-
. erpflichtigen Einkünfte enthalten sind, mehr 
als 84 200 S betragen hat; liegen die Voraus­
setzungen des § 41 Abs. 1 Z I, 2 und 5 vor, so 
besteht Erklärungspflicht dann, wenn das zu 
veranlagende Einkommen mehr als 109 200 S 
betragen hat." 

25 b. § 42 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der beschränkt Steuerpflichtige hat eine 
Steuererklärung über die inländischen Einkünfte für 
das abgelaufene Kalenderjahr (Veranlagungszeit­
raum) abzugeben, .wenn er vom Finanzamt dazu 
aufgefordert wird oder wenn die gesamten inländi­
schen Einkünfte, die gemäß § 102 zur Einkommen­
steuer zu veranlagen sind, mehr als 37000 S 
betragen." 

26. Im § 43 wird als Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) In der Steuererklärung ist die Versicherungs­
nummer gemäß § 31 ASVG jedes Beteiligten 
anzuführen. " 

27 a. Im § 45 Abs. 1 wird als zweiter Satz 
eingefügt: 

"Für Lohnsteuerpflichtige sind Vorauszahlungen 
nur in den Fällen des § 41 Abs. 1 Z 1 und 2 
festzusetzen. " 

27 b. § 45 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Vorauszahlungen sind zu je einem 
Viertel am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 
15. November zu leisten." 

27 c. § 45 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Bereits fällig gewordene oder innerhalb eines 
Monates ab Bekanntgabe einer Erhöhung der 
Vorauszahlungen fällig werdende V orauszahlungs­
teilbeträge werden durch eine Änderung in der 
Höhe der Vorauszahlung (Abs.l) nicht berührt. 
Der Unterschiedsbetrag ist, sofern er nicht eine 
Gutschrift ergibt, erst bei Fälligkeit des nächsten 
Vorauszahlungsteilbetrages auszugleichen (Aus­
gleichsviertel). Nach dem 30. September darf das 
Finanzamt Bescheide über die Änderung der 
Vorauszahlung für das laufende Kalenderjahr nicht 
mehr erlassen; dies gilt nicht für Bescheide auf 
Grund eines Antrages, den· der Steuerpflichtige bis 
zum 30. September gestellt hat, sowie für eine 
Änderung in einem Rechtsmittelverfahren. Erfolgt 
die Bekanntgabe von Bescheiden über die Erhöhung 
oder die erstmalige Festsetzung der Vorauszahlung 
nach dem 15. Oktober, dann ist der Unterschiedsbe­
trag (der Jahresbetrag der Vorauszahlung) inner­
halb eines Monates nach Bekanntgabe des Beschei­
des zu entrichten." 

28 a. § 46 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden 
angerechnet: 

1. Die für den Veranlagungszeitraum festgesetz­
ten Vorauszahlungen, 

2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge, 
soweit sie auf veranlagte Einkünfte entfallen. 

Eine Anrechnung von Kapitalertragsteuer ist auch 
insoweit vorzunehmen, als die Kapitalerträge unter 
den Veranlagungsfreibetrag nach § 41 Abs. 3 fallen, 
aber ohne Anwendung des Freibetrages keine oder 
eine geringere Einkommensteuer zu erheben wäre. 
Lohnsteuer, die im Haftungsweg (§ 82) beim 
Arbeitgeber nachgefordert wurde, ist nur insoweit 
anzurechnen, als sie dem Arbeitgeber vom Arbeit­
nehmer ersetzt wurde." 

28 b. § 46 Abs. 3 entfällt. 

29. Im § 47 lauten die Abs. 3 bis 5: 

,,(3) Werden Pensionen aus der gesetzlichen 
Sozialversicherung sowie Bezüge oder Vorteile aus 
einem früheren Dienstverhältnis im Sinne des § 25 
Abs. 1 Z 1 bis 4 gemeinsam mit anderen gesetzlichen 
Pensionen oder Bezügen und Vorteilen aus einem 
früheren Dienstverhältnis ausgezahlt, dann sind die 
Pflichten des Arbeitgebers hinsichtlich des Steuerab-
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zugs vom Arbeitslohn für die gemeinsam ausgezahl­
ten Beträge ausschließlich von der auszahlenden 
Stelle wahrzunehmen. Über die ausgezahlten 
Bezüge ist ein einheitlicher Lohnzettel auszustellen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann 
anordnen, daß bei getrennter Auszahlung von zwei 
oder mehreren Bezügen aus der gesetzlichen 
Sozialversicherung sowie von Bezügen oder V ortei­
len aus einem früheren Dienstverhältnis bei 
Gebietskörperschaften im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1 
bis 4 eine der auszahlenden Stellen die gemeinsame 
Versteuerung dieser Bezüge vornimmt. In diesem 
Fall hat der (die) die gemeinsame Besteuerung 
durchführende Sozialversicherungsträger (Gebiets­
körperschaft) einen einheitlichen Lohnzettel auszu­
stellen. 

(5) Werden Bezüge oder· Vorteile aus einem 
früheren Dienstverhältnis neben einer Pension aus 
der gesetzlichen Sozialversicherung ausbezahlt, so 
kann der Sozialversicherungsträger eine gemein­
same Versteuerung dieser Bezüge vornehmen. In 
diesem Fall hat der Sozialversicherungsträger .einen 
einheitlichen Lohnzettel auszustellen." 

30. § 62 lautet: 

,,§ 62. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn sind 
vor Anwendung des Lohnsteuertarifes (§ 66) vom 
Arbeitslohn abzuziehen: 

1. Der Pauschbetrag für Werbungskosten (§ 16 
Abs.3), 

2. der Pauschbetrag für Sonderausgaben (§ 18 
Abs.2), 

3. Pflichtbeiträge zu gesetzlichen Interessenver­
tretungen auf öffentlich-rechtlicher Grund­
lage und vom Arbeitgeber einbehaltene 
Beiträge für die freiwillige Mitgliedschaft bei 
Berufsverbänden und Interessenvertretun­
gen, 

4. Vom Arbeitgeber einbehaltene Beiträge im 
Sinne des § 16 Abs. 1 Z 4, 

5. der entrichtete Wohnbauförderungsbeitrag 
im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 5, 

6. der sich gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 ergebende 
Pauschbetrag und Kosten gemäß § 16 Abs. 1 
Z 6 letzter Satz, 

7. die Erstattung (Rückzahlung) von Arbeits­
lohn gemäß § 16 Abs. 2 zweiter Satz, 

8. Freibeträge auf Grund eines Freibetragsbe­
scheides (§ 63), 

9. der Freibetrag gemäß § 104, 
10. Freibeträge gemäß §§ 35 und 105 von jenem 

Arbeitgeber, der Bezüge aus einer gesetzli­
chen Sozialversicherung oder Ruhegenußbe­
züge einer Gebietskörperschaft im Sinne des 
§ 25 Abs. 1 Z 1,3 oder 4 auszahlt, wenn eine 
diesbezügliche Bescheinigung vorgelegt 
wurde. Bei mehreren Pensions- oder Ruhe­
genußbezügen darf die Bescheinigung nur 
einer auszahlenden Stelle vorgelegt werden." 

31 a. Im § 63 Abs. 1 lautet die Z 1: 

,,1. Werbungskosten, die weder gemäß § 62 noch 
gemäß § 77 Abs. 3 zu berücksichtigen sind," 

31 b. Im § 63 Abs. 1 lautet die Z 4: 

,,4. Freibeträge gemäß §§ 35 und 105, sofern sie 
nicht gemäß § 62 vom Arbeitgeber berücksich­
tigt werden." 

31 c. Im § 63 Abs. 1 lautet der letzte Satz: 

"Ein Freibetragsbescheid ist jedoch nicht zu 
erlassen: 

Nach dem 30. November des Kalenderjahres, 
für das der Freibetragsbescheid zu ergehen 
hätte, 
bei Wegfall der unbeschränkten Steuerpflicht, 
bei einem jährlichen Freibetrag unter 1 200 S, 
wenn bei jener Veranlagung, auf Grund derer 
ein Freibetragsbescheid zu erlassen wäre, die 
Einkommensteuer die angerechnete Lohn­
steuer übersteigt." 

31 d. § 63 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Auf der Mitteilung zur Vorlage beim 
Arbeitgeber sind der Freibetrag sowie das Kalender­
jahr, für das der Freibetrag festgesetzt wurde, 
auszuweisen." 

31 e. Im § 63 Abs. 4 lautet der erste Satz: 

"Das Finanzamt hat auf Antrag des Arbeitnehmers 
losgelöst von einem Jahresausgleichs- oder Veranla­
gungsverfahren einen Freibetragsbescheid zu erlas­
sen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß im 
Kalenderjahr zusätzliche Werbungskosten im Sinne' 
des Abs. 1 Z 1 von mindestens 12000 S vorliegen." 

32. Im § 64 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Arbeitnehmer kann auf der Mitteilung zur 
Vorlage beim Arbeitgeber erklären, daß anstelle des 
ausgewiesenen Freibetrages ein niedrigerer Betrag 
bei der Lohnverrechnung zu berücksichtigen ist." 

33. § 66 lautet: 

,,§ 66. (1) Die Lohnsteuer wird durch die 
Anwendung des Einkommensteuertarifes (§ 33) auf 
das hochgerechnete Jahreseinkommen· (Abs.2) 
ermittelt. Der sich dabei ergebende Betrag ist nach 
Abzug der Absetzbeträge gemäß § 33 Abs. 3, Abs. 4 
Z 1 und 2, Abs. 5 und Abs. 6 und nach allfälliger 
Anwendung der Einschleifbestimmung gemäß § 33 
Abs. 7 durch den Hochrechnungsfaktor (Abs. 3) zu 
dividieren und auf volle 10 Groschen zu runden. 

(2) Das hochgerechnete Jahreseinkommen ergibt 
sich aus der Multiplikation des zum laufenden Tarif 
zu versteuernden Arbeitslohnes abzüglich jener 
Werbungskosten, die sich auf den Lohnzahlungs­
zeitraum beziehen, mit dem Hochrechnungsfaktor. 
Vom sich ergebenden Betrag sind die auf das 
gesamte Jahr bezogenen Beträge abzuziehen. 
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(3) Der Hochrechnungsfaktor ist der Kehrwert 
des Anteils des Lohnzahlungszeitraumes (§ 77) am 
Kalenderjahr, wobei das Jahr zu 360 Tagen bzw. 
zwölf Monaten zu rechnen ist. Der Lohnzahlungs­
zeitraum darf einen Kalendermonat nicht über­
schreiten. Ist der Lohnzahlungszeitraum kürzer als 
ein Kalendermonat, sind arbeitsfreie Tage miteinzu­
beziehen." 

34 a. § 67 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Erhält der Arbeitnehmer neben dem 
laufenden .Arbeitslohn von demselben Arbeitgeber 
sonstige, insbesondere einmalige Bezüge (zum 
Beispiel 13. und 14. Monatsbezug, B,elohnungen), so 
beträgt die Lohnsteuer, soweit die sonstigen Bezüge 
innerhalb eines Kalenderjahres 8 500 S übersteigen, 
6%. Die Besteuerung der sonstigen Bezüge mit dem 
festen Steuersatz unterbleibt, wenn das Jahressechs­
tel gemäß Abs. 2 höchstens 23 000 S beträgt. Der 
Freibetrag von 8 500 S und die Freigrenze von 
23 000 S sind bei Bezügen gemäß Abs. 3 bis 8 und 
Abs. 10 nicht zu berücksichtigen." 

34 b. Im § 67 Abs. 3 entfällt der letzte Satz. 

34 c. Im § 67 Abs. 9 wird als zweiter Satz 
eingefügt: 

,,§ 41 Abs. 4 ist zu beachten." 

34 d. Im § 68 Abs. 1 entfällt der Klammeraus­
druck. 

35. § 69 lautet: 

,,§ 69. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann 
für bestimmte Gruppen von 

Arbeitnehmern, .die ausschließlich körperlich 
tätig sind, 
Arbeitnehmern, die statistische Erhebungen 
für Gebietskörperschaften durchführen, 
Arbeitnehmern der Berufsgruppen Musiker, 
Bühnenangehörige, Artisten und filmschaf­
fende, 

die ununterbrochen nicht länger als eine Woche 
beschäftigt werden, die Einbehaltung und Abfl,lhr 
der Lohnsteuer abweichend von den §§ 33,62 bis 64 
und 66 mit einem Pauschbetrag gestatten. Der 
Pauschbetrag für ausschließlich körperlich tätige 
Arbeitnehmer darf höchstens 7,5%, für andere 
Berufsgruppen höchstens 15% des vollen Betrages 
der Bezüge betragen. Diese Bestimmungen sind 
nicht anzuwenden, wenn der Taglohn 750 S oder 
der Wochenlohn 3 000 S übersteigt. 

(2) Bei vorübergehender Auszahlung von Bezü­
gen aus einer gesetzlichen Krankenversorgung 
gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 lit. c und e sind 22% 
Lohnsteuer einzubehalten, soweit diese Bezüge 
230 S täglich übersteigen. Zur Berücksichtigung 
dieser Bezüge im Veranlagungsverfahren haben die 
Versicherungsträger bis zum 31. Jänner des folgen­
den Kalenderjahres einen Lohnzettel (§ 84) auszu­
stellen und ap das Finanzamt der Betriebsstätte zu 

übermitteln. In diesem Lohnzettel sind ein Siebentel 
des Krankengeldes gesondert als sonstiger Bezug 
gemäß § 67 Abs. 1 und 6% dieses Bezuges,. 
höchstens jedoch die einbehaltene Lohnsteuer, als 
darauf entfallende Lohnsteuer auszuweisen. 

(3) Bei Auszahlung von Bezügen gemäß dem 
VI. Hauptstück des Heeresgebührengesetzes 1992 
sind 22% Lohnsteuer einzubehalten, soweit diese 
Bezüge 230 S täglich übersteigen. Zur Berücksichti­
gung dieser Bezüge im Veranlagungsverfahren .hat 
die auszahlende Stelle bis zum 31. Jänner des 
Folgejahres einen Lohnzettel (§ 84) auszustellen 
und an das Finanzamt der Betriebsstätte zu 
übermitteln. In diesem Lohnzettel sind ein Siebentel 
der Bezüge gemäß dem VI. Hauptstück des 
Heeresgebührengesetzes 1992 gesondert als sonsti­
ger Bezug gemäß § 67 Abs. 1 und 6% dieses 
Bezuges, höchstens jedoch die einbehaltene Lohn­
steuer, als darauf entfallende Lohnsteuer auszuwei­
sen." 

36 a. § 70 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Lohnsteuer wird berechnet: 

1. Soweit nicht Z 2 zur Anwendung kommt, nach 
§ 33 Abs. 3, Abs. 5 Z 1 und 2, Abs. 6, Abs. 7 
sowie § 66. § 18 ist nach Maßgabe des § 102 
Abs. 2 Z 2 anzuwenden. Die Lohnsteuer muß 
jedoch mindestens 10% der zum laufenden 
Tarif zu versteuernden Einkünfte betragen. 
Die Mindestbesteuerung gilt nicht für Arbeits­
lohn aus inländischen öffentlichen Kassen 
oder von Trägern der gesetzlichen Sozialversi­
cherung." 

2. Bei Bezügen als Arbeitnehmer aus einer 
Tätigkeit im Sinne des § 99 Abs. 1 Z 1 mit 20% 
des vollen Betrages dieser Bezüge." 

36 b. Im § 70 entfällt der Abs. 5. 

37. Im § 76 treten an die Stelle des zweiten Satzes 
folgende Sätze: 

"Im Lohnkonto hat der Arbeitgeber folgendes 
anzugeben: 

Name, 
Versicherungsnummer gemäß § 31 ASVG, 
Wohnsitz, 
Alleinverdiener / Alleinerzieherabsetzbetrag 
laut Antrag des Arbeitnehmers, 
Name und Versicherungsnummer des 
(Ehe)Partners, wenn der Alleinverdienerab­
setzbetrag berücksichtigt wurde, 
Name und Versicherungsnummer des (jüng­
sten) Kindes, wenn der Alleinerzieherabsetz­
betrag berücksichtigt wurde, 
Pauschbetrag gemäß § 16 Abs.1 Z 6 und 
Kosten gemäß §.16 Abs. 1 Z 6 letzter Satz, 
Freibetrag laut Mitteilung zur Vorlage beim 
Arbeitgeber (§ 63). 

4 

1301 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 19 von 52

www.parlament.gv.at



20 1301 der Beilagen 

Wurde eine Versicherungsnummer nicht vergeben, 
ist jeweils das Geburtsdatum anstelle der Versiche­
rungsnummer anzuführen. 
Eine gesonderte Erfassung dieser Daten kann 
entfallen, sofern sie aus einer zum Lohnkonto 
genommenen Anmeldung (§ 128) oder Erklärung 
des Arbeitnehmers hervorgehen." 

38 a. Im § 77 lautet der Abs. 3: 

,,(3) Der Arbeitgeber kann im laufenden 
Kalenderjahr von den zum laufenden Tarif zu 
versteuernden Bezügen durch Aufrollen der vergan­
genen Lohnzahlungszeiträume die Lohnsteuer neu 
berechnen. Umfaßt die Aufrollung die Bezüge des 
Monats Dezember, können dabei vom Arbeitneh­
mer entrichtete Beiträge für die freiwillige Mitglied­
schaft bei Berufsverbänden gemäß § 16 Abs. 1 Z 3 
lit. b und Beiträge an gesetzlich anerkannte Kirchen 
und Religionsgesellschaften gemäß § 18 Abs. 1 Z 5 
berücksichtigt werden, wenn 

der Arbeitnehmer im Kalenderjahr ständig 
von diesem Arbeitgeber Arbeitslohn (§ 25) 
erhalten hat, 
der Arbeitgeber keine Freibeträge auf Grund 
einer Mitteilung im Sinne des § 63 berücksich­
tigt hat und 
dem Arbeitgeber die entsprechenden Belege 
vorgelegt werden. 

Eine Neuberechnung der Lohnsteuer ist nicht mehr 
zulässig, wenn im laufenden Kalenderjahr an den 
Arbeitnehmer Krankengeld aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung ausbezahlt wird." 

38 b. Im § 77 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Der Arbeitgeber kann bei Arbeitnehmern, 
die im Kalenderjahr ständig von diesem Arbeitgeber 
Arbeitslohn (§ 25) erhalten haben, in dem Monat, in 
dem der letzte sonstige Bezug für das Kalenderjahr 
ausgezahlt wird, die Lohnsteuer für die im 
Kalenderjahr zugeflossenen sonstigen Bezüge ge­
mäß § 67 Abs. 1 und 2 neu berechnen. Übersteigen 
die sonstigen Bezüge gemäß § 67 Abs. 1 und 2 die 
Freigrenze von 23 000 S, beträgt die Steuer 6% des 
8 500 S übersteigenden Betrages. Die Steuer beträgt 
jedoch höchstens 30% des 23 000 S übersteigenden 
Betrages." 

39. § 79 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Arbeitgeber hat die gesamte Lohnsteuer, 
die für einen Kalendermonat einzubehalten war, 
spätestens am 15. Tag nach Ablauf des Kalendermo­
nates in einem Betrag an das Finanzamt der 
Betriebsstätte abzuführen." 

40. Im § 80 Abs. 1 lautet der zweite Satz: 

"Die Lohnsteueranmeldung ist spätestens am' 
15. Tag nach Ablauf des Kalendermonates dem 
Finanzamt der Betriebsstätte (§ 81) zu übersenden." 

41. Im § 81 Abs. 2 lautet der erste Satz: 

"Ist nicht bereits auf Grund des Abs. 1 eine 
Betriebsstätte im Inland gegeben, so gilt jede vom 
Arbeitgeber im Inland für die Dauer von mehr als 
einem Monat unterhaltene feste örtliche An­
lage oder Einrichtung als Betriebsstätte, wenn sie 
der Ausübung der durch die Arbeitnehmer ausge­
führten Tätigkeit dient; § 29 Abs. 2 der Bundesab­
gabenordnung gilt entsprechend." 

42. Im § 83 lautet Abs. 2: 

,,(2) Der Arbeitnehmer wird unmittelbar in 
Anspruch genommen, wenn 

1. die Voraussetzungen des § 41 Abs. 1 vorlie­
gen, 

2. der Arbeitnehmer eine unrichtige Erklärung 
abgegeben hat oder seiner Meldepflicht gemäß 
§ 16 Abs. 1 Z 6 nicht nachgekommen ist, 

3. die Voraussetzungen für eine N achversteue­
rung gemäß § 18 Abs. 4 vorliegen, 

4. eine Veranlagung auf Antrag. (§ 41 Abs. 2) 
durchgeführt wird." 

43 a. § 84 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Arbeitgeber hat dem Finanzamt der 
Betriebsstätte ohne besondere Aufforderung bis 
31. Jänner des folgenden Kalenderjahres die Lohn­
zettel, ausgefüllt nach dem amtlichen Vordruck, 
aller im Kalenderjahr beschäftigten Arbeitnehmer 
zu übermitteln. Die Übermittlung der Lohnzettel an 
das Finanzamt der Betriebsstätte kann entfallen, 
wenn die entsprechenden Daten im Wege eines 
Datenträgeraustausches übermittelt werden. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den 
Inhalt der Meldung und das Verfahren des 
Datenträgeraustausches mit Verordnung festzule­
gen." 

43 b. § 84 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer bei 
Beendigung des Dienstverhältnisses oder über 
dessen Verlangen für Zwecke der Einkommensteu­
erveranlagung einen Lohnzettel nach dem amtli­
chen Vordruck auszustellen." 

43 c. § 84 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Auf dem Lohnzettel sind 
die Versicherungsnummer gemäß § 31 ASVG 
des Arbeitnehmers, 
die Versicherungsnummer und der Name des 
(Ehe)Partners des Arbeitnehmers, falls der 
Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt 
wurde, oder die Versicherungsnummer und 
der Name des (jüngsten) Kindes, falls der 
Alleinerzieherabsetzbetrag berücksichtigt 
wurde, 

anzuführen. Wurde eine Versicherungsnummer 
nicht vergeben, ist jeweils das Geburtsdatum anstelle 
der Versicherungs nummer anzuführen. Auf der für 
die Finanzverwaltung bestimmten Ausfertigung ist 
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zusätzlich die Steuernummer des Arbeitgebers 
anzuführen. " 

44. § 87 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Arbeitgeber und ihre Angestellten haben 
den Organen des Finanzamtes Einsicht in die nach 
§ 76 vorgeschriebenen Aufzeichnungen und in die 
Lohnaufzeichnungen der Betriebe sowie in die 
Geschäftsbücher und in die Unterlagen zu gewäh­
ren, soweit dies für die Feststellung der den 
Arbeitnehmern gezahlten Vergütungen aller Art 
und für die Lohnsteuerprüfung erforderlich ist." 

45. § 88 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Arbeitnehmer des Betriebes haben dem 
Prüfungsorgan jede gewünschte Auskunft über Art 
und Höhe ihres Arbeitslohnes zu geben und auf 
Verlangen die in ihrem Besitz befindlichen Auf­
zeichnungen und Belege über bereits entrichtete 
Lohnsteuer vorzulegen." 

46. § 92 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Für Auslandsbeamte im Sinne des § 26 Abs. 3 
der Bundesabgabenordnung ist die Lohnsteuer nach 
den §§ 33 und 66 bis 68 zu berechnen. Der 
Arbeitnehmer hat die für die Anwendung dieser 
Bestimmungen maßgebenden Verhältnisse durch 
eine amtliche Bescheinigung nachzuweisen." 

47. Im § 93 Abs. 3 Z 3 tritt an die Stelle des "und" 
ein Beistrich; < an die Stelle der Z 4 treten die 
folgenden Z 4 und 5: 

,,4. Anteilscheine an einem Kapitalanlagefonds im 
Sinne des Investmentfondsgesetzes 1963 sowie 
im Sinne des Investmentfondsgesetzes 1993, 
soweit die ausgeschütteten Beträge aus Kapi­
talerträgen gemäß Abs. 2 Z 3 und aus 
Kapitalerträgen gemäß Z 1, 2 und 3 bestehen, 
und 

5. Anteilsrechten an ausländischen Kapitalanla­
gefonds (§ 25 Abs. 2 Z i Investmentfondsge­
setz 1963, § 42 Abs. 2 Z 1 Investmentfondsge­
setz 1993)." 

48. Im § 94 Z 5 lautet der erste Satz: 

"Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 3 
und Abs.3, deren Empfänger keine natürliche 
Person ist, unter folgenden Voraussetzungen:" 

49. § 95 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt 22%." 

50. Im § 96 Abs. 1 Z 3 tritt an die Stelle der 
Wortfolge "am zehnten Tag" die Wortfolge "am 
15. Tag". 

51 a. § 97 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Für natürliche Personen und für Körper­
schaften, soweit die Körperschaften Einkünfte aus 
Kapitalvermögen beziehen, gilt die Einkommen­
steuer (Körperschaftsteuer) für Kapitalerträge ge-

mäß § 93 Abs. 2 Z 3 sowie Abs. 3 Z 1 bis 4, die der 
Kapitalertragsteuer unterliegen, durch den Steuer­
abzug als abgegolten. Für natürliche Personen gilt 
dies auch für Kapitalerträge gemäß § 93 Abs. 2 Z 1 
und für ausgeschüttete Beträge aus Anteilsscheinen 
an einem Kapitalanlagefonds im Sinne des Invest­
mentfondsgesetzes 1963 sowie im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes 1993, soweit die ausge­
schütteten Beträge aus Kapitalerträgen gemäß § 93 
Abs. 2 Z 1 bestehen." 

51 b. § 97 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für natürliche Personen und für Körper­
schaften, soweit die Körperschaften Einkünfte aus 
Kapitalvermögen beziehen, gilt die Einkommen­
steuer (Körperschaftsteuer) für im Inland bezogene 
Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren, die 
nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen, durch 
einen der kuponauszahlenden Stelle in Höhe der 
Kapitalertragsteuer freiwillig geleisteten Betrag als 
abgegolten. Der Steuerpflichtige muß dazu der 
kuponauszahlenden Stelle unverzüglich den unwi­
derruflichen Auftrag erteilen, den Betrag wie eine 
Kapitalertragsteuer abzuführen. Der Betrag gilt als 
Kapitalertragsteuer von Kapitalerträgen gemäß § 93 
Abs. 3." 

51 c. Im § 97 Abs. 4 lautet der zweite Satz: 

"Der Antrag kann innerhalb von fünf Kalenderjah­
ren ab dem Ende des Veranlagungsjahres gestellt 
werden." 

52. Im § 101 Abs. 1 und Abs. 3 tritt an die Stelle 
der Wortfolge "am zehnten Tag" jeweils die 
Wortfolge "am 15. Tag". 

53 a. Im § 102 Abs. 1 lauten die Z 3 und der 
vorletzte Satz: 

,,3. Einkünfte, von denen eine Lohnsteuer nach 
§ 70 Abs. 2 oder eine Abzugsteuer nach§ 99 
Abs. 1 Z i zu erheben ist, über Antrag des 
beschränkt Steuerpflichtigen. Dabei dürfen in 
den Fällen des § 70 Abs. 2 Z 2 Werbungsko­
sten sowie in den Fällen des § 99 Abs. 1 Z 1 
Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, 
wenn sie ohne Beibringung eines inländischen 
Besteuerungsnachweises an Personen geleistet 
wurden, die hiemit der beschränkten Steuer­
pflicht unterliegen. Der Antrag kann innerhalb 
von fünf Jahren ab dem Ende des Veranla­
gungszeitraumes gestellt werden. 

Erfolgt eine Veranlagung nac den Z 1 bis 3, bleiben 
jene Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bei der 
Veranlagung außer Ansatz, von denen Lohnsteuer 
im Ausmaß von 10% der zum laufenden Tarif zu 
versteuernden Einkünfte (Mindestbesteuerung) 
und, sofern nicht ein Antrag auf Veranlagung dieser 
Einkünfte nach Z 3 gestellt worden ist, von denen 
Lohnsteuer im Ausmaß von 20% des vollen Betrages 
einzubehalten war." 
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53 b. Irri § 102 Abs. 1 lautet der vorletzte Satz: 

"Erfolgt eine Veranlagung nach den Z 1 bis 3, dann 
sind auch Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit in 
die Veranlagung miteinzubeziehen, wenn von ihnen 
Lohnsteuer in einem die Mindeststeuer gemäß § 70 
Abs. 2 übersteigenden Betrag einzubehalten war." 

53 c. Im § 102 Abs.4 wird folgender Satz 
angefügt: 

"Steuerabzugspflichtige Einkünfte im Sinne des 
§ 97 Abs. 1 und 2 gelten bei natürlichen Personen 
jedenfalls als durch den Steuerabzug abgolten." 

54. § 103 lautet: 

,,§ 103. (1) Bei Personen, deren Zuzug aus dem 
Ausland der Förderung von Wissenschaft und 
Forschung dient und aus diesem Grund im 
öffentlichen Interesse gelegen ist, kann der 
Bundesminister für Finanzen für die Dauer des im 
öffentlichen Interesse gelegenen Wirkens dieser 
Personen steuerliche Mehrbelastungen bei nicht 
unter § 98 fallenden Einkünften beseitigen, die 
durch die Begründung eines inländischen Wohnsit­
zes eintreten. Das öffentliche Interesse ist für jedes 
Veranlagungsjahr durch eine Bescheinigung des 
Bundesministers für Finanzen nachzuweisen. 

(2) Abs. 1 ist auf Personen, die den Mittelpunkt 
ihrer Lebensinteressen aus Österreich wegverlegt 
haben, nur dann anzuwenden, wenn zwischen 
diesem Wegzug und dem Zuzug mehr als zehn 
Jahre verstrichen sind." 

55. § 104 Abs. 1 lautet: 

,,( 1 ) Von den Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit der Land- und Forstarbeiter ist bei der 
Berechnung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) ein 
besonderer Freibetrag (Landarbeiterfreibetrag) von 
jährlich 2 340 S abzuziehen." 

56. § 105 lautet: 

,,§ 105. Den Inhabern von Amtsbescheinigungen 
und Opferausweisen ist ein besonderer Freibetrag 
von 10920 S jährlich bei Berechnung der Einkom­
mensteuer (Lohnsteuer) abzuziehen." 

57 a. Im § 106 Abs. 1 entfällt der Klammeraus­
druck ,,(§ 57 Abs. 2 Z 3 lit. a)" 

57 b. Im § 106 Abs.2 entfällt der Klammeraus­
druck ,,(§ 57 Abs. 2 Z 3 lit. b)" 

58. Im § 107 Abs. 8 Z 1 entfällt die Zitierung des 
§ 9. 

59. Im § 112 Z 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Im Veranlagungsjahr 1993 können die durch 
Wertpapieranschaffung verwendeten Rücklagenbe­
träge (steuerfreien Beträge) freiwillig versteuert 
werden. Bei einer freiwilligen Versteuerung sämtli­
cher Rücklagenbeträge (sämtlicher steuerfreier. 
Beträge) im Veranlagungsjahr 1993 entfällt der 
Zuschlag im Sinne des § 9 Abs. 6 EStG 1972 und ist 
§ 37 anzuwenden." 

60. Als § 112 a wird eingefügt: 

,,§ 112 a. § 103 ist in der Fassung BGBI. 
Nr.448/1992 weiterhin anzuwenden, wenn eine 
Zuzugsbegünstigung bereits erteilt worden ist oder 
wenn die Erteilung einer Zuzugsbegünstigung 
schriftlich in Aussicht gestellt worden ist." 

61 a. Im § 116 Abs. 1 werden folgende Sätze 
angefügt: 

"Bis 1993 gebildete Investitionsrücklagen (§ 9 in der 
bis 1993 geltenden Fassung) sind in der Bilanz nach 
Wirtschaftsjahren aufzugliedern und gesondert 
auszuweisen. Die Rücklage (im Falle der Gewinner­
mittlung nach § 4 Abs. 3 der steuerfreie Betrag) ist 
gegen jenen Betrag aufzulösen, der als Investitions­
freibetrag (§ 10) gewinnmindernd in Anspruch 
genommen werden könnte (bestimmungsgemäße 
Verwendung). Rücklagen (Rücklagenteile) bzw. 
steuerfreie Beträge (Teilbeträge), die nicht bestim­
mungsgemäß verwendet wurden, sind im vierten 
Wirtschaftsjahr nach der Bildung der Rücklage 
gewinnerhöhend aufzulösen. Die Rücklage (der 
steuerfreie Betrag) kann auch freiwillig vorher 
gewinnerhöhend aufgelöst werden. Der gewinner­
höhend aufgelöste Betrag erhöht sich um je 5% für 
jedes Wirtschaftsjahr ab der Bildung (Zuschlag). 
Der Zuschlag entfällt bei der gewinnerhöhenden 
Auflösung anläßlich der Betriebsaufgabe, der 
entgeltlichen Übertragung eines Betriebes, Teilbe­
triebes oder Mitunternehmeranteiles sowie anläß­
lich der Einbringung in eine Körperschaft. Im 
Wirtschaftsjahr 1993 entfällt für Rücklagen (steuer­
freie Beträge), die in den Wirtschaftsjahren 1990 bis 
1991 gebildet worden sind, im Falle der freiwilligen 
Auflösung der Zuschlag." 

61 b. § 116 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Für die Abfertigungsrückstellungen gilt 
folgendes: 

1. Abfertigungsrücklagen (steuerfreie Beträge), 
die nach § 14 Abs. 1 bis 5 des EStG 1972 
gebildet wurden, gelten als Abfertigungsrück­
stellungen (steuerfreie Beträge) im Sinne des 
§ 14 Abs. 1 bis 6. Beträge aus Abfertigungs­
rücklagen im Sinne des § 14 EStG 1972, auf 
die Art. III des Bundesgesetzes, mit dem das 
Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972, das Arbeiter­
Abfertigungsgesetz, das Insolvenz-Entgeltsi­
cherungsgesetz sowie abgabenrechtliche Be­
stimmungen geändert werden, BGBL 
Nr. 618/1987, zutrifft, gelten als Beträge aus 
Abfertigungsrückstellungen. 

2. Bei Abfertigungsrückstellungen (steuerfreien 
Beträgen) für Arbeitnehmer, die am Ende des 
jeweiligen Wirtschaftsjahres das 50. Lebens­
jahr vollendet haben, erhöht sich das prozen­
tuelle Höchstausmaß gemäß § 14 Abs. 1 erster 
Satz für jedes Wirtschaftsjahr, das nach dem 
31. Dezember 1993 endet, um zwei Prozent­
punkte, höchstens jedoch um 10 Prozent­
punkte." 
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3. Abweichend von § 14 Abs.5 Z 1 dürfen 
Schuldverschreibungen, deren Ausgabewert 
niedriger ist als 90% des Nennbetrages, noch 
bis 31. Dezember 1995 zur Wertpapierdek­
kung herangezogen werden. 

4. Abweichend von § 14 Abs. 5 Z 2 dürfen unter 
§ 3 Abs. 1 Z 10 des Kapitalmarktgesetzes 
fallende Schuldverschreibungen sowie vor 
dem Inkrafttreten des Kapitalmarktgesetzes 
ausgegebene Schuldverschreibungen, deren 
Ausgabewert niedriger ist als 90% des 
Nennbetrages, noch bis 31. Dezember 1995 
zur Wertpapierdeckung herangezogen wer­
den. 

5. Abweichend von § 14 Abs.5 Z 4 dürfen 
Anteilscheine an Kapitalanlagefonds, die ganz 
oder teilweise aus Wertpapieren der in Z 3 und 
4 genannten Art bestehen, noch bis 31. De­
zember 1995 zur Wertpapierdeckung heran­
gezogen werden." 

62. Nach dem § 126 werden als §§ 127, 128 und 
129 angefügt: 

"Wegfall der Lohnsteuerkarte 

§ 127. (1) Die §§ 48 bis 61, 65 und 71 bis 75 sind 
für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. De­
zember 1993 enden, nicht mehr anzuwenden. 

(2) Dem Arbeitgeber bis zum 31. Dezember 1993 
vorgelegte Lohnsteuerkarten sind vom Arbeitgeber 
bis zum 31. Dezember 1998 aufzubewahren und in 
der Folge zu vernichten. 

(3) Wurde vom Arbeitgeber im Jahre 1993 auf 
Grund der Eintragung auf der Lohnsteuerkarte der 
Alleinverdiener- oder der Alleinerzieherabsetzbe­
trag berücksichtigt, ist der Absetzbetrag vorerst 
ohne Erklärung gemäß § 129 bis längstens 
31. Dezember 1994 weiter zu berücksichtigen. Den 
Wegfall der Voraussetzungen für die Berücksichti­
gung des Alleinverdiener- oder des Alleinerzieher­
absetzbetrages muß der Arbeitnehmer dem Arbeit­
geber innerhalb eines Monates melden. Ab dem 
Zeitpunkt der Meldung hat der Arbeitgeber den 
Alleinverdiener- oder den Alleinerzieherabsetzbe­
trag nicht mehr zu berücksichtigen. 

Anmeldung des Arbeitnehmers 

§ 128. Bei Antritt des Dienstverhältnisses hat der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unter Verwendung 
eines amtlichen Vordruckes und unter Vorlage 
einer amtlichen Urkunde, die geeignet ist, seine 
Identität nachzuweisen, folgende Daten bekanntzu­
geben: 

Name, 
- Versicherungsnummer gemäß § 31 ASVG, 
- Wohnsitz. 

Wurde für den Arbeitnehmer eine Versicherungs­
nummer nicht vergeben, ist das Geburtsdatum 
anzuführen. 

Berücksichtigung des Alleinverdiener- oder des 
Alleinerzieherabsetzbetrages durch den Arbeitgeber 

§ 129. (1) Für die Inanspruchnahme des Allein­
verdiener- oder des Alleinerzieherabsetzbetrages 
hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auf einem 
amtlichen Vordruck eine Erklärung über das 
Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 33 Abs. 4 
Z 1 oder 2 abzugeben. In dieser Erklärung sind zur 
Berücksichtigung des Alleinverdienerabsetzbetrages 
Name und Versicherungsnummer des (Ehe-)part­
ners, zur Berücksichtigung des Alleinerzieherab­
setzbetrages Name und Versicherungs nummer des 
(jüngsten) Kindes anzugeben. Der Arbeitgeber hat 
die Erklärung des Arbeitnehmers zum Lohnkonto 
(§ 76) zu nehmen. Den Wegfall der VQraussetzun­
gen für die Berücksichtigung des Alleinverdiener­
oder des Alleinerzieherabsetzbetrages muß der 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber innerhalb eines 
Monates melden. Ab dem Zeitpunkt der Meldung 
über den Wegfall der Voraussetzungen hat der 
Arbeitgeber den Alleinverdiener- oder den Alleiner­
zieherabsetzbetrag nicht mehr zu berücksichtigen. 

(2) Die Erklärung für die Inanspruchnahme des 
Alleinverdiener- oder des Alleinerzieherabsetzbe­
trages darf gleichzeitig nur einem Arbeitgeber 
vorgelegt werden." 

63. Bescheide des Bundesministers für Wissen­
schaft und Forschung, die gemäß § 4 Abs. 4 Z 5 vor 
dem 1. Jänner 1994 erlassen worden sind, verlieren 
für Zeiträume nach dem 31. Dezember 1993 ihre 
Wirksamkeit, sofern der jeweiligen Einrichtung 
nicht ein Bescheid der zuständigen Finanzlandesdi­
rektion nach § 4 Abs. 4 Z 5 in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes ausgestellt wird. 

64. Die Z 5 und 6 sind erstmals auf Wirtschafts­
jahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
1993 enden. Pauschale Wertberichtigungen, die für 
Wirtschaftsjahre gebildet worden sind, die vor dem 
1. Jänner 1994 geendet haben, sind mit dem im 
Jahresabschluß des letzten dieser Wirtschaftsjahre 
angesetzten Betrag im folgenden Wirtschaftsjahr 
gewinnerhöhend aufzulösen. Soweit für Wirt­
schaftsjahre, die vor dem 1. Jänner 1994 geendet 
haben, für Zwecke der steuerlichen Gewinnermitt­
lung Rückstellungen gebildet worden sind, die nicht 
der Z 6 dieses Bundesgesetzes entsprechen, gilt 
folgendes: 

a) Die Rückstellungen sind mit jenem Betrag 
gewinnerhöhend aufzulösen, mit dem die 
Rückstellungen im Jahresabschluß für das 
letzte vor dem 1. Jänner 1994 endende 
Wirtschaftsjahr angesetzt werden. _ 

b) Die gewinnerhöhende Auflösung ist innerhalb 
jener fünf Wirtschaftsjahre vorzunehmen, die 
auf das letzte vor dem 1. Jänner 1994 endende 
Wirtschaftsjahr folgen. 

65. Z 3 und Z 10 sind hinsichtlich der Abzugsbe­
schränkung von Beiträgen zu Einrichtungen, die der 
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Krankenversorgung dienen, erstmals bei der Veran­
lagung für das Kalenderjahr 1995 anzuwenden. Die 
übrigen Bestimmungen des Steuerreformgesetzes 
1993 sind, sofern nicht anderes bestimmt ist, 
anzuwenden, 

1. wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, 
erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1994, 

2. wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben wird, erstmals für 
Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
31. Dezember 1993 enden, 

3. beim Steuerabzug in sonstigen Fällen für 
Zeiträume nach dem 31. Dezember 1993. 

66. Im § 33 Abs. 8 in der Fassung vor diesem 
Bundesgesetz tritt an die Stelle des Betrages von 
,,3 000 S" jeweils der Betrag von ,,3 700 S" und an 
die Stelle des Betrages von ,,1 000 S" jeweils der 
Betrag von ,,1 700 S". 

67. Die Z 27 b, 39, 40, SO und 52 sind erstmals für 
Fälligkeiten des Jahres 1994 anzuwenden. 

68. Für die Vorauszahlungen des Kalenderjahres 
1994 gilt folgendes: 

1. Für Steuerpflichtige, bei denen die Vorausset­
zungen des § 41 Abs. 1 Z 2 und 3 nur auf 
Grund zumindest eines weiteren lohnsteuer­
pflichtigen Bezuges vorliegen, sind V oraus­
zahlungen nur auf Antrag festzusetzen. 

2. Bei Einkünften aus Gewerbebetrieb erhöht 
sich der Betrag der Vorauszahlungen um ein 
Drittel der für das Kalenderjahr 1993 
festgesetzten Vorauszahlungen für Gewerbe­
steuer. Dies gilt so lange, als Vorauszahlungen 
auf der Grundlage der Einkommensteuer­
schuld für das Kalenderjahr 1994 festzusetzen 
sind oder eine Anpassung der Vorauszahlun­
gen nach § 45 Abs. 4 vorzunehmen ist. 

69. Wurden vor dem 1. Jänner 1994 für Kapital­
erträge im Sinne des § 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3, 
deren Empfänger natürliche Personen sind, eine 
Befreiungserklärung im Sinne· des § 94 Z 5 in der 
Fassung vor diesem Bundesgesetz abgegeben, so hat 
diese Befreiung für Kapitalerträge, die nach dem 
31. Dezember 1993 zufließen, keine Wirkung. Für 
Forderungswertpapiere, deren Kapitalerträge zu 
den Betriebseinnahmen gehören und die dem 
Steuerpflichtigen bereits vor dem 31. Dezember 
1994 zuzurechnen sind, kann ein Auftrag im Sinne 
der § 97 Abs. 2 in der Fassung dieses Bundesgesetzes 
bis 31. Dezember 1994 erteilt werden. Die Steuerab­
geltung des § 97 Abs. 1 und des § 97 Abs. 2 in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes gilt in Bezug auf 
Kapitalerträge, die zu den Betriebseinnahmen 
gehören, für alle Kapitalerträge, die nach dem 
31. Dezember 1993 zufließen. Bei der Veranlagung 
für das Kalenderjahr 1993 sind § 97 Abs. 1 letzter 
Satz sowie § 97 Abs. 2 letzter Satz, jeweils in der 
Fassung vor diesem Bundesgesetz, nicht anzuwen­
den. 

70. Läßt die Verordnung des Bundesministers für 
Finanzen im Sinne des § 47 Abs. 4 für das Jahr 1994 
einen gleitenden Übergang zur gemeinsamen 
Versteuerung zu, dann gilt folgendes: Erfolgt die 
gemeinsame Versteuerung nicht ab 1. Jänner 1994, 
sondern ab einem späteren Zeitpunkt im Kalender­
jahr 1994, ist vom Arbeitgeber, dem zur Auszahlung 
dieses Bezuges bis zum 31. Dezember 1993 eine 
zweite oder weitere Lohnsteuerkarte vorgelegt 
wurde, für die Berechnung der Lohnsteuer bis zur 
Vornahme der gemeinsamen Versteuerung vor 
Anwendung des Lohnsteuertarifs ein Betrag von 
7 000 S monatlich zuzurechnen. Im Wege einer 
Aufrollung ist die gemeinsame Versteuerung mit 
Wirkung ab dem 1. Jänner 1994 vorzunehmen. 
Mehrbeträge an Lohnsteuer sind ab dem Zeitpunkt 
der gemeinsamen Versteuerung in zwölf Teilbeträ­
gen einzubehalten und mit der laufenden Lohn­
steuer abzuführen. 

Artikel 11 

End b es teuerungsg es etz 

(Verfassungs bestimmung) Das Endbesteuerungs­
gesetz (Verfassungsgesetz), BGBI. Nr. 1111993, 
wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 1 Z 1 lit. b entfällt das Wort 
"sowie" und werden folgende lit. c) bis f) angefügt: 

"c) Kapitalerträgen aus Ausschüttungen inländi­
scher Kapitalgesellschaften oder Erwerbs­
und Wirtschaftsgenossenschaften auf Gesell­
schafts- und Genossenschaftsanteile sowie auf 
Genußrechte, 

d) Kapitalerträgen aus Ausschüttungen auf 
Partizipationskapital im Sinne des Bankwe­
sengesetzes oder des Versicherungsaufsichts­
gesetzes, 

e) Rückvergütungen aus Anteilen an Erwerbs­
und Wirtschaftsgenossenschaften mit Aus­
nahme der Rückvergütungen gemäß § 13 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988, 

f) Zuwendungen jeder Art von Privatstiftungen 
an Begünstigte und Letztbegünstigte sowie" 

2. § 1 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abs. 1 gilt hinsichtlich 
1. Lit. a und b für die Einkommensteuer 

(Körperschaftsteuer) und Vermögensteuer, 
soweit die Steuerschuld ab 1. Jänner 1993 
entstanden ist, sowie die Erbschafts- und 
Schenkungssteuer, wenn der Erblasser nach 
dem 31. Dezember 1992 verstorben ist. 

2. Lit. c bis f für die Einkommensteuer, soweit die 
Steuerschuld ab 1. Jänner 1994 entstanden ist. 

3. § 1 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Es ist bundesgesetzlieh vorzusehen, daß für 
natürliche Personen bei Kapitalerträgen im Sinne 
des Abs. 1 die Einkommensteuer, soweit die 
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Kapitalerträge nach dem 31. Dezember 1993 
zugeflossen

l 
sind, auch dann mit dem Kapitalertrag­

steuerabzug oder mit einem im Wege der 
kuponauszahlenden Stelle geleisteten Betrag in 
Höhe der Kapitalertragsteuer (Abs. 1 letzter Satz) 
abgegolten sind, wenn sie zu den Betriebseinnah­
men gehören." 

4. § 1 Abs. 6 entfällt. 

5. Der bisherige Inhalt des § 2 erhält die 
Bezeichnung ,,(1)" und wird der Klammerausdruck 
,,(§ 1 Abs. 2)" durch den Klammerausdruck ,,(§ 1 
Abs.2 Z 1)" ersetzt und folgender Abs.2 wird 
angefügt: 

,,(2) Es ist bundesgesetzlich vorzusehen, daß für 
Kapitalerträge, die zu den Betriebseinnahmen 
gehören und für die eine Abgeltung der Einkom­
mensteuer eintritt (§ 1 Abs. 3), bei der Ermittlung 
des Einkommens (§ 2 Abs. 2 des Einkommensteuer­
gesetzes 1988) Betriebsausgaben nicht berücksich­
tigt werden." 

6. Im § 4 Abs. 1 wird die Zitierung ,,§ 1 Abs. 1" 
durch die Zitierung ,,§ 1 Abs. 1 Z 1 lit. a und b" 
ersetzt. 

7. Im § 4 werden folgende Abs.5, 6 und 7 
angefügt: 

,,(5) Für die Jahre vor 1994 sind Einkünfte und 
Vermögen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 lit. c) bis f) 
weder bei der Festsetzung der Einkommensteuer 
(Körperschaftsteuer) und Vermögensteuer noch 
finanzstrafrechtlich zu berücksichtigen (Steueram­
nestie). Die Steueramnestie ist ausgeschlossen, wenn 
der Steuerpflichtige bis zum 31. Dezember 1993 
davon Kenntnis hatte, daß die Einkünfte für das 
maßgebliche Kalenderjahr oder die Vermögen für 
den maßgeblichen Zeitpunkt Gegenstand abgaben­
rechtlicher oder finanzstrafrechtlicher Ermittlungen 
sind oder daß sie den Abgabenbehörden bekannt 
waren. 

(6) Unter die Steueramnestie im Sinne des Abs. 5 
fallen nicht Kapitalerträge der Jahre 1991 bis 1993, 
soweit sie aus Vermögen stammen, deren Kapitaler­
träge in den Jahren 1990 bis 1992 entweder schon 
steuerlich erfaßt wurden, oder wenn der Steuer­
pflichtige bis zum 31. Dezember 1993 davon 
Kenntnis hatte, daß diese Kapitalerträge den 
Abgabenbehörden bekannt waren. Diese Vermögen 
sind bei der . Vermögensteuer hinsichtlich der 
Zeitpunkte 1. Jänner 1991, 1. Jänner 1992 und 
1. Jänner 1993 von der Steueramnestie ausgenom­
men. 

(7) Die für die Zeit vor dem 1. Jänner 1994 
einzubehaltende Kapitalertragsteuer bleibt von der 
Steueramnestie gemäß Abs. 5 und 6 unberührt und 
hat auf die Anwendbarkeit der Abs. 5 und 6 keinen 
Einfluß." 

8. Der bisherige Inhalt des § 5 erhält die 
Bezeichnung ,,§ 5. (1)" und wird folgender Abs. 2 
angefügt: 

,,(2) Wird der Offenlegungspflicht für die 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) für das 
Kalenderjahr 1994 hinsichtlich von Einkünften aus 
Kapitalvermögen, und zwar von Kapitalerträgen 
aus Ausschüttungen ausländischer Kapitalgesell­
schaften oder Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen­
schaften auf Gesellschafts- und Genossenschaftsan­
teile entsprochen, so tritt für solche Einkünfte und 
Kapitalvermögen die Wirkung der Steueramnestie 
im Sinne des § 4 Abs. 5 ein." 

9. § 6 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. Es entsteht hinsichtlich jener Einkünfte, für die 
eine Abgeltung der Steuerschuld gemäß § 1 
Abs. 1 Z 1 lit. a und b vorzusehen ist, bei der 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) keine 
Steuerschuld. " 

10. § 8 lautet: 

,,§ 8.· Mit der Vollziehung diese Bundesverfas­
sungsgesetzes ist der Bundesminister für Finanzen, 
hinsichtlich der §§ 4 und. 5 im Einvernehmen mit 
dem Bunde_sminister für Justiz, betraut." 

Artikel III 

Körperschaftsteuergesetz 1988 

Das Körperschaftsteuergesetz 1988, BGBl. 
Nr. 401, zuletzt geändert durch BGBl. 
Nr. 69411993, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Als Betrieb gewerblicher Art gelten auch: 
1. Die Beteiligung an einer Gesellschaft, bei der 

die Gesellschafter als Mitunternehmer anzuse­
hen sind. 

2. Die entgeltliche Überlassung eines Betriebes 
gewerblicher Art. 

3. Die entgeltliche Überlassung von Grundstük­
ken zu anderen als land- und forstwirtschaftli­
chen Zwecken durch 

Personengemeinschaften in den Angele­
genheiten der Bodenreform (Art. 12 Abs. 1 
Z 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes ) und 
Siedlungsträger, 

die nach den zur Ausführung des § 6 Abs. 2 des 
landwirtschaftlichen Siedlungs-Grundsatzge­
setzeserlassenen landesgesetzlichen V or­
schriften als Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes anerkannt sind." 

2 a. Im § 5 Z 3 und im § 11 Abs. 1 Z 3 treten an 
die Stelle der Begriffe "Bank" bzw. "Banken" die 
Begriffe "Kreditinstitut" bzw. "Kreditinstitute". 

2 b. Im § 5 werden folgende Z 13 und 14 
angefügt: 

,,13. Körperschaften, denen als Berufsvereinigung 
im Sinne des § 4 Abs. 2 des Arbeitsverfas-
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sungsgesetzes, BGBL Nr. 22/1974, gemäß 
. § 5 Abs. 1 dieses Gesetzes die Kollektivver­

tragsfähigkeit zuerkannt wurde, für die 
Dauer der Kollektivvertragsfähigkeit. Sie 
sind insoweit unbeschränkt steuerpflichtig, 
als sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbe­
trieb (§ 31 der Bu~desabgabenordnung), der 
nicht unmittelbar der Zweckerfüllung dient, 
einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
oder einen Gewerbebetrieb unterhalten. 

14. Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften bis 
zum Ablauf des fünften auf das Jahr der 
Eintragung der neugegründeten Gesellschaft 
in das Firmenbuch folgenden Kalenderjahren 
und in der Folge hinsichtlich des dem 
Finanzierungsbereich zuzurechnenden Teiles 
des Einkommens nach Maßgabe des § 6 b." 

3. Nach § 6 a wird folgender § 6 bangefügt: 

"Mittelstandsfmanzierungsgesellschaften 

§ 6 b. (1) Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften 
sind in dem in § 5 Z 14 genannten Umfang von der 
Körperschaftsteuer befreit, wenn folgende Voraus­
setzungen erfüllt sind: 

1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft, 
die ein Grundkapital von mindestens 100 Mil­
lionen Schilling hat. 

2. Gründer. (§ 30 des Aktiengesetzes) sind 
mindestens zu 75% Beteiligungsfondsgesell­
schaften oder andere Kreditinstitute. 

3. Die Gründer halten nachhaltig unmittelbar 
oder mittelbar Aktien im Ausmaß von 
höchstens 30% des Grundkapitals. 

4. Die Ausgabe von Genußrechten (§ 174 des 
Aktiengesetzes) ist satzungsmäßig mit einem 
Gesamtnennbetrag in Höhe des aufgebrachten 
Grundkapitals begrenzt. 

5. Der Geschäftsgegenstand ist auf das Veranla­
gen des Eigenkapitals und die damit zusam­
menhängenden Nebenleistungen beschränkt. 
Dabei erfolgt die Veranlagung zu mindestens 
75% im Inland. 

6. Der Finanzierungsbereich umfaßt die Veran­
lagung des jeweiligen Eigenkapitals der 
Aktiengesellschaft nach Maßgabe des Abs. 2. 
Die Veranlagung erfolgt nachhaltig zu minde­
stens 70% in Beteiligungen an gewerblichen 
Betrieben. Der Gesamtbetrag der Veranlagung 
in Beteiligungen umfaßt zu mindestens zwei 
Dritteln solche mit Beteiligungen an den stillen 
Reserven und am Firmenwert. Der Gesamtbe­
trag der Veranlagung in Beteiligungen erfolgt 
schwerpunktmäßig in österreichischen Klein­
und Mittelbetrieben, deren überwiegende 
Tätigkeit im Inland liegt. 

7. Die Veranlagung des Eigenkapitals außerhalb 
des Finanzierungsbereiches erfolgt ausschließ­
lich in Form von Geldeinlagen und sonstigen 
Forderungen bei Kreditinstituten oder in 
Forderungswertpapieren. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen bestimmt 
durch Verordnung die Art der Veranlagung des 
Eigenkapitals im Finanzierungsbereich. Dabei gilt 
folgendes: 

1. Als Beteiligungen gelten 
a) Kommanditanteile einer Komanditgesell­

schaft oder einer Kommandit-Erwerbsge­
sellschaft, wenn damit die Stellung als 
Mitunternehmer verbunden ist; 

b) stille Beteiligungen im Sinne des § 178 des 
Handelsgesetzbuches, wenn damit die 
Stellung als Mitunternehmer verbunden 
ist; 

c) Aktien und Geschäftsanteile einer Gesell­
schaft mit beschränkter Haftung; 

d) Genußrechte im Sinne des § 174 des 
Aktiengesetzes, wenn damit das Recht auf 
Beteiligung am Gewinn und am Liquida­
tionsgewinn einer Kapitalgesellschaft ver­
bunden ist; 

e) stille Beteiligungen im Sinne des § 178 des 
Handelsgesetzbuches, die keine Stellung 
als Mitunternehmer vermitteln, wenn die 
Beteiligung am Einzelunternehmen einer 
natürlichen Person, am Unternehmen 
einer Personengesellschaft des Handels­
rechtes oder einer Eingetragenen Erwerbs­
gesellschaft besteht, an denen keine 
juristischen Personen oder solche lediglich 
als Arbeitsgesellschafter ohne Vermögens­
einlage beteiligt sind, 

f) die Geldveranlagung neben Beteiligungen 
im Sinne der lit. abis d in Form von 
Darlehen, Schuldverschreibungen, nicht 
unter lit. b fallenden stillen Beteiligungen 
oder nicht unter lit. d fallenden Genuß­
rechten, sowie in Form von Zuzahlungen 
in wirtschaftlich begründeten Fällen. 

2. Beteiligungen an einem einzelnen Unterneh­
men können bei der Veranlagung höchstens 
bis zu 20% des Eigenkapitals der Aktiengesell­
schaft erfolgen. § 14 Abs. 5 des Beteiligungs­
fondsgesetzes ist anzuwenden. 

3. Beteiligungen können höchstens 49% des 
Betriebsvermögens bzw. Nennkapitals des 
Beteiligungsunternehmens umfassen und dür­
fen keine beherrschende Stellung vermitteln. 

4. Beteiligungen an Untern·ehmen, die den 
Sektionen "Geld-, Kredit oder Versicherungs­
wesen" einer Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft angehören oder deren Tätigkeit 
schwerpunktmäßig die Herstellung von elek­
trischer Energie, Gas oder Wärme umfaßt, 
können nicht zum Finanzierungsbereich gehö­
ren. 

(3) Die Aktiengesellschaft hat das Vorliegen der 
Voraussetzungen jährlich durch Bestätigung eines 
inländischen Wirtschaftsprüfers oder einer inländi­
schen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nachzuwei­
sen. Der Bundesminister für Finanzen hat das 

1301 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)26 von 52

www.parlament.gv.at



1301 der Beilagen 27 

Vorliegen der Voraussetzungen zu bescheinigen 
und sämtliche Aktiengesellschaften, die diese 
Voraussetzungen erfüllen, einmal jährlich im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu veröffentlichen. 

(4 ) Verletzt eine Aktiengesellschaft nachhaltig die 
genannten Voraussetzungen, hat sie den Bruttobe­
trag aller Ausschüttungen für von der Verletzung 
der Voraussetzungen betroffene Geschäftsjahre, die 
bei den Aktionären eine Steuerbefreiung gemäß § 27 
Abs. 3 Z 3 des Einkommensteuergesetzes 1988 
vermitteln können, gemäß § 22 Abs. 2 neben ihrem 
Einkommen zu versteuern." 

4. Im § 8 Abs. 4 entfällt die Z 2 und erhält die 
bisherige Z 3 die Bezeichnung Z 2. 

5. § 9 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Besteht zwischen einer Organgesellschaft 
(Abs.2) und dem Organträger (Abs. 3) ein Ergeb­
nisabführungsvertrag (Abs. 4), dann ist der steuer­
lich ermittelte Gewinn (Verlust) der Organgesell­
schaft dem Organträger zuzurechnen. Sonderaus­
gaben der Organgesellschaft sind beim Organträger 
abzuziehen, wobei vortragsfähige vororganschaftli­
che Verluste der Organgesellschaft nur bis zur 
Höhe ihres steuerlichen Gewinnes verrechnet 
werden können." 

6 a. Im § 12 Abs. 1 lautet die Z 6: 

,,6. Die Steuern vom Einkommen und sonstige 
Personensteuern und die Umsatzsteuer, die 
auf nichtabzugsfähige Aufwendungen ent­
fällt. " 

6 b. § 12 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der 
Einkünfte Aufwendungen und Ausgaben, soweit sie 
mit nicht steuerpflichtigen Vermögensvermehrun­
gen und Einnahmen oder mit Kapitalerträgen im 
Sinne des § 97 des Einkommensteuergesetzes 1988 
in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehen, nicht abgezogen werden." 

6 c.lm § 12 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Die Abschreibung von Beteiligungen im 
Sinne des § 10 auf den niedereren Teilwert (§ 6 Z 2 
lit. ades Einkommensteuergesetzes 1988) oder ein 
Verlust aus der Veräußerung solcher Beteiligungen 
darf nur insoweit abgezogen werden, als nachge­
wiesen wird, daß die Wertminderung oder der 
Verlust nicht mit Einkommensverwendungen im 
Sinne des § 8 Abs. 2 und 3 der Körperschaft, an der 
die Beteiligung besteht, in ursächlichem Zusammen­
hang steht (ausschüttungsbedingte T eilwertab­
schreibung und ausschüttungsbedingter Verlust)." 

7. Die Überschrift des 5. Abschnitts lautet: 

"Sondervorschriften für Kreditinstitute" 

8 a. § 14 lautet: 

,,§ 14. (1) Die Hälfte der Zuführung zur 
Haftrücklage (§ 23 Abs.6 des Bankwesengesetzes) 

ist insoweit abzugsfähig, als ihre Bemessungsgrund­
lage das arithmetische Mittel der in den Monatsaus­
weisen (§ 74 Abs. 1 des Bankwesengesetzes) für die 
vor dem Monat des Bilanzstichtages gelegenen 
Monate des Wirtschaftsjahres enthaltenen Bemes­
sungsgrundlagen für die erforderlichen Eigenmittel 
(§ 22 Abs. 2 des Bankwesengesetzes) um nicht mehr 
als 15% übersteigen. . 

(2) Die bestimmungsgemäße Verwendung der 
Haftrücklage bleibt bei der Ermittlung des Einkom­
mens außer Ansatz. Dabei sind Haftrücklagen 
(Rücklagenteile), die über das nach Abs. 1 steuer­
wirksam gebildete Ausmaß hinausgehen, aliquot 
dem steuerwirksamen und dem steuerneutralen 
Rücklagenteil zuzuordnen. Die nächstfolgenden 
Zuführungen zur Rücklage sind in Höhe der 
bestimmungsgemäß verwendeten steuerwirksamen 
Rücklage zur Gänze nicht abzugsfähig, darüber 
hinausgehende Zuführungen nach Maßgabe des 
Abs. 1. 

(3) Wird die Haftrücklage deshalb aufgelöst, weil 
die Verpflichtung zu ihrer Bildung dem Grund~ 
nach weggefallen ist, so ist der Auflösungsbetrag bel 
Ermittlung des Einkommens nur zur Hälfte 
anzusetzen." 

8 b. § 15 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zuführungen zu versicherungstechnischen 
Rückstellungen sind insoweit abzugsfähig, als deren 
Bildung im Versicherungs aufsichts gesetz oder in 
den dazu ergangenen Verordnungen vorgeschrie­
ben ist. Dabei dürfen die versicherungstechnischen 
Rückstellungen den Betrag nicht übersteigen, der 
zur Sicherstellung der Verpflichtungen aus den am 
Bilanzstichtag bestehenden Versicherungsverträgen 
erforderlich ist. Für die in § 18 Abs. 1 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes genannten Versi­
cherungen ist die Deckungsrückstellung mit dem 
Betrag anzusetzen, der sich aus dem Geschäftsplan 
ergibt." 

9. § 17 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Versicherungsunternehmen haben minde­
stens 10% des nach den Vorschriften des Einkom­
mensteuergesetzes 1988 und dieses Bundesgesetzes 
jeweils ermittelten Gewinnes 

aus dem Lebensversicherungsgeschäft, 
aus dem Krankenversicherungsgeschäft, 
aus dem Unfallversicherungsgeschäft mit 
Prämienrückgewähr und 
aus den anderen Versicherungszweigen 

zu versteuern, von dem der für die Versicherten 
bestimmte Anteil noch nicht abgezogen ist." 

10. Im § 21 Abs. 1 Z 1 lautet der dritte Satz: 

,,§ 10 ist nicht anzuwenden." 
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11. § 22 lautet einschließlich der Überschrift: 

"Steuersätze 

§ 22. (1) Die Körperschaftsteuer vom Einkom­
men (§ 7 Abs. 2) oder vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte beschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des 
§ 21 Abs. 1 beträgt 34%. 

(2) Die Körperschaftsteuer für nach § 6 b Abs. 4 
zu versteuernde Beträge und für Einkünfte im Sinne 
des § 21 Abs. 3 beträgt 22%. 

(3) Die Bemessungsgrundlage ist auf volle 100 S 
auf- oder abzurunden." 

12. Im § 24 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) U rtbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesell­
schaften haben eine Mindeststeuer von 15000 S 
jährlich zu entrichten. Diese Steuer ist in dem 
Umfang, in dem sie die tatsächliche Körperschaft­
steuerschuld übersteigt, wie eine Vorauszahlung im . 
Sinne des § 45 des Einkommensteuergesetzes 1988 
im Ausmaß einer im Veranlagungszeitraum oder in 
den folgenden sieben Veranlagungszeiträumen 
entstehenden Körperschaftsteuerschuld insoweit 
anzurechnen, als die Körperschaftsteuerschuld 
15 000 S übersteigt." 

13. Die Z 1,2 a und 3 bis 12 sind erstmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 1994, die Z 2 b 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 
1993 anzuwenden. 

14. Am 1. Jänner 1994 bestehende Aktiengesell­
schaften, die die Voraussetzung des § 6 b Abs. 1 Z 2 
erfüllen und ihre gesellschaftsrechtlichen Verhält­
nisse an die übrigen Voraussetzungen des § 6 b 
Abs. 1 bis 30. Juni 1994 anpassen, gelten im Sinne 
des § 5 Z 14 mit der Anpassung als gegründet. 

15. §8 Abs.4 Z2 und § 12 Abs.l Z6 idF des 
Bundesgesetzes, BGBI. Nr. xxx/1993, sind weiter­
hin auf Ausgaben bzw. gegebenenfalls auf den 
Überhang der Ausgaben über Einnahmen innerhalb 
des Veranlagungszeitraumes anzuwenden, soweit 
sie sich auf Sachverhalte beziehen, die vor dem 
1. Jänner 1994 liegen. 

16. § 9 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, daß vor dem 
1. Jänner 1994 entstandene vororganschaftliche im 
Jahre 1994 vortragsfähige Verluste um nachfol­
gende vor dem 1. Jänner 1994 erzielte Gewinne der 
Gesellschaft zu kürzen sind. 

17. Pauschale Wertberichtigungen für Forderun­
gen, die nach § 14 Abs. 3 des Körperschaftsteuerge­
setzes 1988 gebildet wurden, sind bei der 
Veranlagung für das Jahr 1994 gewinnerhöhend 
aufzulösen. 

18. Die nach § 45 Abs. 1 des Einkommensteuer­
gesetzes 1988 errechnete Körperschaftsteuervoraus­
zahlung für das Kalenderjahr 1994 ist um 10% zu 
erhöhen. Die Vorauszahlung erhöht sich weiters 

bei unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalge­
sellschaften und Erwerbs- und Wirtschafts ge­
nossenschaften und b~schränkt Steuerpflichti­
gen im Sinne des § 21 Abs. 1 Z 2 jeweils um 
ein Drittel der für 1993 zu entrichtenden 
Gewerbesteuervorauszahlungen, der Vermö­
gensteuer und der Abgabe nach dem Erb­
schaftssteueräquivalentgesetz und 
bei Kreditinstituten überdies um ein Drittel 
der für 1993 zu entrichtenden Sonderabgabe 
von Banken. 

Dies gilt so lange, als eine Vorauszahlung auf der 
Grundlage der Körperschaftsteuerschuld für das 
Kalenderjahr 1994 festzusetzen ist. Die Erhöhung 
der Körperschaftsteuervorauszahlung für das Ka­
lenderjahr 1994 und die Folgejahre entfällt bei 
Kapitalgesellschaften, deren Vorauszahlung für das 
Kalenderjahr 1994 nicht mehr als 15 000 S beträgt. 

Artikel IV 

Um gründ u ng s s te ue r g e se t z 

Das Umgründungssteuergesetz, BGBI. 
Nr. 699/1991, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 

;,(1) Verschmelzungen im Sinne dieses Bundesge­
setzes sind 

1. Verschmelzungen auf Grund handelsrechtli­
cher Vorschriften, 

2 . Verschmelzungen im Sinne handelsrechtlicher 
Vorschriften auf Grund anderer Gesetze, 

3. Vermögens übertragungen im Sinne des § 236 
des Aktiengesetzes und des § 60 des Versiche­
rungsaufsichtsgesetzes und 

4. Verschmelzungen ausländischer Körperschaf­
ten im Ausland auf Grund vergleichbarer 
Vorschriften hinsichtlich inländischer Be­
triebs stätten, 

wenn die Möglichkeit der Besteuerung der stillen 
Reserven beim Rechtsnachfolger nicht einge­
schränkt wird." 

2 a. § 2 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Bei der Ermittlung des Gewinnes ist für das 
mit dem Verschmelzungsstichtag endende Wirt­
schaftsjahr das Betriebsvermögen mit dem Wert 
anzusetzen, der sich nach den steuerrechtlichen 
Vorschriften über die Gewinnermittlung ergibt." 

2 b. § 2 Abs. 3 und 4 lautet: 

,,(3) Das Einkommen der übertragenden Körper­
schaft ist so zu ermitteln, als ob der Vermögensüber­
gang mit Ablauf des Verschmelzungsstichtages 
erfolgt wäre. 

(4) Abs.3 gilt nicht für Gewinnausschüttungen 
der übertragenden Körperschaft auf Grund von 
Beschlüssen nach dem Verschmelzungsstichtag und 
für Einlagen im Sinne des § 8 Abs.l des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 in der Zeit zwi-
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schen dem Verschmelzungs stichtag und dem Tag 
des Abschlusses des Verschmelzungsvertrages." 

3. § 3 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Entsteht durch die Verschmelzung bei der 
übernehmenden Körperschaft eine internationale 
Schachtelbeteiligung im Sinne des § 10 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 oder wird ihr 
Ausmaß erweitert, gilt hinsichtlich der bisher nicht 
steuerbegünstigten Beteiligungsquoten folgendes: 

1. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Buch­
werten und den höheren Teilwerten ist als 
Teilwertabschreibung im Sinne des § 10 Abs. 2 
Z 2 lit. b des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
zu werten. 

2. Die zeitlichen Beschränkungen des § 10 Abs. 2 
Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind 
nicht anzuwenden." 

4. § 4 lautet einschließlich der Überschrift: 

"Verlustabzug 

§ 4. § 8 Abs. 4 Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 
1988 ist nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
anzuwenden: 

1. a) Verluste der übertragenden Körperschaft, 
die bis zum Verschmelzungsstichtag ent­
standen und noch nicht verrechnet sind, 
gelten im Rahmen der Buchwertführung 
ab dem dem Verschmelzungsstichtag fol­
genden Veranlagungszeitraum der über­
nehmenden Körperschaft insoweit als 
abzugsfähige Verluste dieser Körper­
schaft, als sie dem übertragenen Vermögen 
zugerechnet werden können. V orausset­
zung ist weiters, daß das übertragene 
Vermögen am Verschmelzungs stichtag 
tatsächlich vorhanden ist. 

b ) Verluste der übernehmenden Körper­
schaft, die bis zum Verschmelzungs stich­
tag entstanden und noch nicht verrechnet 
sind, bleiben abzugsfähig, soweit die 
Betriebe, Teilbetriebe oder nicht einem 
Betrieb zurechenbaren Vermögensteile, 
die die Verluste verursacht haben, am 
Verschmelzungs stichtag tatsächlich vor­
handen sind. 

c) Ist in den Fällen der lit. a und b der 
Umfang der Betriebe, Teilbetriebe oder 
nicht einem Betrieb zurechenbaren Ver­
mögensteile am Verschmelzungsstichtag 
gegenüber jenem im Zeitpunkt des Entste­
hens der Verluste derart vermindert, daß 
nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen 
Verhältnisse eine Vergleichbarkeit nicht 
mehr gegeben ist, ist der von diesen 
Betrieben, Teilbetrieben oder Vermögens­
teilen verursachte Verlust vom Abzug 
ausgeschlossen. 

2. Ein Mantelkauf, der den Abzug von Verlusten 
ausschließt, liegt auch dann vor, wenn die 

wesentlichen Änderungen der Struktur zu 
einem Teil bei der übertragenden und zum 
anderen Teil bei der übernehmenden Körper­
schaft erfolgen. Änderungen zum Zwecke der 
Verbesserung oder Rationalisierung der be­
trieblichen Struktur im Unternehmenskonzept 
der übernehmenden Körperschaft stehen Sa­
nierungen im Sinne des § 8 Abs. 4 Z 2 dritter 
Satz des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
gleich." 

5. § 5 Abs. 5 lautet: 

,,( 5) Entsteht durch die Verschmelzung bei einer 
Körperschaft als Anteilsinhaber eine internationale 
Schachtelbeteiligung im Sinne des § 10 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 oder wird ihr 
Ausmaß erweitert, gilt hinsichtlich der bisher nicht 
steuerbegünstigten Beteiligungsquoten folgendes: 

1. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Buch­
werten und den höheren Teilwerten ist als 
Teilwertabschreibung im Sinne des § 10 Abs. 2 
Z2 lit. b des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
zu werten. 

2. Die zeitlichen Beschränkungen des § 10 Abs. 2 
Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind 
nicht anzuwenden." 

6. § 6 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Entsprechen die Beteiligungsverhältnisse 
nach der Verschmelzung nicht den Wertverhältnis­
sen, gilt der Unterschiedsbetrag, wenn der Wertaus­
gleich nicht auf andere Weise erfolgt, mit dem 
Beginn des dem Verschmelzungsstichtag folgenden 
Tages als unentgeltlich zugewendet. Die Wertver­
hältnisse sind im Zweifel durch das Gutachten eines 
Sachverständigen nachzuweisen." 

7. § 7 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Umwandlungen im Sinne dieses Bundesge­
setzes sind 

1. errichtende und verschmelzende Umwandlun­
gen nach dem Umwandlungsgesetz, BGBI. 
Nr. 187/1954, und 

2. vergleichbare Umwandlungen ausländischer 
Körperschaften im Ausland hinsichtlich inlän­
discher Betriebsstätten, 

wenn ein Betrieb übertragen wird und die 
Möglichkeit der Besteuerung der stillen Reserven 
beim Rechtsnachfolger nicht eingeschränkt wird." 

8 a. § 8 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Bei der Ermittlung des Gewinnes ist für das 
mit dem Umwandlungsstichtag endende Wirt­
schaftsjahr das Betriebsvermögen mit dem Wert 
anzusetzen, der sich nach den steuerrechtlichen 
Vorschriften über die Gewinnermittlung ergibt." 

8 b. § 8 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Das Einkommen ist so zu ermitteln, als ob 
der Vermögensübergang mit Ablauf des Umwand­
lungsstichtages erfolgt wäre." 
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9. Im § 9 erhalten die Abs. 4 bis 6 die Bezeichnung 
Abs. 5 bis 7 und lauten die Abs. 2 bis 4: 

,,(2) Auf Buchgewinne und Buchverluste ist § 3 
Abs. 2 und 3 anzuwenden. 

(3) Auf einen durch die Umwandlung bewirkten 
Wechsel der Gewinnermittlungsart ist § 4 Abs. 10 
des Einkommensteuergesetzes 1988 anzuwenden. 
Diese Bestimmung gilt auch für den Fall des durch 
die Umwandlung bewirkten Ausscheidens von 
Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen und 
für Gewinnerhöhungen, die sich· aus der Änderung 
der Besteuerungsgrundsätze ergeben. Auf einen sich 
daraus insgesamt ergebenden Gewinn ist § 3 Abs. 3 
Z 3 anzuwenden; dies gilt auch für Rechtsnachfol­
ger, die den Gewinn nach § 4 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ermitteln. 

(4) Entsteht durch die Umwandlung bei einer 
Körperschaft als Rechtsnachfolger eine internatio­
nale Schachtelbeteiligung im Sinne des § 10 Abs. 2 
des Körperschaftsteuergesetzes 1988 oder wird ihr 
Ausmaß erweitert, gilt hinsichtlich der bisher nicht 
steuerbegünstigten Beteiligungsquoten folgendes: 

1. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Buch­
werten und den höheren Teilwerten ist als 
Teilwertabschreibung im Sinne des § 10 Abs. 2 
Z 2 lit. b des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
zu werten. 

2. Die zeitlichen Beschränkungen des § 10 Abs. 2 
Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind 
nicht anzuwenden." 

10. § 10 lautet einschließlich der Überschrift: 

"Verlustabzug 

§ 10. § 8 Abs. 4 Z 2 des Körperschaftsteuergeset­
zes 1988 ist nach Maßgabe folgender Bestimmun­
gen anzuwenden: 

1. a) Für Verluste der übertragenden Körper­
schaft ist § 4 Z 11it. a und c anzuwenden. 

b) Übergehende Verluste sind den Rechts­
nachfolgern als Verluste gemäß § 18 Abs. 6 
des Einkommensteuergesetzes 1988 oder 
§ 8 Abs. 4 Z 2 des Körperschaftsteuerge­
setzes 1988 in jenem Ausmaß zuzurech­
nen, das sich aus der Höhe der Beteiligung 
an der umgewandelten Körperschaft im 
Zeitpunkt der Eintragung des Umwand­
lungsbeschlusses in das Firmenbuch ergibt. 
Dabei sind die Anteile abfindungsberech­
tigter Anteilsinhaber den Rechtsnachfol­
gern quotenmäßig zuzurechnen. 

c) Das Ausmaß der nach lit. b maßgebenden 
Beteiligungen verringert sich um jene 
Anteile, die im Wege der Einzelrechts­
nachfolge, ausgenommen 

die Kapitalerhöhung innerhalb des 
gesetzlichen Bezugsrechtes, 
Erwerbe von Todes wegen und 
Erwerbe eines unter § 7 Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fal-

lenden Hauptgesellschafters vor der 
verschmelzenden Umwandlung, 

erworben worden sind, sofern die Verluste 
nicht erst in Wirtschaftsjahren entstanden 
sind, die nach dem Anteilserwerb begonnen 
haben. 

2. § 4 Z 1 und 2 ist auch für eigene Verluste einer 
KörPerschaft anzuwenden, die am Nennkapi­
tal der umgewandelten Körperschaft am Tage 
der Eintragung der Umwandlung in das 
Firmenbuch mindestens zu einem Viertel 
beteiligt ist." 

11. Im § 11 Abs. 3 entfällt der letzte Satz. 

12. § 12 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Eine Einbringung im Sinne dieses Bundesge­
setzes liegt vor, wenn Vermögen (Abs. 2) auf 
Grundlage eines Einbringungsvertrages (Sacheinla­
gevertrages) nach Maßgabe des § 19 einer überneh­
menden Körperschaft tatsächlich übertragen wird. 
Soweit eine Eintragung in das Firmenbuch vorgese­
hen ist, gilt nur diese als Nachweis der tatsächlichen 
Übertragung. Voraussetzung ist, daß das Vermögen 
am Einbringungsstichtag, jedenfalls aber am Tag 
des Abschlusses des Einbringungsvertrages, einen 
positiven Verkehrswert besitzt. Der Einbringende 
hat den positiven Verkehrswert im Zweifel durch 
ein Gutachten eines Sachverständigen nachzuwei­
sen." 

13. § 13 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Einbringungsstichtag ist der Tag, zu dem das 
Vermögen mit steuerlicher Wirkung auf die 
übernehmende Körperschaft übergehen soll. Der 
Stichtag kann auch auf einen Zeitpunkt vor 
Unterfertigung des Einbringungsvertrages rückbe­
zogen werden, wenn innerhalb der in § 202 Abs. 2 
des Handelsgesetzbuches genannten Frist nach 
Ablauf des festgelegten Einbringungsstichtages 

die Einbringung von Betrieben oder Teilbe­
trieben zur Eintragung in das Firmenbuch 
angemeldet oder 
die Einbringung von Mitunternehmer- und 
Kapitalanteilen dem nach § 58 der Bundesab­
gabenordnung für die übernehmende Körper­
schaft zuständigen Finanzamt gemeldet 

wird. Erfolgt die Anmeldung oder Meldung nach 
Ablauf der genannten Frist, gilt der Tag des 
Einlangens als Einbringungsstichtag." 

14. § 14 lautet: 

,,§ 14. (1) Bei der Einbringung von Betrieben und 
Teilbetrieben endet für das eingebrachte Vermögen 
das Wirtschaftsjahr des Einbringenden mit dem 
Einbringungsstichtag. Dabei ist das Betriebsvermö­
gen mit dem Wert anzusetzen, der sich nach den 
steuerrechtlichen Vorschriften über die Gewinner­
mittlung ergibt. Das gilt auch für einzubringende 
Kapitalanteile. Bei einzubringenden internationalen 
Schachtelbeteiligungen kommt die zeitliche Be-
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schrärikung des § 10 Abs. 2 Z 2 lit. ades Körper­
schaftsteuergesetzes 1988 nicht zur Anwendung. 

(2) Die Einkünfte des Einbringenden sind 
hinsichtlich des einzubringenden Vermögens so zu 
ermitteln, als ob der Vermögensübergang mit 
Ablauf des Einbringungsstichtages erfolgt wäre." 

15 a. § 16 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Abweichend von Abs. 1 haben Personen, bei 
denen das Besteuerungsrecht der Republik Öster­
reich im Verhältnis zu anderen Staaten hinsichtlich 
der in Kapitalanteilen enthaltenen stillen Reserven 
eingeschränkt ist, die nach § 6 Z 14 des Einkom­
mensteuergesetzes 1988 maßgebenden Werte anzu­
setzen." 

15 b. § 16 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Abweichend von Abs. 1 gilt bei der 
Einbringung von ausländischem Vermögen folgen­
des: 

1. Alle nicht unter Abs. 2 fallenden Personen 
können vorbehaltlich des Abs. 4 das ausländi­
sche Vermögen mit dem nach § 6 Z 14 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 maßgebenden 
Wert ansetzen, wenn die Einbringung im 
Ausland zur Gewinnverwirklichung führt und 
mit dem in Betracht kommenden ausländi­
schen Staat ein Doppelbesteuerungsabkom­
men besteht, das dafür die Anrechnungsme­
thode vorsieht, oder eine vergleichbare inner­
staatliche Maßnahme zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung getroffen wurde. 

2. Zum ausländischen Vermögen zählen auslän­
dische Betriebe oder Teilbetriebe, Anteile an 
ausländischen Mitunternehmerschaften und 
mindestens ein Viertel des gesamten Nennka­
pitals umfassende Kapitalanteile an ausländi­
schen Körperschaften, die mit einer inländi­
schen Kapitalgesellschaft oder Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaft vergleichbar sind." 

15 c. § 16 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Abweichend von § 14 Abs. 2 kann bei der 
Einbringung von Betrieben, Teilbetrieben oder 
Mitunternehmeranteilen das nach § 14 Abs. t 
anzusetzende Vermögen, sofern die V oraussetzun­
gen des § 12 gewahrt bleiben, in folgender Weise 
verändert werden: 

1. Entnahmen und Einlagen, die in der Zeit 
zwischen dem Einbringungsstichtag und dem 
Tag des Abschlusses des Einbringungsvertra­
ges getätigt werden, können an Stelle der 
Erfassung als Verrechnungsforderung oder 
-verbindlichkeit gegenüber der übernehmen­
den Körperschaft zurückbezogen werden. 
Diese Vorgänge gelten als mit Ablauf des 
Einbringungsstichtages getätigt, wenn sie in 
der Einbringungsbilanz durch den Ansatz 

. einer Passivpost für Entnahmen oder einer 
Passivpost für Einlagen berücksichtigt werden. 

2. Die in Z 1 genannte Passivpost kann den 
Gesamtbetrag der getätigten Entnahmen inso­
weit übersteigen, als nach Abzug dieser 
Passivpost ein positiver Verkehrswert ver­
bleibt. In diesem- Fall gilt der übersteigende 
Teil, soweit er zusammen mit den getätigten 
Entnahmen 75% des positiven Verkehrswertes 
des Vermögens am Einbringungsstichtag nicht 
übersteigt, als mit Ablauf des Einbringungs­
stichtages entnommen. 

3. Bis zum Tag des Abschlusses des Einbrin­
gungsvertrages vorhandene Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens können zurückbehalten 
werden. Sie gelten durch die Nichtaufnahme 
in die Einbringungsbilanz als mit Ablauf des 
Einbringungsstichtages entnommen, sofern 
der Vorgang nicht unter Z 3 fällt. 

4. Wirtschaftsgüter können im verbleibenden 
Betrieb des Einbringenden zurückbehalten 
oder aus demselben zugeführt werden. Diese 
Vorgänge gelten durch die Nichtaufnahme 
bzw. Einbeziehung in die Einbringungsbilanz 
als mit Ablauf des Einbringungsstichtages 
getätigt. 

5. Gewinnausschüttungen einbringender Kör­
perschaften und Einlagen im Sinne des § 8 
Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 in 
dem in Z 1 genannten Zeitraum können auf 
das einzubringende Vermögen bezogen wer­
den." 

16. § 18 lautet: 

,,§ 18. (1) Die übernehmende Körperschaft hat 
das eingebrachte Vermögen mit den für den 
Einbringenden nach § 16 maßgebenden Werten 
anzusetzen. Die Körperschaft ist im Rahmen einer 
Buchwerteinbringung für Zwecke der Gewinner­
mittlung so zu behandeln, als ob sie Gesamtrechts­
nachfolger wäre. 

(2) § 14 Abs. 2 gilt für die übernehmende 
Körperschaft mit Beginn des dem Einbringungs­
stichtag folgenden Tages, soweit in Abs. 3 und in 
§ 16 Abs. 5 keine Ausnahmen vorgesehen sind. Eine 
nach § 16 Abs. 5 Z 2 gebildete Passivpost ist, soweit 
nicht eine rückwirkende Entnahme vorliegt, als 
versteuerte Rücklage zu behandeln. 

(3) Abweichend von Abs. 2 sind Rechtsbeziehun­
gen des Einbringenden zur übernehmenden Kör­
perschaft im Zusammenhang mit der Beschäftigung, 
der Kreditgewährung und der Nutzungsüberlas­
sung, soweit sie sich auf das eingebrachte Vermögen 
beziehen, ab Vertragsabschluß, frühestens jedoch 
für Zeiträume steuerwirksam, die nach dem 
Abschluß des Einbringungsvertrages beginnen. Dies 
gilt im Falle der Einbringung durch eine Gesell­
schaft, bei der die Gesellschafter als Mitunterneh­
mer anzusehen sind, auch für die Mitunternehmer. 

(4) Entsteht durch die Einbringung bei der 
übernehmenden Körperschaft eine internationale 
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Schachtelbeteiligung im Sinne des § 10 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 oder wird ihr 
Ausmaß erweitert, gilt hinsichtlich der bisher nicht 
steuerbegünstigten Beteiligungsquoten folgendes: 

1. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Buch­
werten und den höheren Teilwerten ist als 
Teilwertabschreibung im Sinne des § 10 Abs. 2 
Z 2 lit. b des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
zu werten. 

2. Die zeitlichen Beschränkungen des § 10 Abs. 2 
Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind 
nicht anzuwenden. 

(5) Auf Buchgewinne und Buchverluste ist § 3 
Abs.2 Z 1 und Abs. 3 anzuwenden." 

17 a. Im § 20 Abs. 4 lautet die Z 3: 

,,3. Unterbleibt die Gewährung ~on Anteilen, weil 
die Anteile an der einbringenden und der 
übernehmenden Körperschaft in einer Hand 
vereinigt sind, sind die steuerlich maßgeben­
den Anschaffungskosten oder Buchwerte der 
Anteile an der übertragenden Körperschaft in 
dem Ausmaß zu vermindern und im gleichen 
Ausmaß bei den Anteilen an der übernehmen­
den Körperschaft zuzuschreiben, in dem sich 
die Werte der Anteile durch die Einbringung 
verschieben. Der bei der einbringenden 
Körperschaft entstehende Buchgewinn oder 
Buchverlust bleibt bei der Gewinnermittlung 
außer Ansatz." 

17 b. § 20 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Entsteht durch die Einbringung . bei der 
einbringenden Körperschaft eine internationale 
Schachtelbeteiligung im Sinne des § 10 Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 oder wird ihr 
Ausmaß erweitert, gilt hinsichtlich der bisher nicht 
steuerbegünstigten Beteiligungsquoten folgendes: 

1. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Buch­
werten und den höheren Teilwerten ist als 
Teilwertabschreibung im Sinne des § 10 Abs. 2 
Z 2 lit. b des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
zu werten. 

2. Die zeitlichen Beschränkungen des § 10 Abs. 2 
Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind 
nicht anzuwenden." 

18. § 21 lautet einschließlich der Überschrift: 

" Verlustabzug 

§ 21. § 18 Abs. 6 und 7 des Einkommensteuerge­
setzes 1988 und § 8 Abs. 4 Z 2 des Körperschaft­
steuergesetzes 1988 sind nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen anzuwenden: 

1. Verluste des Einbringenden, die bis zum 
Einbringungsstichtag entstanden und noch 
nicht verrechnet sind, gelten im Rahmen einer 
Buchwerteinbringung (§ 16 Abs. 1) ab dem 
dem Einbringungsstichtag folgenden V eranla­
gungszeitraum der übernehmenden Körper­
schaft insoweit als abzugsfähige Verluste 
dieser Körperschaft, als sie dem übertragenen 

. . 
Vermögen zugerechnet werden können. V or-
aussetzung ist weiters, daß das übertragene 
Vermögen am Einbringungsstichtag tatsäch­
lich vorhanden ist. § 4 Z 1 lit. c ist anzuwen­
den. Im Falle der Einbringung durch eine 
Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als 
Mitunternehmer anzusehen sind, gelten auch 
die Mitunternehmer als Einbringende. 

2. Für eigene Verluste der übernehmenden 
Körperschaft ist § 4 Z 1 lit. bund c anzuwen­
den. 

'3. Die Bestimmung des § 4 Z 2 über den 
Mantelkauf ist zu beachten." 

19. § 23 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Ein Zusammenschluß im Sinne dieses 
Bundesgesetzes liegt vor, wenn Vermögen (Abs. 2) 
ausschließlich gegen Gewährung von Gesellschaf­
terrechten auf Grundlage eines Zusammenschluß­
vertrages (Gesellschaftsvertrages) einer Personen­
geselIschaft tatsächlich übertragen wird. Soweit eine 
Eintragung in das Firmenbuch vorgesehen ist, gilt 
nur diese als Nachweis der tatsächlichen Übertra­
gung'. Voraussetzung ist, daß das übertragene 
Vermögen am Zusammenschlußstichtag, jedenfalls 
aber am Tag des Abschlusses des Zusammenschluß­
vertrages, einen positiven Verkehrswert besitzt. Der 
Übertragende hat den positiven Verkehrswert im 
Zweifel durch das Gutachten eines Sachverständi­
gen nachzuweisen." 

20. § 25 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die übernehmende Personengesellschaft hat 
das übertragene Vermögen mit jenen Werten 
anzusetzen, die sich beim Übertragenden unter 
Anwendung des § 16 bei Beachtung des § 24 Abs. 2 
ergeben. Sie ist im Rahmen einer Buchwertübertra­
gung für Zwecke der Gewinnermittlung so zu 
behandeln, als ob sie Gesamtrechtsnachfolger 
wäre." . 

21. Im § 26 erhalten die Abs. 2 und 3 die 
Bezeichnung Abs. 3 und 4 und lauten die Abs. 1 
und 2: 

,,( 1) Es sind anzuwenden: 
1. § 6 Abs. 2 hinsichtlich einer im Zuge der 

Übertragung auftretenden Verschiebung der 
Beteiligungsverhältnisse. 

2. § 22 Abs. 2 hinsichtlich der Umsatzsteuer. 

(2) Nimmt ein Arbeitnehmer des zu übertragen­
den Betriebes mit einer Vermögenseinlage am 
Zusammenschluß teil, bleiben die Bezüge und 
Vorteile aus diesem Dienstverhältnis abweichend 
von § 14 Abs. 2 bis zur Eintragung des Zusammen­
schlusses in das Firmenbuch, andernfalls bis zum 
Tag der Meldung im Sinne des § 24 Abs. 1 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, soweit sie 
sich auf diese Zeit beziehen." 

22. § 27 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Eine Realteilung im Sinne dieses Bundesge­
setzes liegt vor, wenn Vermögen (Abs. 2) von 
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Personengesellschaften auf Grundlage eines Tei­
lungsvertrages (Gesellschaftsvertrages) zum Aus­
gleich untergehender Gesellschafterrechte ohne 
oder ohne wesentliche Ausgleichszahlung (§ 29 
Abs. 2) tatsächlich auf Nachfolgeunternehmer über­
tragen wird, denen das Vermögen zur Gänze oder 
teilweise zuzurechnen war. Soweit eine Eintragung 
in das Firmenbuch vorgesehen ist, gilt nur diese als 
Nachweis der tatsächlichen Übertragung. Voraus­
setzung ist, daß das übertragene Vermögen am 
Teilungsstichtag, jedenfalls aber am Tag des 
Abschlusses des Teilungsvertrages, einen positiven 
Verkehrswert besitzt. Die Personengeselischaft hat 
den positiven Verkehrswert im Zweifel durch das 
Gutachten eines Sachverständigen nachzuweisen. 
Besteht die Personengesellschaft weiter, muß ihr aus 
der Realteilung Vermögen (Abs. 2) verbleiben." 

23. § 29 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Sind im Hinblick auf die Wertverhältnisse 
des übertragenen Vermögens Ausgleichszahlungen 
erforderlich, dürfen sie ein Drittel des Wertes des 
empfangenen Vermögens des Zahlungsempfängers 
nicht übersteigen." 

24 a. § 30 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Nachfolgeunternehmer hat das übertra­
gene Vermögen mit jenen Werten anzusetzen, die 
sich bei der geteilten Personengesellschaft bei 
Anwendung des § 16 unter Beachtung des § 29 
ergeben haben. Er ist im Rahmen einer Buchwerttei­
lung für Zwecke der Gewinnermittlung .so zu 
behandeln, als ob er Gesamtrechtsnachfolger wäre." 

24 b. § 30 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Entsteht durch die Realteilung bei der 
übernehmenden Körperschaft eine internationale 
Schachtelbeteiligung im Sinne des § 10 Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 oder wird ihr 
Ausmaß erweitert, gilt hinsichtlich der bisher nicht 
steuerbegünstigten Beteiligungsquoten folgendes: 

1. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Buch­
werten und den höheren Teilwerten ist als 
Teilwertabschreiburig im Sinne des § 10 Abs. 2 
Z 2 lit. b des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
zu werten. 

2. Die zeitlichen Beschränkungen des § 10 Abs. 2 
Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind 
nicht anzuwenden." 

25. Im § 31 Abs. 1 entfällt Z 2 und erhält die 
bisherige Z 3 die Bezeichnung Z 2. 

26. Art. VI lautet: 

"Artikel VI 

Spaltung 

Anwendungsbereich 

§ 32. (1) Spaltungen im Sinne dieses Bundesgeset­
zes sind 

1. Auf- und Abspaltungen auf Grund des 
Spaltungsgesetzes, BGBI. Nr. 458/1993, wenn 
nur Vermögen im Sinne des § 12 Abs. 2 auf die 
neuen Gesellschaften übertragen wird, und 

2. Auf- und Abspaltungen auf Grund eines 
Spaltungsvertrages (§ 33) nach Maßgabe der 
Abs. 2 und 3. 

(2) Eine Aufspaltung im Sinne des Abs. 1 Z 2 liegt 
in folgenden Fällen vor: 

1. Die spaltende Körperschaft bringt Vermögen 
(§ 12 Abs. 2) in zwei oder mehrere überneh­
mende Körperschaften, die nicht an der 
spaltenden Körperschaft beteiligt sind, nach 
Art. III ein. Der spaltenden Körperschaft 
verbleiben zu dem in § 20 Abs. 1 genannten 
Zeitpunkt neben der Gegenleistung im Sinne 
des § 19 nur liquide Mittel und allfällige 
restliche Verbindlichkeiten. Die Anteilsinha­
ber melden die Auflösung der spaltenden 
Körperschaft innerhalb von· neun Monaten 
nach dem Einbringungsstichtag zur Eintra­
gung in das Firmenbuch an. Im Rahmen der 
Liquidation der spaltenden Körperschaft kom­
men die Kapitalanteile und restlichen liquiden 
Mittel den Anteilsinhabern im Verhältnis ihrer 
Beteiligungen (verhältniswahrende Spaltung) 
oder nach Maßgabe des § 37 zu; dabei dürfen 
die restlichen liquiden Mittel 10% des 
gemeinen Wertes des zu verteilenden Gesamt­
vermögens nicht übersteigen. 

2. Die Anteilsinhaber melden die Auflösung der 
spaltenden Körperschaft innerhalb von neun 
Monaten nach dem letzten Bilanzstichtag zur 
Eintragung in das Firmenbuch an, wenn das 
Liquidations-Anfangsvermögen (§ 19 Abs. 2 
Z 5 des Körperschaftsteuergesetzes 1988) 
aktivseitig nur Kapitalanteile jeden Ausmaßes 
und liquide Mittel umfaßt. Den Anteilsinha­
bern kommen die Kapitalanteile und restliche 
liquide Mittel im Verhältnis ihrer Beteiligun­
gen (verhältniswahrende Spaltung) oder nach 
Maßgabe des § 37 zu. Z 1 letzter Halbsatz ist 
zu beachten. 

(3) Eine Abspaltung im Sinne des Abs. 1 22 liegt 
in folgenden Fällen vor: 

1. Die spaltende Körperschaft bringt Vermögen 
(§ 12 Abs. 2) in eine oder mehrere überneh­
mende Körperschaften, die nicht an der 
spaltenden Körperschaft beteiligt sind, nach 
Art. III ein. Die spaltende Körperschaft 
überträgt die Anteile an der übernehmenden 
Körperschaft (§ 20) an ihre Anteilsinhaber im 
Verhältnis ihrer Beteiligungen (verhältniswah­
rende Spaltung) oder nach Maßgabe des § 37. 

2. Die spaltende Körperschaft bringt Vermögen 
(§ 12 Abs.2) in eine oder mehrere überneh­
mende Körperschaften nach Art. III ein, wobei 
die Gewährung von Anteilen nach § 19 Abs. 2 
Z 5 unterbleibt, weil die Anteile an der 
spaltenden und übernehmenden Körperschaft 
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in einer Hand vereinigt sind (verhältniswah­
rende Spaltung). Die Anteilsinhaber der 
spaltenden Körperschaft tauschen Anteile 
nach Maßgabe des § 37. 

(4) Spaltende und übernehmende Körperschaften 
können nur unbeschränkt steuerpflichtige Kapital­
gesellschaften, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen­
schaften und Versicherungsvereine auf Gegenseitig­
keit (§ 1 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 
J 988) sein. 

(5) Auf Spaltungen sind die §§ 33 bis 38 
anzuwenden. 

Spaltungsvertrag 

§ 33. (1) Der Spaltungsvertrag bedarf eines 
einsiimmigen Beschlusses aller Anteilsinhaber. Er 
hat die Art und Durchführung der geplanten 
Spaltung genau zu beschreiben. Dabei sind die 
wesentlichen Umstände anzugeben, die der Bewer­
tung des einzubringenden Vermögens und der 
auszutauschenden Anteile einschließlich allfälliger 
Ausgleichszahlungen zugrunde gelegt werden. 

(2) Der Spaltungsvertrag hat vorzusehen, daß die 
zur Durchführung der Spaltung erforderlichen 
Tauschvorgänge innerhalb eines Monats nach dem 
Zeitpunkt durchgeführt werden, ab dem sie 
handelsrechtlicl1 zulässig sind. 

(3) Der Spaltungsvertrag ist dem gemäß § 58 der 
Bundesabgabenordnung für die spaltende Körper­
schaft zuständigen Finanzamt innerhalb eines 
Monats vorzulegen. 

Behandlung der spaltenden Körperschaft 

§ 34. (1) Bei einer Spaltung im Sinne des § 32 
Abs. 1 Z 1 gilt folgendes: 

1. Bei der Ermittlung des Gewinnes für das mit 
dem Spaltungsstichtag endende Wirtschafts­
jahr ist das Betriebsvermögen mit dem Wert 
anzusetzen, der sich nach den steuerrechtli­
chen Vorschriften über die Gewinnermittlung 
ergibt. 

2. Abweichend von Z 1 kann ausländisches 
Vermögen (§ 16 Abs. 3 Z 2) mit dem sich aus 
§ 20 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
ergebenden Wert angesetzt werden, wenn die 
Spaltung im Ausland zur Gewinnverwirkli­
chung führt und mit dem in Betracht 
kommenden ausläridischen Staat ein Doppel­
besteuerungsabkommen besteht, das dafür die 
Anrechnungsmethode vorsieht, oder eine 
vergleichbare innerstaatliche Maßnahme zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung getroffen 
wurde. 

3. Das Einkommen der übertragenden Körper­
schaft ist so zu ermitteln, als ob der 
Vermögensübergang mit Ablauf des Spal­
tungsstichtages erfolgt wäre. 

4. Z 3 gilt nicht für Gewinnausschüttungen der 
spaltenden Körperschaft auf Grund von 
Beschlüssen nach dem Spaltungsstichtag und 
für Einlagen im Sinne des § 8 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 in der Zeit 
zwischen dem Spaltungsstichtag und dem Tag 
des Spaltungsbeschlusses. 

5. Spaltungsstichtag ist der Tag, zu dem die 
Bilanz aufgestellt ist, die der Spaltung 
zugrunde gelegt ist. 

6. Buchverluste oder Buchgewinne infolge einer 
Abspaltung bleiben bei der Gewinnermittlung 
außer Ansatz. 

(2) Bei einer Spaltung im Sinne des § 32 Abs. 1 
Z 2 unterbleibt die Besteuerung der stillen Reserven 
im eingebrachten Vermögen (Art. III) und in den als 
Gegenleistung (§ 19) gewährten Anteilen sowie die 
Liquidationsbesteuerung nach § 19 des Körper­
schaftsteuergesetzes 1988 bezüglich der übertrage­
nen Kapitalanteile im Sinne des § 32 Abs. 2. Der 
Buchverlust oder Buchgewinn auf Grund der 
Gewährung von Anteilen bleibt bei der Gewinner­
mittlung außer Ansatz. 

Behandlung der übernehmenden Körperschaften 

§ 35. Auf übernehmende Körperschaften sind die 
Bestimmungen des Art. IIr anzuwenden. 

Behandlung der Anteilsinhaber bei einer 
verhältniswahrenden Spaltung 

§ 36. (1) Bei den Anteilsinhabern der spaltenden 
Körperschaft unterbleibt die Besteuerung hinsicht­
lich der übertragenen im Spaltungsplan oder im 
Spaltungsvertrag festgelegten Gegenleistung im 
Sinne des § 32. Dies gilt auch dann, wenn die 
spaltende Körperschaft nicht beendigt oder liqui­
diert wird. 

(2) Die A~teilsinhaber haben den Buchwert oder 
die Anschaffungskosten der Anteile an der beendig­
ten oder liquidierten Körperschaft, abzüglich 
erhaltener Zuzahlungen der spaltenden Körper­
schaft (§ 2 Z 3 des Spaltungsgesetzes) oder liquider 
Mittel im Sinne des § 32 Abs. 2 und 3 fortzuführen 
und den gewährten Anteilen zuzuordnen. Kommen 
den Anteilsinhabern Anteile an übernehmenden 
Körperschaften zu, ohne daß die spaltende 
Körperschaft beendigt oder liquidiert wird, ist für 
die Bewertung der Anteile an der spaltenden und 
den übernehmenden Körperschaften § 20 Abs.4 
Z 3 anzuwenden. 

(3) Entsteht durch die Spaltung bei einem 
Anteilsinhaber eine Beteiligung im Sinne des § 31 
des Einkommensteuergesetzes 1988, gilt der ge­
meine Wert dieser Beteiligung abzüglich erhalten­
der liquider Mittel als Anschaffungskosten. 
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(4) Entsteht durch die Spaltung bei einer 
Körperschaft als Anteilsinhaber eine internationale 
Schachtelbeteiligung im Sinne des § 10 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 oder wird ihr 
Ausmaß erweitert, gilt hinsichtlich der bisher nicht 
steuerbegünstigten Beteiligungsquoten folgendes: 

1. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Buch­
werten und den höheren Teilwerten ist als 
Teilwertabschreibung im Sinne des § 10 Abs. 2 
Z 2 lit. b des Körperschaftsteuergesetzes 1988 
zu werten. 

2. Die zeitlichen Beschränkungen des § 10 Abs. 2 
Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 sind 
nicht anzuwenden. 

(5) Gehören die erworbenen Anteile nicht zum 
Betriebsvermögen und ergibt sich die Möglichkeit 
der Besteuerung der stillen Reserven nicht schon 
nach den Bestimmungen des Einkommensteuerge­
setzes 1988, ist § 20 Abs. 5 anzuwenden. Im Falle 
einer Aufspaltung nach § 32 Abs. 2 Z 2 tritt dabei an 
die Stelle des Einbringungsstichtages der in § 19 
Abs. 5 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ge­
nannte Zeitpunkt. 

Anteilsaufteilung und Anteilstausch 

§ 37. (1) Bei einer nicht verhältniswahrenden 
Spaltung im Sinne des § 32 Abs. 1 Z 1 gilt die 
spaltungsplanmäßige Anteilsaufteilung als Anteils­
tausch nach Durchführung einer verhältniswahren­
den Spaltung im Sinne des § 36 Abs. 2, auf den die 
nachfolgendenBestimmungen anzuwenden sind. 

(2) Bei Spaltungen im Sinne des § 32 Abs. 1 Z 2 
gilt der spaltungsvertragsmäßige Tausch eines 
Anteils an der spaltenden Körperschaft gegen 
wertgleiche Anteile an übernehmenden Körper­
schaften ohne oder ohne wesentliche Ausgleichs­
zahlung (Abs. 4) nicht als Veräußerung und 
Anschaffung. Dies gilt auch, wenn die Anteilsinha­
ber der spaltenden Körperschaft spaltungsvertrags­
mäßig nur Anteile an den übernehmenden Körper­
schaften tauschen. Neue Anteile treten für Zwecke 
der Anwendung der Fristen der §§ 30 und 31 des 
Einkommensteuergesetzes an die Stelle der alten 
Anteile. 

(3) Der Anteilsinhaber hat den Buchwert oder die 
Anschaffungskosten der bisherigen Anteile unter 
Beachtung des § 36 Abs. 2 fortzuführen und den 
nach der Spaltung bestehenden Anteilen zuzuord­
nen. § 36 Abs. 3 und 4 ist anzuwenden. 

(4) Zuzahlungen oder Ausgleichszahlungen von 
Anteilsinhabern sind nicht wesentlich, wenn sie ein 
Drittel des gemeinen Wertes der empfangenen 
Gegenleistung des Zahlungsempfängers nicht liber­
steigen. Abweichend von Abs. 2 gilt in diesem Fall 
die Zahlung beim Empfänger alsVeräußerungsent­
gelt und beim Leistenden als Anschaffung. 

(5) Bei einer Spaltung im Sinne des § 32 Abs. 1 
Z 2 ist die Durchführung der im Spa.1tungsvertrag 
festgelegten Tauschvorgänge dem gemäß § 58 der 
Bundesabgabenordnung für die spaltende Körper­
schaft zuständigen Finanzamt innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. 

Sonstige Rechtsfolgen der Spaltung 

§ 38. (1) Bei Spaltungen im Sinne des § 32 Abs. 1 
Z 1 bleibt die spaltende Körperschaft bis zur 
Eintragung der Spaltung in das Firmenbuch 
Arbeitgeber im Sinne des § 47 des Einkommensteu­
ergesetzes 1988. Dies gilt auch für die Beurteilung 
von Tätigkeitsvergütungen als solche im Sinne des 
§ 22 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988. 

(2) Spaltungen gelten nicht als steuerbare 
Umsätze im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1972; 
übernehmende Körperschaften treten für den 
Bereich der Umsatzsteuer unmittelbar in die 
Rechtsstellung der übertragenden Körperschaft ein. 

(3) Spaltungen im Sinne des § 32 Abs. 1 Z 1 sind 
von den Kapitalverkehrsteuern befreit, wenn das zu 
übertragende Vermögen am Tag des einstimmigen 
oder mehrheitlichen Spaltungsbeschlusses (§ 6 
Abs. 1 des Spaltungsgesetzes) länger als zwei Jahre 
als Vermögen der spaltenden Körperschaft besteht. 

(4) Ist der Anteilsinhaber bei Spaltungen im Sinne 
des § 32 Abs. 1 Z 2 am Tage des Abschlusses des 
Spaltungsvertrages an der spaltenden Körperschaft 
länger als zwei Jahre beteiligt, so ist eine 
Anteilsübertragung im Rahmen der Liquidation der 
spaltenden Körperschaft oder ein Anteilstausch von 
den Kapitalverkehrsteuern und den Gebühren nach 
§ 33 TP 21 des Gebührengesetzes 1957 befreit. 

(5) Werden auf Grund einer Spaltung im Sinne 
des § 32 Abs. 1 Z 1 Erwerbsvorgänge nach § 1 
Abs. 1 oder 2 des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 
verwirklicht, so ist die Grunderwerbsteuer vom 
Zweifachen des Einheitswertes zu berechnen." 

. 27. Im 2. Hauptstück erhalten die bisherigen 
§§ 37 bis 42 die Bezeichnungen §§ 40 . bis 45 und 
wird folgender § 39 eingefügt: 

"Mehrfache Umgrundungen auf einen Stichtag 

§ 39. Werden mehrere Umgründungen, die 
dasselbe Vermögen (§ 12 Abs.2) betreffen, auf 
einen Stichtag bezogen, gilt für ertragsteuerliche 
Zwecke erst die letzte Vermögensübertragung für 
den oder die davon betroffenen Rechtsnachfolger 
als mit dem Beginn des auf den ersten Umgrün­
dungsstichtag folgenden Stichtages bewirkt, wenn 
dies von sämtlichen an den Umgründungen 
Beteiligten in einem Umgründungsplan festgelegt 
wird. Voraussetzung ist, daß der Umgründungsplan 
spätestens am Tag der Beschlußfassung der ersten 
Umgründung gefaßt und in allen Umgründungsver­
trägen auf diesen Plan Bezug genommen wird." 
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28. Im 3. Teil lautet Z 1 lit. a: 

"Der 1. Teil dieses Bundesgesetzes ist auf 
Umgründungen anzuwenden, denen ein Stichtag 
nach dem 31. Dezember 1991 zugrunde gelegt 
wird." 

29. Die Z 1 bis 27 sind auf Umgründungen 
anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 30. De­
zember 1993 zugrunde gelegt wird. Abweichend 
davon ist Z 26 auf Spaltungen auf Grund des 
Spaltungs gesetzes anzuwenden, wenn der Tag der 
Beschlußfassung nach dem 30. Juni 1993 liegt; dies 
gilt mit der Maßgabe, daß sich die Anwendung 
dieser Bestimmungen auch auf die Gewerbesteuer 
und die Vermögensteuer bezieht. 

Artikel V 

I n v e s t m e n t fon cl s g e set z 1963 

Das Investmentfondsgesetz 1963, BGBI. Nr. 192, 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 53211993, 'wird 
wie folgt geändert: 

1. § 23 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Ausschüttungen eines Kapitalanlage­
fonds an die Anteilsinhaber sind bei diesen 
steuerpflichtige Einnahmen. Bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen bleiben Ausschüttungen aus Sub­
stanzgewinnen außer Ansatz. Substanzgewinne sind 
Gewinne aus der Veräußerung von Vermögenswer­
ten eines Fonds, einschließlich von Bezugsrechten." 

2. Im § 23 erhalten die Abs. 2, 3 und 4 die 
Bezeichnung ,,(3), (4) und (5)". Als Abs.2 wird 
eingefügt: 

,,(2) Sind Ausschüttungen als Betriebseinnahmen 
zu erfassen, so gilt folgendes: Bei der Gewinnermitt­
lung für das erste Wirtschaftsjahr, das im 
Kalenderjahr 1994 endet, bleiben von Ausschüttun­
gen aus Substanzgewinnen 80% außer Ansatz. 
Dieser Prozentsatz vermindert sich in jedem 
weiteren Wirtschaftsjahr um 20 Prozentpunkte." 

3. § 25 lautet: 

,,§ 25. (1) Die Bestimmungen der §§ 23 und 24 
gelten nur für Kapitalanlagefonds, die nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gebildet sind 
(§ 1) und deren Anteile öffentlich zur Zeichnung 
aufgelegt werden. 

(2) Auf ausschüttungsgleiche Erträge eines 
ausländischen Kapitalanlagefonds an die Inhaber 
von Anteilsrechten sind die Z 1 bis 5 anzuwenden: 

1. Als ausländischer Kapitalanlagefonds gilt 
ungeachtet der Rechtsform jedes einem 
ausländischen Recht unterstehende Vermö­
gen, das nach Gesetz, Satzung oder tatsächli­
cher Übung nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung angelegt ist. Veranlagungsge­
meinschaften in Immobilien im Sinne des § 14 
des Kapitalmarktgesetzes sind ausgenommen. 

2. Als ausschüttungsgleiche Erträge gelten bei 
Kapitalanlagefonds, deren Anteilsrechte im 
Inland öffentlich angeboten werden, die 
tatsächlichen Ausschüttungen auf die Anteils­
rechte sowie die von einem ausländischen 
Kapitalanlagefonds vereinnahmten und nicht 
zur Kostendeckung oder Ausschüttung ver­
wendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen 
Erträge. Soweit nicht tatsächliche Ausschüt­
tungen vorliegen, gelten die ausschüttungs­
gleichen Erträge mit Ablauf des Geschäftsjah­
res des ausländischen Kapitalanlagefonds, in 
dem sie vom Fonds vereinnahmt wurden, mit 
dem sich aus dem Anteilsrecht ergebenden 
Ausmaß als ausgeschüttet. 

3. Die ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne 
der Z 2 sind nachzuweisen. Der Nachweis ist 
durch einen gegenüber den Abgabenbehörden 
bestellten inländischen Vertreter zu führen. 
Als inländischer Vertreter können inländische 
Kreditinstitute und inländische Wirtschafts­
prüfer oder inländische Wirtschaftsprüfungs­
gesellschaften bestellt werden. § 23 Abs. 1 ist 
anzuwenden. Ausschüttungsgleiche Erträge 
aus Substanzgewinnen bleiben nur insoweit 
außer Ansatz, als sie im Wege des inländischen 
Vertreters nachgewiesen werden. 

4. Unterbleibt ein Nachweis im Sinne der Z 3 
oder werden die Anteilsrechte im Inland nicht 
öffentlich angeboten, gelten als auschüttungs­
gleiche Erträge die tatsächlichen Ausschüttun­
gen sowie 90% des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem ersten und dem letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis. 
Als ausschüttungsgleicher Ertrag sind in einem 
solchen Fall aber mindestens 10% des letzten 
im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahme­
preises anzusetzen. 

5. ' Bei Veräußerung eines Anteilsrechtes 'sind für 
den Zeitraum seit Ende des letzten Geschäfts­
jahres als ausschüttungsgleicher Ertrag der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem bei Veräu­
ßerung festgesetzten Rücknahmepreis und 
dem letzten im abgeschlossenen Geschäftsjahr 
festgesetzten Rücknahmepreis anzusetzen. Als 
ausschüttungsgleicher Ertrag sind aber minde­
stens 0,8% des bei der Veräußerung festgesetz­
ten Rücknahmepreises für jedes angefangene 
Monat des im Zeitpunkt der Veräußerung 
laufenden Geschäftsjahres anzusetzen. In den 
Fällen der Z 4 tritt an die Stelle des 
Geschäftsjahres das Kalenderjahr. 

6. In den Fällen der Z 4 und 5 kann anstelle des 
Rücknahmepreises auch der veröffentlichte 
Rechenwert sowie bei börsegehandelten An­
teilen der Börsekurs herangezogen werden." 

4. § 49 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Mit 1. Jänner 1994 treten das Bundesgesetz 
vom 10. Juli 1963 über Kapitalanlagefonds (Invest­
mentfondsgesetz), zuletzt geändert durch. das 
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Bundesgesetz BGBL Nr. 53211993, sowie die Ver­
ordnung des Bundesministers für Finanzen über die 
Veranlagung von Kapitalanlagefonds in Wertpapie­
ren (Investmentfonds-Veranlagungsverordnung), 
BGBL Nr. 648/1988, außer Kraft. 

5. Z 3 ist auf Ausschüttungen und auf als 
ausgeschüttet geltende ausschüttungsgleiche Er­
träge nach dem 31. Dezember 1993 anzuwenden. 

Artikel VI 

Investmentfondsgesetz 1993 

Das Investmentfondsgesetz 1993, BGBL Nr. 532, 
wird wie folgt geändert. 

1. § 40 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Ausschüttungen eines Kapitalanlage­
fonds an die Anteilsinhaber sind bei diesen 
steuerpflichtige Einnahmen. Bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen bleiben Ausschüttungen aus Sub­
stanzgewinnen außer Ansatz. Substanzgewinne sind 
Gewinne aus der Veräußerung von Vermögenswer­
ten eines Fonds, einschließlich von Bezugsrechten." 

2. Im § 40 erhält der Abs. 2 die Bezeichnung 3. Als 
Abs. 2 wird eingefügt: 

,,(2) Sind Ausschüttungen als Betriebseinnahmen 
zu erfassen, so gilt folgendes: Bei der Gewinnermitt­
lung für das erste Wirtschaftsjahr, das im 
Kalenderjahr 1994 endet, bleiben von Ausschüttun­
gen aus Substanzgewinnen 80% außer Ansatz. 
Dieser Prozentsatz vermindert sich in jedem 
weiteren Wirtschaftsjahr um 20 Prozentpunkte." 

3. § 42 lautet: 

,,§ 42. (1) Die Bestimmungen der §§ 40 und 41 
gelten, sofern nichts anderes bestimmt ist (§ 41), nur 
für Kapitalanlagefonds, die nach den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes gebildet sind (§ 1) und 
deren Anteile öffentlich zur Zeichnung aufgelegt 
werden. 

(2) Auf ausschüttungsgleiche Erträge eines 
ausländischen Kapitalanlagefonds an die Inhaber 
von Anteilsrechten sind die Z 1 bis 5 anzuwenden: 

1. Als ausländischer Kapitalanlagefonds gilt 
ungeachtet der Rechtsform jedes einem 
ausländischen Recht unterstehende Verm"ö­
gen, das nach Gesetz, Satzung oder tatsächli­
cher Übung nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung angelegt ist. Veranlagungsge-' 
meinschaften in Immobilien im Sinne des § 14 
des Kapitalmarktgesetzes sind ausgenommen. 

2. Als ausschüttungsgleiche Erträge gelten bei 
Kapitalanlagefonds, deren Anteilsrechte im 
Inland öffentlich angeboten werden, die 
tatsächlichen Ausschüttungen auf die Anteils­
rechte sowie die von einem ausländischen 

Kapitalanlagefonds vereinnahmten und nicht 
zur Kostendeckung oder Ausschüttung ver­
wendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen 
Erträge. Soweit nicht tatsächliche Ausschüt­
tungen vorliegen, gelten die ausschüttungs­
gleichen Erträge mit Ablauf des Geschäftsjah­
res des ausländischen Kapitalanlagefonds, in 
dem sie vom Fonds vereinnahmt wurden, mit 
dem sich aus dem Anteilsrecht ergebenden 
Ausmaß als ausgeschüttet. 

3. Die ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne 
der Z 2 sind nachzuweisen. Der Nachweis ist 
durch einen gegenüber den Abgabenbehörden 
bestellten inländischen Vertreter zu führen. 
Als inländischer Vertreter können inländische 
Kreditinstitute und inländische Wirtschafts­
prüfer oder inländische Wirtschaftsprüfungs~ 
gesellschaften bestellt werden. § 40 Abs. 1 ist 
anzuwenden. Ausschüttungsgleiche Erträge 
aus Substanzgewinnen bleiben nur insoweit 
außer Ansatz, als sie im Wege des inländischen 
Vertreters nachgewiesen werden. 

4. Unterbleibt ein Nachweis im Sinne der Z 3 
oder werden die Anteilsrechte im Inland nicht 
öffentlich angeboten, gelten als auschüttungs­
gleiche Erträge die tatsächlichen Ausschüttun­
gen sowie 90% des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem ersten und dem letzten im 
Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis. 
Als ausschüttungsgleicher Ertrag sind in einem 
solchen Fall aber mindestens 10% des letzten 
im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahme­
preises anzusetzen. 

5. Bei Veräußerung eines Anteilsrechtes sind für 
den Zeitraum seit Ende des letzten Geschäfts­
jahres als ausschüttungsgleicher Ertrag der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem bei Veräu­
ßerung festgesetzten Rücknahmepreis und 
dem letzten im abgeschlossenen Geschäftsjahr 
festgesetzten Rücknahmepreis anzusetzen. Als 
ausschüttungsgleicher Ertrag sind aber minde­
stens 0,8% des bei der Veräußerung festgesetz­
ten Rücknahmepreises für jedes angefangene 
Monat des im Zeitpunkt der Veräußerung 
laufenden Geschäftsjahres anzusetzen. In den 
Fällen der Z 4 tritt an die Stelle des 
Geschäftsjahres das Kalenderjahr. 

6. In den Fällen der Z 4 und 5 kann anstelle des 
Rücknahmepreises auch der veröffentlichte 
Rechenwert sowie bei börsegehandelten An­
teilen der Börsekurs herangezogen werden." 

4. Im § 49 wird als Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Die §§ 40 und 42 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 532/1993, treten mit 
1. Jänner 1994 in Kraft. 

5. Z 3 ist auf Ausschüttungen und auf als 
ausgeschüttet geltende ausschüttungsgleiche Er­
träge nach dem 31. Dezember 1993 anzuwenden. 
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Artikel VII 

Gewerbesteuergesetz 1953 

1. Das Gewerbesteuergesetz 1953, zuletzt geän­
dert durch BGBI. Nr. 530/1993, ist vorbehaltlich 
der Z 2 für Erhebungszeiträume ab 1. Jänner 1994 
nicht mehr anzuwenden. 

2. Bei einem vom Kalenderjahr abweichenden, im 
Kalenderjahr 1994 endenden Wirtschaftsjahr ist auf 
den bis 31. Dezember 1993 angefallenen Gewer­
beertrag Gewerbesteuer zu erheben. Dabei gilt 
folgendes: 

a) Der Gewerbeertrag des abweichenden Wirt­
schaftsjahres (§ 6 Abs. 1 GewStG 1953) leitet 
sich aus den für die Veranlagung des 
Kalenderjahres 1993 maßgeblichen Bestim­
mungen des Einkommensteuergesetzes 1988 
und des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ab. 
Dieser Gewerbeertrag ist durch die Anzahl 
der Monate dieses Wirtschaftsjahres zu teilen 
und mit der Anzahl der ins Kalenderjahr 1993 
fallenden Monate zu vervielfachen; angefan­
gene Monate gelten als volle Monate. 

b) Sinngemäß ist der Gewerbeertrag des Organ­
trägers bzw. der Organgesellschaft zu ermit­
teln. 

c) Dem Unternehmer steht es frei, den Gewer­
beertrag auf den 31. Dezember 1993 genau zu 
ermitteln. 

d) Der so ermittelte Gewerbeertrag gilt als 
Gewerbeertrag eines im Kalenderjahr 1994 
endenden Rumpfwirtschaftsjahres. 

e) Sanierungsgewinne (§ 11 Abs.3 GewStG 
1953) sind bei Anwendung der Aliquotie­
rungsregel ebenfalls aliquot aus dem Gewer­
beertrag auszuscheiden. 

Artikel VIII 

Ums atz s t e u erg e set z 1972 

Das Umsatzsteuergesetz 1972, zuletzt geändert 
durch BGBI. Nr. 530/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 2 Abs. 4 Z 2 tritt an die Stelle des Punktes 
ein Beistrich. Als Z 3 wird angefügt: 

,,3. die Tätigkeit des Bundes, soweit sie in der 
Duldung der Benützung der Eisenbahninfra­
struktur gegen Entgelt besteht." 

2. Im § 6 Z 17 tritt an die Stelle des Punktes'ein 
Strichpunkt. Als Z 18 wird angefügt: 

,,18. die Umsätze der Kleinunternehmer. Kleinun­
ternehmer ist ein Unternehmer, dessen 
Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 im 
Veranlagungszeitraum 300 000 S nicht über­
steigen. Bei dieser Umsatzgrenze bleiben die 
Umsätze aus Hilfsgeschäften einschließlich 
der Geschäftsveräußerungen außer Ansatz. 
Das einmalige Überschreiten der Umsatz-

grenze um nicht mehr als 15 vH innerhalb 
eines Zeitraumes von fünf Kalenderjahren ist 
unbeachtlich." 

3. Dem § 6 ist folgender § 6 a anzufügen: 

"Verzicht auf die Steuerbefreiung 

§ 6 a. Der Unternehmer, dessen Umsätze nach § 6 
Z 18 befreit sind, kann bis zur Rechtskraft des 
Bescheides gegenüber dem Finanzamt schriftlich 
erklären, daß er auf die Anwendung des § 6 Z 18 
verzichtet. Die Erklärung bindet den Unternehmer 
mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie kann nur mit 
Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an 
widerrufen werden. Der Widerruf ist spätestens bis 
zum Ablauf des ersten Kalendermonates nach 
Beginn dieses Kalenderjahres zu erklären." 

3 a. Dem § 12 Abs. 1 ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Der Bundesminister für Finanzen kann durch 
Verordnung für Unternehmer, die im Inland weder 
ihren Sitz noch eine Betriebsstätte haben, den 
Vorsteuerabzug einschränken oder versagen, soweit 
dies zur Erzielung einer den Grundsätzen der 
Gegenseitigkeit entsprechenden Behandlung erfor~ 
derlich ist." 

4. § 14 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Unternehmer können 
Vorsteuerbeträge wahlweise 
Durchschnittssätzen ermitteln: 

die abziehbaren 
nach folgenden 

1. Unternehmer, bei denen die Voraussetzungen 
gemäß § 17 Abs. 2 Z 2 des Einkommensteuer­
gesetzes 1988 für die Ermittlung der Betriebs­
ausgaben mit einem Durchschnittssatz vorlie­
gen, können die abziehbaren V orsteuerbe­
träge mit einem Durchschnittssatz von 1,8% 
des Gesamtumsatzes aus Tätigkeiten im Sinne 
des § 22 und § 23 des Einkommensteuergeset­
zes 1988 mit Ausnahme der Umsätze aus 
Hilfsgeschäften berechnen. Eine Ermittlung 
der abziehbaren Vorsteuerbeträge mit dem 
Durchschnittssatz ist gesondert für jeden 
Betrieb möglich. Mit diesem Durchschnitts­
satz werden sämtliche Vorsteuern abgegolten, 
ausgenommen 
a) Vorsteuerbeträge für Lieferungen von 

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, 
die der Abnutzung unterliegen und deren 
Anschaffungskosten 15000 S übersteigen. 
Diese Ausnahme gilt sinngemäß für die 
entrichtete Einfuhrumsatzsteuer für Ein­
fuhren, die diesen Lieferungen entspre­
chen; 

b) Vorsteuerbeträge für sonstige Leistungen 
im Zusammenhang mit der Herstellung 
von abnutzbaren WiJ.:tschaftsgütern des 
Anlagevermögens, deren Herstellungsko­
sten 15.000 S übersteigen; 

c) Vorsteuerbeträge für Lieferungen von 
Waren, Rohstoffen, Halberzeugnissen, 
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Hilfsstoffen und Zutaten (Umlaufvermö­
gen) sowie Vorsteuerbeträge für Fremd­
löhne, soweit diese unmittelbar in Leistun­
gen eingehen, die den Betriebsgegenstand 
bilden. Diese Ausnahme gilt sinngemäß für 
die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer für 
Einfuhren, die diesen Lieferungen entspre-
chen. . 

Diese Vorsteuerbeträge sind bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 12 zusätzlich abzieh-
bar. . 

2. Der Bundesminister für Finanzen kann weiters 
mit Verordnung für die Ermittlung der 
abziehbaren Vorsteuerbeträge Durchschnitts­
sätze für Gruppen von Unternehmern aufstel­
len. Die Durchschnittssätze sind auf Grund 
von Erfahrungen über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse bei der jeweiligen Gruppe von 
Unternehmern festzusetzen." 

5. § 14 Abs. 2 erster Satz lautet: 

,,(2) In der Verordnung gemäß Abs. 1 Z 2 werden 
bestimmt:" 

6. § 14 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Durchschnittssätze gemäß Abs. 1 Z 2 
müssen zu einer Vors teuer führen, die nicht 
wesentlich von dem Betrag abweicht, der sich ohne 
Anwendung der Durchschnittssätze ergeben 
würde." 

7. § 14 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Unternehmer, bei denen die Voraussetzun­
gen für eine Ermittlung des Vorsteuerabzuges nach 
Durchschnittssätzen gegeben sind, können inner­
halb der Frist zur Abgabe der Voranmeldung für 
den ersten Voranmeldungszeitraum eines Kalender­
jahres gegenüber dem Finanzamt schriftlich erklä­
ren, daß sie ihre abziehbaren Vorsteuerbeträge nach 
Durchschnittssätzen ermitteln. Sowohl die Erklä­
rung, die Vorsteuerbeträge nach Abs. 1 Z 1, als auch 
die Erklärung, die Vorsteuerbeträge nach Abs. 1 Z 2 
zu ermitteln, bindet den Unternehmer mindestens 
für zwei Kalenderjahre." 

8. Dem § 14 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Die Erklärung gemäß Abs. 4 kann nur mit 
Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an 
widerrufen werden. Der Widerruf ist innerhalb der 
Frist zur Abgabe der Voranmeldung für den ersten 
Voranmeldungszeitraum dieses Kalenderj ahres ge­
genüber dem Finanzamt schriftlich zu erklären. Mit 
dem Widerruf kann der Unternehmer erklären, 

a) die Durchschnittssätze anstelle nach Abs. 1 
Z 1 nach Abs. 1 Z 2 eider umgekehrt zu 
ermitteln. Diese Erklärung bindet den Unter­
nehmer wieder für mindestens zwei Kalender­
jahre; 

b) die Vorsteuerbeträge nach den allgemeinen 
Vorschriften zu ermitteln. Eine erneute 
Ermittlung des Vorsteuerabzuges nach 

Durchschnittssätzen ist frühestens nach Ab­
lauf von fünf Kalenderjahren zulässig." 

9. Abweichend von der Z 7 kann der Unterneh­
mer, der ab dem Jahre 1993 die Vorsteuerbeträge 
nach Abs. 1 Z 2 ermittelt hat, im Jahre 1994 auf die 
Ermittlung der Vorsteuerbeträge gemäß Abs. 1 Z 1 
übergehen. 

10. Abweichend von der Z 8 kann der Unterneh­
mer, der im Jahre 1993 die Vorsteuerbeträge nach 
den allgemeinen Vorschriften ermittelt hat, in den 
Jahren 1994 bis 1997 auch vor Ablauf von fünf 
Kalenderjahren auf die erstmalige Ermittlung der 
Vorsteuerbeträge gemäß Abs. 1 Z 1 übergehen. 

11. § 17 Abs. 2 und 3 lauten: 

,,(2) Das Finanzamt hat auf Antrag zu gestatten, 
daß ein Unternehmer, 

1. der hinsichtlich seiner Umsätze aus Tätigkei­
ten im Sinne der §§ 21 und 23 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 nicht buch­
führungspflichtig ist, oder 

2. dessen Gesamtumsatz aus Tätigkeiten, die 
nicht unter die §§ 21 und 23 des Einkommen­
steuergesetzes 1988 fallen, in einem der beiden 
vorangegangenen Kalenderjahre nicht mehr 
als 1,5 Millionen Schilling betragen hat, 

die Steuer nach den vereinnahmten Entgelten 
berechnet. Ist der Unternehmer nur hinsichtlich 
einzelner Betriebe nicht buchführungspflichtig, so 
erstreckt sich die Möglichkeit zur Berechnung der 
Steuer nach vereinnahmten Entgelten gemäß Z 1 
nur auf diese Betriebe. Der Antrag kann auf einen 
von mehreren Betrieben desselben Unternehmers 
beschränkt werden. 

(3) Die Bewilligung zur Istbesteuerung nach 
Abs. 2 Z 1 erlischt mit Ablauf des Kalenderjahres, 
das dem Kalenderjahr vorausgeht, für das die 
Buchführungspflicht eingetreten ist; die Bewilligung 
zur Istbesteuerung nach Abs. 2 Z 2 erlischt, wenn 
der Gesamtumsatz in zwei aufeinanderfolgenden 
Kalenderjahren 1,5 Millionen Schilling überstiegen 
hat, mit Ablauf dieses Zeitraumes." 

12. Dem § 18 wird folgender Abs.9 angefügt: 

,,(9) Wird die abziehbare Vorsteuer nach einem 
Durchschnittssatz gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 berechnet, 
so ist der Unternehmer insoweit von der Aufzeich­
nungspflicht gemäß § 18 Abs. 2 Z 4 und 5 befreit." 

13 a. § 20 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Weicht der Veranlagungszeitraum vom Kalender­
j;thr ab, so finden die Bestimmungen des § 6 Z 18 
und § 21 Abs. 2 keine Anwendung." 

13 b. § 20 Abs. 2 zweiter Satz lautet: . 

"Die abziehbare Einfuhrumsatzsteuer fällt in jenen 
Kalendermonat, in dem sie entrichtet worden ist." 

14. §21 Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,§ 21. (1) Der Unternehmer hat - soweit nicht 
Abs. 6 gilt - spätestens am 15. Tag (Fälligkeitstag) 
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des auf einen Kalendermonat (V oranmeldungszeit­
raum) zweitfolgenden Kalendermonates eine Vor­
anmeldung bei dem für die Einhebungder 
Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt einzureichen, 
in der er die für den Voranmeldungszeitraum zu 
entrichtende Steuer (Vorauszahlung) oder den auf 
den Voranmeldungszeitraum entfallenden Über­
schuß unter entsprechender Anwendung des § 20 
Abs. 1 und 2 und des § 16 selbst zu berechnen hat." 

15. Im § 21 Abs. 1 ist als zweiter Unterabsatz neu 
einzufügen: 

"Für den Voranmeldungszeitraum Oktober (Fällig­
keitstag 15. Dezember) eines jeden Kalenderjahres 
hat der Unternehmer neben der Vorauszahlung für 
diesen Zeitraum eine Sondervorauszahlung in Höhe 
von einem Elf tel der Summe der Vorauszahlungen 
für November des vorangegangenen Kalenderjahres 
bis Oktober des laufenden Kalenderjahres zu 
entrichten. Die entrichtete Sondervorauszahlung ist 
auf die Vorauszahlung für den Voranmeldungszeit­
raum November des laufenden Kalenderjahres 
(Fälligkeitstag 15. Jänner des folgenden Kalender­
jahres), frühestens aber am 15. Jänner des folgenden' 
Kalenderjahres anzurechnen. Bei einem vierteljähr­
lichen Voranmeldungszeitraum (Abs. 2) hat der 
Unternehmer für den dritten V oranmeldungszeit­
raum eines jeden Kalenderjahres (Fälligkeitstag 
15. November) neben der Vorauszahlung für diesen 
Zeitraum eine Sondervorauszahlung in Höhe von 
einem Elf tel der Summe der Vorauszahlungen für 
das letzte Vierteljahr des vorangegangenen Kalen­
derjahres und die ersten drei Vierteljahre des 
laufenden Kalenderjahres zu entrichten. Die -ent­
richtete Sondervorauszahlung ist auf die Voraus­
zahlung für das letzte Viertel des laufenden 
Kalenderjahres (Fälligkeitstag 15. Februar des fol­
genden Kalenderjahres), frühestens aber am 15. Fe­
bruar des folgenden Kalenderjahres anzurechnen. 
Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit nur in einem Teil der für die 
Heranziehung der Sondervorauszahlung maßgebli­
chen Kalendermonate ausgeübt, so ist die Summe 
der Vorauszahlungen dieses Zeitraumes in eine 
Jahressumme umzurechnen." 

16.' § 21 Abs. 6 bis 8 entfallen. 

17. Dem § 21 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

,,(11) Der Bundesminister für Finanzen kann bei 
Unternehmern, die im Inland weder ihren Sitz noch 
eine Betriebsstätte haben, und die im Inland keine 
steuerpflichtigen Umsätze ausführen, ausgenom­
men Umsätze, die nach § 20 Abs.4 besteuert 
werden, durch Verordnung die Erstattung der 
Vorsteuern abweichend von den Abs. 1 bis 5 sowie 
den §§ 12 und 20 regeln. In der Verordnung kann 
ein besonderes Verfahren angeordnet und ein 
Mindestbetrag festgelegt werden, ab dem eine 
Vorsteuererstattung erfolgt." 

18. § 22 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 sind auch 
auf land- und forstwirtschaftliche Betriebe einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts anzuwenden, 
wenn die Umsätze der land- und forstwirtschaftli­
chen Betriebe gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 in einem 
der dem Veranlagungsjahr vorangegangenen drei 
Kalenderjahre 5 Millionen Schilling nicht überstie­
gen haben. Wird diese Umsatzgrenze nicht 
überschritten, so gelten die Abs. 1 bis 6 nur für jene 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, hinsicht­
lich welcher der nach den Grundsätzen des ersten 
Abschnittes des zweiten Teiles des Bewertungsge­
setzes 1955 unter Berücksichtigung von Zupachtun­
gen und Verpachtungen zum 1. Jänner eines Jahres 
ermittelte Wert der bei Unterhalten eines zum land­
und forstwirtschaftlichen Vermögen gehörenden 
Betriebes selbstbewirtschafteten Fläche 2 Millionen 
Schilling nicht übersteigt." 

19. § 23 lautet: 

"Besondere Besteuerungsformen 

§ 23. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann 
zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens für 
Gruppen von Unternehmern, bei denen hinsichtlich 
der Besteuerungsgrundlagen annähernd gleiche 
Verhältnisse vorliegen und die nicht buchführungs­
pflichtig sind, Durchschnittssätze für die zu 
entrichtende Steuer oder die Grundlagen ihrer 
Berechnung festsetzen. 

(2) In der Verordnung werden bestimmt: 
1. Die Gruppe von Betrieben, für welche 

Durchschnittssätze anwendbar sind; 
2. die für die Ermittlung der Durchschnittssätze 

jeweils maßgebenden Merkmale. Als solche 
kommen insbesondere der Wareneingang oder 
Wareneinsatz, die örtliche Lage oder die 
Ausstattung des Betriebes und die Zahl der 
Arbeitskräfte in Betracht; . 

3. der Umfang, in dem Unternehmern, welche 
die zu entrichtende Steuer oder die Grundla­
gen ihrer Berechnung nach Durchschnittssät­
zen ermitteln, Erleichterungen in der Führung 
von Aufzeichnungen gewährt werden. 

(3) Die Durchschnittssätze müssen zu einer 
Steuer führen, die nicht wesentlich von dem Betrag 
abweicht, der sich ohne Anwendung der Durch­
schnittssätze ergeben würde. 

(4) Der Unternehmer, bei dem die Voraussetzun­
gen für eine Besteuerung nach Durchschnittssätzen 
im Sinne des Abs. 1 gegeben sind, kann innerhalb 
der Frist zur Abgabe der Voranmeldung für den 
ersten Voranmeldungszeitraum eines Kalenderjah­
res gegenüber dem Finanzamt schriftlich erklären, 
daß er von dieser Besteuerungsform Gebrauch 
macht. Die Erklärung bindet den Unternehmer 
mindestens für zwei Kalenderjahre. Sie kann nur 
mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an 
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widerrufen werden. Der Widerruf ist innerhalb der 
Frist zur Abgabe der Voranmeldung für den ersten 
Voranmeldungszeitraum dieses Kalenderjahres 
beim Finanzamt schriftlich zu erklären. Eine 
erneute Besteuerung nach Durchschnittssätzen ist 
frühestens nach Ablauf von fünf Kalenderjahren 
zulässig." 

20. Z 1, 3, 11, 16, 17 und 19 sind ab dem 
Veranlagungsjahr 1994 anzuwenden. 

21. Z 2 ist auf steuerbare Umsätze im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 Z 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes 1972 
anzuwenden, die in Veranlagungszeiträumen aus­
geführt werden, die nach dem 31. Dezember 1993 
beginnen. 

22. Z 3 a, 4 bis 10, 12 und 13 a sind anzuwenden 
auf Veranlagungszeiträume, die nach dem 31. De­
zember 1993 beginnen. 

23. Z 13 b ist auf Einfuhrumsatzsteuerbeträge 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1993 
entrichtet werden. 

24. Die Z 14 und 15 sind erstmals für Fälligkeiten 
des Jahres 1994 anzuwenden. 

25. Z 18 ist ab dem Veranlagungsjahr 1994 - im 
Falle eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirt­
schaftsjahres (§ 20 Abs. 1) für Voranmeldungszeit­
räume, die nach dem 31. Dezember 1993 enden -
anzuwenden. 

Artikel IX 

N ormverbra uchsa b g ab e ges etz 

Das Normverbrauchsabgabegesetz 1991, 
Nr. 695, zuletzt geändert durch 
Nr. 449/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 6 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

BGBL 
BGBL 

,,(6) Die Steuer erhöht sich in jenen Fällen, in 
denen die Normverbrauchsabgabe nicht Teil der 
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist, um 
20%." 

2. Im § 11 Abs. 1 zweiter Satz tritt an die Stelle 
der Wortfolge "am zehnten Tag" die Wortfolge 
"am 15. Tag". 

3. § 12 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Zuständig für die Vergütung ist in den Fällen 
der Z 1 und 2 das Finanzamt, in dessen Amtsbereich 
der Antragsteller seinen Sitz, seinen (Haupt-)­
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
in den Fällen der Z 3 das für die Erhebung der 
Umsatzsteuer des Leistungsempfängers zuständige 
Finanzamt. Ansonsten ist jenes Finanzamt örtlich 
zuständig, das auf Antrag mit der Sache befaßt 
wird." 

4. Z 1 ist erstmals auf Vorgänge nach dem 
31. Dezember 1993 anzuwenden. 

5. Z 2 ist erstmals für Fälligkeiten des Kalender­
jahres 1994 anzuwenden. 

Artikel X 

Weinsteuergesetz 

Das Weinsteuergesetz, BGBL Nr. 450/1992, wird 
wie folgt geändert: 

1. Im § 7 Abs. 2 erster Satz tritt an die Stelle der 
Wortfolge "bis zum zehnten Tag" die Wortfolge 
"bis zum 1 5. Tag". 

2. Z 1 ist erstmals für Fälligkeiten des Kalender­
jahres 1994 anzuwenden. 

Artikel XI 

Be wer tun g s g e set z 1955 

Das Bewertungsgesetz 1955, zuletzt geändert 
durch BGBL Nr. 532/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 20 Abs. 1 entfallen im Abs. 1 die Z 2 und 
die Bezeichnung "Z 1" sowie im Abs. 3 die 
Zitierungen "Z 1". 

2. Im § 21 entfällt im Abs. 1 Z 1 d~e lit. c und 
Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die im Abs. 1 Z 1 festgesetzten Wertgrenzen 
sind nicht zu beachten, wenn für einen Teil des 
Bewertungsgegenstandes ein Grund für eine Abga­
benbefreiung eintritt oder wegfällt." 

3. § 24 lautet: 

,,§ 24. Um fan g der wirt s c h a f tI ich e n 
Einheit in Sonderfällen 

Die Zurechnung mehrerer Wirtschaftsgüter zu 
einer wirtschaftlichen Einheit wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, daß die Wirtschaftsgüter zum Teil 
dem einen, zum Teil dem anderen Ehegatten 
gehören, wenn die Ehegatten In dauernder 
Haushaltsgemeinschaft leben." 

4. § 31 a entfällt. 

5. Die §§ 71 bis 75 entfallen. 

6. § 76 lautet: 

,,§ 76. (1) Das Gesamtvermögen wird aus dem 
Rohvermögen abzüglich der Schulden und sonsti­
gen Abzüge gemäß § 77 ermittelt. Das Rohvermö­
gen ist der Gesamtbetrag der Werte aller Wirt­
schaftsgüter der einzelnen Vermögensarten (§ 18). 

(2) Bei der Ermittlung des Rohvermögens sind 
Wirtschaftsgüter, für die ein Einheitswert festzustel­
len ist, mit dem Einheitswert, andere Wirtschaftsgü­
ter mit dem nach den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes zu ermittelnden Wert anzusetzen." 

7. § 78 entfällt. 
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8. Im § 79 entfällt der Abs. 1; Abs. 2 erhält die 
Bezeichnung ,,(1)" und entfallen im ersten Satz die 
Worte "eines beschränkt Steuerpflichtigen". 

9. Im § 79 erhält der Abs. 3 die Bezeichnung ,,(2)" 
und lautet der erste Satz: 

"Die Vorschriften im § 76 Abs. 2 sind entsprechend 
anzuwenden. " 

10. Der mit 1. Jänner 1989 begonnene Hauptfest­
stellungszeitraum der Einheitswerte des Bettiebs­
vermögens endet mit Ablauf des 31. Dezember 
1993. 

11. Z 1 bis 9 sind erstmalig auf Feststellungen und 
Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 31. De­
zember 1993 liegen. 

Artikel XII 

Vermögensteuergesetz 1954 

Das Vermögensteuergesetz 1954, zuletzt geän­
dert durch BGBL Nr. 253/1993, wird wie folgt 
geändert: 

Nach § 25 wird als § 25 a eingefügt: 

"Außerkrafttreten 

§ 25 a. Dieses Gesetz ist auf Sachverhalte nicht 
mehr anzuwenden, die nach dem 31. Dezem­
ber 199 3 liegen." 

Artikel XIII 

E rb schaft s te ue räq ui valen t ge setz 

Das Erbschaftssteueräquivalentgesetz, zuletzt ge­
ändert durch BGBL Nr. 40211988, wird wie folgt 
geändert: 

Im § 12 erhält der Abs. 2 die Bezeichnung ,,(3)" 
und als Abs. 2 wird eingefügt: 

,,(2) Dieses Gesetz ist auf Sachverhalte nicht mehr 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1993 
liegen." 

Artikel XIV 

Gebührengesetz 1957 

Das Gebührengesetz 1957, BGBL Nr. 267, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr. 109/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 16 Abs. 6 lautet: 

,,( 6) Gelten die im Inland zu führenden Bücher 
und Aufzeichnungen als Urkunde über den 
Darlehens- oder Kreditvertrag, so entsteht die 
Gebührenschuld mit der Aufnahme in diese." 

2. § 33 TP 8 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Wurde über das Darlehen eines Gesellschaf­
ters an seine Gesellschaft oder über das Darlehen 
eines Darlehensgebers, der im Inland weder einen 
Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt noch 
seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz hat, keine 
Urkunde in einer für das Entstehen der Gebühren­
pflicht maßgeblichen Weise errichtet, so gelten die 
nach den abgabenrechdichen Vorschriften im 
Inland zu führenden Bücher und Aufzeichnungen 
des Darlehensschuldners, in die das Darlehen 
aufgenommen wurde, als Urkunde. Der Darlehens­
schuldner hat die Gebühr selbst zu berechnen und 
innerhalb von drei Monaten nach dem Entstehen 
der Gebührenschuld bei dem Finanzamt, in dessen 
Amtsbereich sich die Geschäftsleitung des Darle­
hensschuldners befindet, zu entrichten. Ein Auszug 
aus den Büchern oder Aufzeichnungen ist innerhalb 
derselben Frist an dieses Finanzamt zu übersenden. 
Die Übersendung gilt als Gebührenanzeige gemäß 
§ 31." 

3. § 33 TP 16 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Vereinigungen von Kreditinstituten sowie 
von Kreditinstituten mit Versicherungsunterneh­
men zur gemeinsamen Kredit- oder Darlehensge­
währung oder zum gemeinsamen Forderungsan­
kauf sind gebührenfrei." 

4. § 33 TP 17 Abs. 6 lautet: 

, ,,(6) Gebührenfrei sind 
1. Treffer der von inländischen Gebietskörper­

schaften begebenen Anleihen, die mit einer 
Verlosung verbunden sind, 

2. Differenzgeschäfte." 

5. § 33 TP 19 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Auf Kreditverträge von Gesellschaftern an 
ihre Gesellschaft sowie auf Kreditverträge mit 
Kreditgebern, die im Inland weder einen Wohnsitz 
oder den gewöhnlichen Aufenthalt noch ihre 
Geschäftsleitung oder ihren Sitz haben, sind die 
Bestimmungen des § 33 Tarifpost 8 Abs. 4 sinnge-' 
mäß anzuwenden." 

6. Im § 33 TP 19 Abs. 3 erhält der bisherige Text 
die Ziffernbezeichnung ,,1" und wird folgende Z 2 
angefügt: 

,,2. Urkunden über Kreditauftragsverträge, durch 
die der Auftragnehmer verpflichtet wird, 
einem Dritten im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung Kredit zu gewähren, gelten 
als Urkunden über den Kreditvertrag mit dem 
aus dem Kreditverhältnis Begünstigten." 

7. § 33 TP 19 Abs. 4 Z 7 entfällt. 

8. Im § 33 TP 20 Abs. 2 Z 4, TP 21 Abs. 3 Z 4 und 
5 und TP 22 Abs. 7 Z 4 werden die Worte 
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"Ausfuhrförderungsgesetz 1964" durch die Worte 
,,Ausfuhrförderungsgesetz 1981" ersetzt. 

9. Im § 33 TP 22 Abs. 7 Z 3 werden die Worte 
,,Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 1967" 
durch die Worte "Ausfuhrfinanzierungsförderungs­
gesetz 1981" ersetzt. 

Artikel XV 

Ve rs ie he run g s s t eu e rge se t z 1953 

ABSCHNITT 1 

Das Versicherungssteuergesetz 1953, BGBl. 
Nr. 133, in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 13/1993 wird wie folgt geändert: 

§ 6 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die unmittelbare oder mittelbare Zahlung 
des Versicherungsentgeltes an einen ausländischen 
Versicherer unterliegt mit Ausnahme der im § 4 
Abs. 2 bezeichneten Fälle der Besteuerung nach den 
fünffachen Steuersätzen der Abs. 1 und 2, höchstens 
jedoch einer Besteuerung von 50%, es sei denn, daß 
der ausländische Versicherer zum Geschäftsbetrieb 
im Inland zugelassen ist und die Zahlung an die 
inländische Niederlassung erfolgt. Die im § 4 Abs. 1 
unter Z 1 und Z 4 angeführten Ausnahmen von der 
Besteuerung gelten in diesem Falle nicht." 

ABSCHNITT 2 

Das Versicherungssteuergesetz 1953, 
Nr. 133, zuletzt geändert durch 
Nr. 254/1993, wird wie folgt geändert: 

BGBl. 
BGBl. 

1. Im § 6 Abs. 1 Z 1 wird der Steuersatz ,,3 vH" 
durch ,,4 vH" ersetzt. 

2. Im § 6 Abs. 1 Z 4 wird der Steuersatz ,,10 vH" 
durch ,,11 vH" ersetzt. 

3. § 6 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die unmittelbare oder mittelbare Zahlung 
des Versicherungsentgeltes an einen Versicherer mit 
Sitz (Wohnsitz) außerhalb eines Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum unterliegt mit Ausnahme der im § 4 Abs. 2 
bezeichneten Fälle der Besteuerung nach den 
fünffachen Steuersätzen der Abs. 1 und 2, höchstens 
jedoch einer Besteuerung von 50%, es sei denn, daß 
der Versicherer zum Geschäftsbetrieb in einem 
Vertragsstaat des Abkommens .über den Europäi­
schen Wirtschaftsraum zugelassen ist und die 
Zahlung an diese Niederlassung erfolgt. Die im § 4 
Abs. 1 unter Z 1 und Z 4 angeführten Ausnahmen 

. von der Besteuerung gelten in diesem Falle nicht." 

4. Im § 12 Abs.3 werden folgende Z 6 und 7 
angefügt: 

,,6. § 6 Abs. 1 Z 1 und 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1993 ist auf 
alle Zahlungen von Versicherungsentgelten 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezem­
ber 1993 fällig werden. 

7. § 6 Abs. 4 in der Fassung vor dem Bundesge­
setz BGBl. Nr. 13/1993 ist unter Berücksichti­
gung der durch das Bundesgesetz BGBl. 
N r. xxxi 1 993 getroffenen Änderung auf alle 
Zahlungen von Versicherungsentgelten anzu­
wenden, die nach dem 31. Dezember 1993 
fällig werden." 

5. § 12 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die §§ 1, 6 Abs. 4 und 5, 7 Abs. 1 bis 3, 8 
Abs.6 und 12 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 13/1993 treten unter 
Berücksichtigung der im § 6 Abs. 4 durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. xxx/1993 getroffenen 
Änderung gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum in Kraft." 

Artikel XVI 

Kap i t al ver kehr s t eu erge setz 

Das Kapitalverkehrsteuergesetz vom 16. Oktober 
1934, deutsches RGBl. 1. S. 1058, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 158/1966, durch 
die Kundmachungen des Bundeskanzlers BGBl. 
Nr. 282/1969 und BGBl. Nr. 131/1972 sowie durch 
Artikel XXII Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 10/1991, wird'wie folgt geändert: 

L Im § 23 ist dem Abs. 1 folgender Satz 
anzufügen: 

"Für Händlergeschäfte, die nach dem 31. Dezem­
ber 1993 abgeschlossen werden, ausgenommen über 
Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haf­
tung, ist die Börsenumsatzsteuer nicht zu erheben." 

2. § 24 lautet: 

Händler ist: 

,,§ 24 

Händler 

1. wer im Inland zum Betrieb von mindestens 
einem der Bankgeschäfte im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 5, 7, 9 bis 11 und 13 bis 15 BWG 
berechtigt ist oder wer in seinem ausländischen 
Sitzstaat zu vergleichbaren Geschäften be­
rechtigt ist; 

2. wer als Börsesensal oder als Freier Makler im 
Sinne des BörseG besiellt ist sowie vergleich­
bare ausländische Vermittler; 

3. eine gem. § 26 Abs. 3 BörseG zum Handel von 
Optionen und Finanzterminkontrakten einge­
richtete Abwicklungsstelle ; 

4. die Oesterreichische Nationalbank." 
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3. § 27 lautet: 

,,§ 27 

Wertpapierleihe 

§ 27. Ist der Entleiher berechtigt, anstelle der 
empfangenen Wertpapiere andere Wenpapiere 
gleicher Gattung zurückzugeben, so gelten weder 
die Vereinbarung über die Hingabe noch die 
Vereinbarung über die Rückgabe als Anschaffungs­
geschäfte. Gleiches gilt auch für die Wenpapier­
leihe, die im Kommissionsgeschäft abgeschlossen 
wird." 

4. Die Z 2 und 3 sind auf Anschaffungsgeschäfte 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1993 
abgeschlossen werden. 

Artikel XVII 

Straßenverkehrsbeitragsgesetz 

Das Straßenverkehrsbeitragsgesetz, BGBI. Nr. 
302/1978, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 409/1988, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 5 Abs. 1 und im § 6 Abs. 1 tritt an die Stelle 
der Wortfolge "bis zum 1 0." jeweils die Wortfolge 
"bis zum 15. Tag". 

2. Z 1 ist erstmals für Anzeige- und Erklärungs­
pflichten sowie für Fälligkeiten des Kalenderjahres 
1994 anzuwenden. 

Artikel XVIII 

Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, BGBI. 
Nr. 449/1992, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 254/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 6 Abs. 3 tritt an die Stelle der Wortfolge 
"bis zum zehnten Tag" die Wortfolge "bis zum 15. 
Tag". 

2. Z 1 ist erstmals für Fälligkeiten des Kalender­
jahres 1994 anzuwenden. 

Artikel XIX 

Al tla s t en sani e run gs g e setz 

Das Altlastensanierungsgesetz, . BGBI. 
Nr.299/1989, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 185/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 9 Abs. 2 tritt an die Stelle der Wortfolge 
"am zehnten Tag" die Wortfolge "am 15. Tag". 

2. Z 1 ist erstmals für Fälligkeiten des Kalender­
jahres 1994 anzuwenden. 

Artikel XX 

B und e s g e set z übe r den S c h u tz vor 
Straftaten gegen die Sicherheit von 

Zivill u ftf ahrz e u g en 

Das Bundesgesetz über den Schutz vor Straftaten 
gegen die Sicherheit von Zivilluftfahrzeugen, BGBI. 
Nr. 824/1992, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 lautet: 

,,§ 13. (1) Die Höhe der Sicherheitsabgabe 
beträgt 39,50 S. 

(2) Der Bundesminister für Inneres hat mit 
Verordnung einen Prozentsatz der jeweils von' 
einem Zivilflugplatzhalter geschuldeten Sicherheits­
abgaben zu bestimmen, die diesem zur angemesse­
nen Abgeltung der nach den §§ 8 und 9 zu 
erbringenden Leistungen jedenfalls gebühren. An­
sprüche an den Bund auf ein darüber hinausgehen­
des Entgelt sind vom Zivilflugplatzhalter für ein 
abgelaufenes Kalenderjahr bis zum 30. Juni des 
Folgejahres beim Bundesminister für Inneres 

. geltend zu machen. 

(3) Zur Abgeltung des Risikos der Uneinbring­
lichkeit von Forderungen nach § 16 Abs. 1 gebührt 
dem Zivilflugplatzhalter ein Zuschlag zur Sicher­
heitsabgabe in der Höhe von 0,50 S (Risikozu­
schlag)." 

2. Im § 15 Abs. 3 tritt an die Stelle der Wortfolge 
"am zehnten Tag" die Wortfolge "am 15. Tag". 

3. Im § 16 Abs. 2 tritt an die Stelle des Zitats 
,,§ 13" das Zitat ,,§ 14". 

4. § 22 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Mit der Vollziehung der §§ 2 Abs. 3, 4 bis 6 
und 12 ist der Bundesminister für Inneres im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für öffentli­
che Wirtschaft und Verkehr betraut." 

5. Die Z 1 und 3 treten mit 1. Jänner 1994 in 
Kraft. 

6. Z 2 ist erstmals für Fälligkeiten des Kalender­
jahres 1994 anzuwenden. 

Artikel XXI 

Sonderabgabe von Erdöl 

Das Bundesgesetz vom 26. November 1980, mit 
dem eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, 
BGBI. Nr. 554/1980, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 1211993, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 5 Abs. 1 erster Satz tritt an die Stelle der 
Wortfolge "und zehn Tagen" die Wortfolge "und 
fünfzehn Tagen". 

2. Im § 8 Abs. 1 tritt an die Stelle der Jahreszahl 
" 1 994" jeweils die Jahreszahl ,,1996". 
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3. Z 1 ist erstmals für Fälligkeiten des Kalender­
jahres 1994 anzuwenden. 

Artikel XXII 

Bundesgesetz betreffend Maßnahmen 
im Bereich der 

B un de s s traß en ge seil s ch afte n 

Das Bundesgesetz betreffend Maßnahmen im 
Bereich der Bundesstraßengesellschaften, BGBI. 
Nr. 826/1992, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 Abs. 2 erster Satz lautet: 

,,(2) Die Gesellschaften (§§ 1 und 3) sind von den 
bundesgesetzlich geregelten Abgaben vom Einkom­
men, vom Vermögen und von der Gewerbesteuer 
nach dem Gewerbeertrag befreit, soweit sich ihre 
Tätigkeit auf die Durchführung der ihnen gesetzlich 
zugewiesenen Aufgaben beschränkt." 

2. Z 1 tritt mit 1. Jänner 1993 in Kraft. 

Artikel XXIII 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI. 
Nr. 376, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr 246/1993, wird wie folgt geändert: 

L§ 41 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Dienstnehmer sind Personen, die in einem 
Dienstverhältnis im Sinne des § 47 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 stehen, sowie an 
Kapitalgesellschafteri beteiligte Personen im Sinne 
des § 22 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988." 

2. § 41 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

,,Arbeitslöhne sind Bezüge gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 
lit. a und b des Einkommensteuergesetzes 1988 
sowie Gehälter und sonstige Vergütungen jeder Art 
im Sinne des § 22 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 
1988." 

3. Im § 41 Abs. 4 treten an die Stelle der lit. d 
folgende lit. d und e: 

"d) Gehälter und sonstige Vergütungen jeder Art, 
die für eine ehemalige Tätigkeit im Sinne des 
§ 22 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 
gewährt werden. 

e) Arbeitslöhne, die an Dienstnehmer gewährt 
werden, die als begünstigte Personen gemäß 
den Vorschriften des Behinderteneinstel­
lungsgesetzes beschäftigt werden." 

4. Im § 41 Abs. 4 tritt an die Stelle des Betrages 
von" 1 0 000 S" der Betrag" von" 15 000 S" und an 
die Stelle des Betrages von ,,15 000 S" der Betrag 
von ,,20 000 S". 

5. Im § 43 Abs. 1 tritt an die Stelle der Wortfolge 
"bis spätestens 10. des nachfolgenden Monats" die 
Wortfolge "bis spätestens zum 15. Tag des nachfol­
genden Monats". 

6. Dieses Bundesgesetz ist erstmals für das Jahr 
1 994 anzuwenden. 

Artikel XXIV 

Bundesabgabenordnung 

Die Bundesabgabenordnung, 
N r. 194/1961, zuletzt. geändert durch 
Nr. 694/1993, wird wie folgt geändert: 

BGBI. 
BGBI. 

1. Im § 29 Abs. 1 treten an die Stelle des Wortes 
"Gewerbebetriebes" die Worte "Betriebes oder 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes (§ 31)". 

2. Im § 29 Abs. 2 lit. b tritt an die Stelle des 
Wortes "Gewerbes" das Wort "Betriebes". 

"3. Im § 29 Abs. 2 lit. c tritt an die Stelle des 
Wortes "zwölf" das Wort "sechs". 

4. § 55 Abs. 4 erster Satz lautet: 

,,( 4) Ist eine natürliche Person als Mitunterneh­
mer nur an einer Personenvereinigung ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit mit Geschäftsleitung in einer 
sich über die Amtsbereiche mehrerer Finanzämter, 
darunter den des Wohnsitzfinanzamtes der natürli­
chen Person, erstreckenden Gemeinde beteiligt, so 
ist das für die Feststellung der gemeinschaftlichen 
Einkünfte der Personenvereinigung zuständige 
Finanzamt (§ 54 Abs. 1) auch für die Erhebung der 
Abgaben vom Einkommen und Vermögen der 
natürlichen Person zuständig." 

5. § 125 lautet: 

,,§ 125. (1) Soweit sich eine Verpflichtung zur 
Buchführung nicht schon aus § 124 ergibt, sind 
Unternehmer 

a) für einen Betrieb oder wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb (§ 31), dessen Umsatz in 
zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren 
jeweils fünf Millionen Schilling, bei Lebens­
mitteleinzelhändlern und Gemischtwaren­
händlern jeweils acht Millionen Schilling, 
überstiegen hat, oder 

b) für einen land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb, dessen Wert zum 1. Jänner eines 
Jahres zwei Millionen Schilling überstiegen 
hat, 

verpflichtet, für Zwecke der Erhebung der Abgaben 
vom Einkommen Bücher zu führen und auf Grund 
jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Ab­
schlüsse zu machen. Als Unternehmer im Sinn dieser 
Bestimmung gilt jedenfalls eine Gesellschaft, bei der 
die Gesellschafter als Mitunternehmer im Sinn der 
einkommensteuerrechtlichen Vorschriften anzuse­
hen sind; diesfalls sind die Umsätze des Gesellschaf­
ters maßgeblich, dem die UnternehmersteIlung im 
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Sinn der umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften 
zukommt. Umsätze im Sinn der lit. a sind Umsätze 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 Umsatzsteuergesetz 
1972 zuzüglich der Umsätze aus im Ausland 
ausgeführten Leistungen. Keine Umsätze im Sinn 
der lit. a sind jedoch Umsätze gemäß § 6 Z 8 und 9 
und § 10 Abs.2 Z 5 Umsatzsteuergesetz 1972, 
Umsätze, die - wären sie im Inland ausgeführt 
worden - unter § 6 Z 8 und 9 und § 10 Abs. 2 Z 5 
Umsatzsteuergesetz 1972 fallen würden, Umsätze 
aus selbständiger Arbeit im Sinn der einkommen­
steuerrechtlichen Vorschriften, Umsätze aus Ge­
schäftsveräußerungen im Sinn des § 4 Abs. 7 
Umsatzsteuergesetz 1972 sowie bei der Erzielung 
von Entschädigungen im Sinn des § 32 Z 1 
Einkommensteuergesetz 1988 und aus besonderen 
Waldnutzungen im Sinn der einkommensteuer­
rechtlichen Vorschriften ausgeführte Umsätze. Als 
Wert im Sinn der lit. b ist der um den Wert der 
Zupachtungen erhöhte und um den Wert der 
Verpachtungen verminderte Einheitswert in seiner 
zuletzt maßgeblichen Höhe anzusetzen, wobei der 
Ermittlung des Wertes der Zupachtungen und 
Verpachtungen der nach der Art der Nutzung der 
betroffenen Flächen maßgebliche, bei der Feststel­
lung des Einheitswertes des Betriebes angewendete 
Hektarsatz und in Ermangelung eines solchen der 
bei der Feststellung des Einheitswertes des Verpäch­
terbetriebes für die verpachteten Flächen angewen­
dete Hektarsatz, den das Finanzamt auf Anfrage 
dem Pächter mitzuteilen hat, zugrunde zu legen ist. 
Im Einheitswertbescheid ausgewiesene Abschläge 
uild Zuschläge (§ 40 Bewertungsgesetz 1955) sind 
entsprechend zu berücksichtigen. Ist auf den 
Pachtgegenstand ein Hektarsatz nicht anzuwenden, 
so ist insoweit der darauf entfallende Ertragswert 
zugrunde zu legen. Eine Berücksichtigung der 
Abschläge und Zuschläge sowie des Ertragswertes 
hat bei der Wertermittlung nur insoweit zu erfolgen, 
als das Finanzamt diese Werte auf Antrag, 
erforderlichenfalls von Amts wegen festgestellt hat. 

(2) Sind die Voraussetzungen des Abs. 1 lit. a 
erfüllt, so tritt die Verpflichtung nach Abs. 1 mit 
Beginn des darauf zweitfolgenden Kalenderjahres 
ein, sofern sie nicht gemäß Abs. 4 aufgehoben wird. 
Eine nach Abs. 1 lit. a eingetretene Verpflichtung 
erlischt, wenn die dort genannte Grenze in zwei 
aufeinanderfolgenden Kalenderjahren nicht über­
schritten wird, mit Beginn des darauffolgenden 
Kalenderjahres. 

(3) Wird die Grenze des Abs. Ilit. b am 1. Jänner 
eines Jahres überschritten, so tritt die Verpflichtung 
nach Abs. 1, sofern sie nicht gemäß Abs.4 
aufgehoben wird, mit Beginn des darauf zweitfol­
genden Kalenderjahres ein, wobei für die Werte~­
mittlung im Sinn des Abs. 1 nur solche Bescheide 
maßgeblich sind, die vor dem genannten 1. Jänner 
ergangen sind. Dies gilt entsprechend bei Nicht­
überschreiten der Grenze des Abs. 1 lit. b am 
1. Jänner eines Jahres für das Erlöschen der 

Verpflichtung nach Abs. 1 mit der Maßgabe, daß 
die Verpflichtung bereits mit Beginn dieses 
Kalenderjahres erlischt. 

(4) Macht der Unternehmer glaubhaft, daß die 
Grenzen des Abs. 1 lit. a oder lit. b nur vorüberge­
hend und auf Grund besonderer Umstände 
überschritten worden sind, so hat das Finanzamt auf 
Antrag eine nach Abs. 2 oder 3 eingetretene 
Verpflichtung aufzuheben. 

(5) Bei einem land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb braucht sich die jährliche Bestandsaufnahme 
nicht auf das stehende Holz zu erstrecken. Der 
Bundesminister für Finanzen kann durch Verord­
nung bestimmen, welche besonderen Zusammen­
stellungen, Verzeichnisse und Register von buch­
führenden Land- und Forstwirten für steuerliche 
Zwecke zu führen sind. 

(6) Zuständig für Bescheide gemäß Abs. 1 letzter 
Satz und Abs. 4 ist das für die Erhebung der 
Abgaben vom Einkommen des Unternehmers oder 
in den Fällen der Feststellung der Einkünfte (§ 187 
oder § 188) des Unternehmers das zur Feststellung 
berufene Finanzamt." 

6. Im § 131 Abs. 1 Z 2 tritt an die Stelle des 
Wortes "zehn" die Zahl" 15". 

7. Der bisherige Abs. 4 des § 158 wird zum Abs. 5 
und Abs. 4 lautet: 

,,(4) Für Zwecke der Abgabenerhebung sind die 
Abgabenbehörden berechtigt, auf automationsun­
terstütztem Weg Einsicht in das automationsunter­
stützt geführte Grundbuch und in das automations­
unterstützt geführte Firmenbuch zu nehmen. Diese 
Berechtigung umfaßt auch die Einsichtnahme in das 
Personenverzeichnis des Grundbuchs.". 

8. § 160 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Eintragungen von Vorgängen in das 
Firmenbuch, die Gegenstand der Gesellschaftsteuer 
sind, dürfen erst darin vorgenommen werden, wenn 
eine Bescheinigung des Finanzamtes vorgelegt wird, 
daß der Eintragung hinsichtlich der Gesellschaft­
steuer Bedenken nicht entgegenstehen. Eintragun­
gen in das Firmenbuch über geleistete Einzahlungen 
auf das Gesellschaftskapital einer Kapitalgesell­
schaft sind hievon ausgenommen." 

9. Im § 188 Abs.4 wird folgender dritter Satz 
angefügt: 

"Die Vorschriften des Abs. 1 finden ferner keine 
Anwendung bei nach bürgerlichem Recht nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen (Personenge­
meinschaften) ohne eigene Rechtspersönlichkeit, 
wenn ihr alleiniger Zweck sich auf die Erfüllung 
eines einzigen Werkvertrages oder Werklieferungs­
vertrages beschränkt." 
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10. § 207 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Das Recht zur Verhängung von Zwangsstra­
fen und Ordnungsstrafen sowie zur Anforderung 
von Kostenersätzen im Abgabenverfahren verjährt 
in einem Jahr." 

11. § 212 Abs. 2 erster Satz lautet: 

,,(2) Für Abgabenschuldigkeiten, die den Betrag 
von insgesamt 10 000 S übersteigen, sind, 

a) solange auf Grund eines Ansuchens um 
Zahlungserleichterungen; über das noch nicht 
entschieden wurde, Einbringungsmaßnahmen 
weder eingeleitet noch fortgesetzt werden 
(§ 230 Abs. 3 oder 4) oder 

b) soweit infolge einer gemäß Abs. 1 erteilten 
Bewilligung von Zahlungserleichterungen ein 
Zahlungsaufschub eintritt, 

Stundungszinsen in Höhe von vier Prozent über 
dem jeweils geltenden Zinsfuß für Es·kontierungen 
der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr zu 
entrichten." 

12. § 212 a Abs. 9 lautet: 

,,(9) Für Abgabenschuldigkeiten sind 
a) solange auf Grund eines Antrages auf 

Aussetzung der Einht;bung, über den noch 
nicht entschieden wurde, Einbringungsmaß­
nahmen weder eingeleitet noch festgesetzt 
werden (§ 230 Abs. 6) oder 

b) soweit infolge einer Aussetzung der Einhe-
bung ein Zahlungsaufschub eintritt, . 

Aussetzungszinsen in Höhe von einem Prozent über 
dem jeweils geltenden Zinsfuß für Eskontierungen 
der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr zu 
entrichten. Im Fall der nachträglichen HerabsetC 

zung einer Abgabenschuld hat die Berechnung der 
Aussetzungszinsen unter rückwirkender Berück­
sichtigung des Herabsetzungsbetrageszu erfolgen. 
Wird einem Antrag auf Aussetzung der Einhebung 
nicht stattgegeben, so sind Aussetzungszinsen vor 
der Erlassung des diesen Antrag erledigenden 
Bescheides nicht festzusetzen. Im Fall der Bewilli­
gung der Aussetzung der Einhebung sind Ausset­
zungszinsen vor der Verfügung des Ablaufes 
(Abs. 5) oder des Widerrufes der Aussetzung nicht 
festzusetzen." 

13. Im § 221 Abs. 2 tritt an die Stelle des Betrages 
von ,,4 000 S" der Betrag von" 1 0 000 S". 

14. Im § 260 Abs.2 lit. d ist nach dem Wort 
"Einkommensteuer" der Klammerausdruck ,,(mit 
Ausnahme von Bescheiden, in denen keine anderen 
als lohnsteuerpflichtige Einkünfte im einkommen­
steuerrechtlichen Sinn erfaßt sind)" einzufügen. 

15. § 29 Abs. 1 und § 29 Abs.2 lit. b in der 
Fassung der Z 1· und 2 treten mit 1. Jänner 1994 in 
Kraft. § 29 Abs. 2 lit. c in der Fassung der Z 3 ist auf 
Bauausführungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1993 begonnen werden. 

16. Die §§ 117 und 118, ausgenommen § 118 
Abs. 2 letzter Satz, sind ab 1. Jänner 1993 nicht 
mehr anzuwenden. 

17. § 125 In der Fassung der Z 5 ist· auf 
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 1993 beginnen. 

18. § 131 Abs. 1 Z 2 in der Fassung der Z 6 ist für 
Zeiträume nach dem 31. Dezember 1993 anzuwen­
den. 

19. § 188 Abs. 4 dritter Satz ist für Zeiträume 
nach dem 31. Dezember 1993 anzuwenden. 

20 .. § 212 Abs.2 in der Fassung der Z 11 ist, 
soweit hievon Zeiträume nach dem 31. Dezember 
1993 betroffen sind, anzuwenden. 

21. § 212 a Abs. 9 in der Fassung der Z12 ist, 
soweit hievon Zeiträume nach dem 31. Dezember 
1993 betroffen sind, anzuwenden. 

22. § 221 Abs.2 in der Fassung der Z 13 ist auf 
Fälle anzuwenden, in denen die Abgabenschuldig­
keit, hinsichtlich derer die Verpflichtung der 
Entrichtung des Säumniszuschlages eintritt, nach 
dem 20. Februar 1994 fällig wird. 

22 a. § 222 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Abgabenbehörde kann, wenn der zur 
Sicherheitsleistung Verpflichtete eine Sicherheit 
nach Abs. 1 nicht oder nur schwer beschaffen kann, 
eine Sicherheitsleistung mittels einer gesetzliche 
Sicherheit bietenden Hypothek an einem inländi­
schen Grundstück, mittels einer Bankgarantie, 
durch zahlungsfähige inländische Bürgen (§ 1357 
ABGB), durch Verpfändung von Bankdepots oder 
durch Abtretung von Forderungen gegen zahlungs­
fähige inländische Schuldner zulassen." 

23. § 260 Abs. 2 lit. d in der Fassung der Z 14 ist 
auf Berufungen, die Zeiträume nach dem 31. De­
zember 1993 betreffen, anzuwenden. 

24. Im § 270 Abs. 3 entfällt das Wort "rechtskun­
digen". 

Artikel XXV 

Ab gab e n v e rw alt u n g so r g a n isa t ion s­
gesetz 

Das Bundesgesetz vom 13. Dezember 1974 über 
den Aufbau der Abgabenverwaltung des Bun­
des (Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 
AVOG), BGBL Nr. 18/1975, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBL Nr. xxx/1993, wird 
wie folgt geändert: 

1. Im § 5 Abs. 1 Z 6 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und wird folgende Z 7 angefügt: 

,,7. die Zerlegung und Zuteilung der Bemessungs­
grundlage der Kommunalsteuer der in Z 1 
genannten Körperschaften, Personenvereini­
gungen und Vermögensmassen." 

2. Im § 5 Abs. 2 Z 5 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und wird folgende Z 6 angefügt: 
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,,6. die Zerlegung und Zuteilung der Bemessungs­
grundlage der Kommunalsteuer der in Z 1 
genannten Körperschaften, Personenvereini­
gungen und Vermögensmassen." 

3. Im §8 Z 5 wird der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und wird folgende Z 6 angefügt: 

,,6. die Zerlegung und Zuteilung der Bemessungs­
grundlage der Kommunalsteuer der in Z 1 
genannten Körperschaften, Personenvereini­
gungen und Vermögens massen." 

4. § 11 erster Halbsatz lautet: 

,,§ 11. Dem Finanzamt für den 8., 16. und 
17. Bezirk in Wien obliegt für den Bereich des 
Landes Wien die Erhebung der von Wandergewer­
betreibenden und Straßenhändlern vom Einkom­
men, Ertrag und Kapital, Vermögen und Umsatz zu 
entrichtenden Abgaben sowie die Zerlegung und 
Zuteilung der Bemessungsgrundlage der Kommu­
nalsteuer ;" 

Artikel XXVI 

F i n a n z - V e rf ass u n g s g e set z 1948 

Das Finanz-Verfassungsgesetz 1948, BGB!. 
Nr.45, in der Fassung der Bundesverfassungsge­
setze BGB!. Nr.686/1988 und 30/1993 wird wie 
folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Wenn Abgaben gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 und 2 
ausschließlich den Ländern (Gemeinden) überlassen 
werden, kann die Bundesgesetzgebung die Überlas­
sung dieser Abgaben davon abhängig machen, daß 
die Regelung der Erhebung und Verwaltung dieser 
Abgaben einschließlich ihrer Teilung zwischen den 
Ländern und Gemeinden zur Gänze oder hinsicht­
lich der Grundsätze (Art. 12 und 15 B-VG) dem 
Bund vorbehalten bleibt. Das gleiche gilt hinsicht­
lich der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesverfassungsgesetzes vom Bund für Zwecke 
der Gemeinden erhobenen Abgaben sowie für die 
Kommunalsteuer. Durch Bundesgesetz können 
bestimmte Arten von Abgaben zu ausschließlichen 
Gemeindeabgaben erklärt werden." 

2. § 14 lautet: 

,,§ 14. Die Landesgesetzgebung regelt die Auf­
nahme von Anleihen (Darlehen) der Länder, 
Gemeindeverbände und Gemeinden. Falls die 
Bundesregierung gegen einen Gesetzesbeschluß 
eines Landtages, durch den die Aufnahme von 
Anleihen (Darlehen) allgemein oder für einen 
Einzelfall geregelt wird, Einspruch erhebt, und der 
Landtag seinen Beschluß wiederholt, gilt das im § 9 
vorgesehene Verfahren." 

3. Z 1 tritt mit 1. Jänner 1994, Z 2 nach Ablauf 
des Tages der Kundmachung dieses Bundesgesetzes 
in Kraft. 

Artikel XXVII 

Sonderregelungen zur 
Mittelstandsfinanzierung auf dem 

Gebiet der Gebühren sowie der 
Verkehrsteuern 

§ 1. Die Ausgabe von Aktien durch Mittelstands­
finanzierungsgesellschaften (§ 5 Z 14 des Körper­
schaftsteuergesetzes 1988) ist von der Gesellschaft­
steuer befreit. 

§ 2. Rechtsvorgänge über den Erwerb von 
Beteiligungen im Finanzierungsbereich von Mittel­
standsfinanzierungsgesellschaften (§ 5 Z 14 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988) sind von den 
Stempel- und Rechtsgebühren sowie von der 
Kapitalverkehrsteuer befreit. 

Artikel XXVIII 

Sonderregelung betreffend die 
Fälligkeit von 

Ab gab e ns eh uldi gkei t en 

Ist bei bundesrechtlich geregelten Abgaben als 
Fälligkeitstag gesetzlich der zehnte eines Kalender­
monats vorgesehen, so tritt an die Stelle dieses 
Fälligkeitstages jweils der 15. dieses Kalendermo­
nats. Diese Regelung ist erstmals für Fälligkeiten des 
Kalenderjahres 1994 anzuwenden. 

Artikel XXIX 

Mineralölsteuergesetz 1981 

Das Mineralölsteuergesetz 1981, BGB!. Nr. 597, 
zuletzt geändert durch BGB!. Nr. 69511991, wird 
wie folgt geändert: 

1. Im § 3 Abs. 1 Z 1 tritt an die Stelle des Betrages 
von ,,643 S"der Betrag von ,,710 S". 

2. Im § 3 Abs. 1 Z 2 tritt an die Stelle des Betrages 
von ,,535 S" der Betrag von ,,602 S". 

3. Im § 3 Abs. 3 Z 1 tritt an die Stelle des Betrages 
von ,,535 S" der Be~rag von ,,602 S". 

4. § 7 Z 4 lautet: 

,,4. Mineralöl, das außerhalb eines gemäß § 16 a 
zugelassenen Erzeugungsbetriebes oder eines 
Freilagers im Rahmen eines Gewerbebetriebes 
oder eines Betriebes gewerblicher Art einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechtes 
a) auf andere Art als zum Antrieb von 

Motoren, zum Heizen oder Beleuchten 
oder 

b) zum Erproben von im Betrieb erzeugten 
Motoren oder Kraftfahrzeugen . 

verwendet werden soll, wenn es auf Grund von 
Freischeinen eingeführt oder aus Herstel­
lungsbetrieben oder Freilagern auf Freischeine 
abgegeben wurde;" 
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5. § 9 Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,(1) Der Steuerschuldner (§ 6) hat bis zum 25. 
eines jeden Kalendermonats bei dem für die 
Erhebung der Mineralölsteuer zuständigen Finanz­
amt das Eigengewicht jener Mineralöl- und 
Kraftstoffmengen schriftlich anzumelden, für die im 
vorangegangenen Monat die Steuerschuld nach § 5 
Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 entstanden ist." 

6. § 9 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Die Mineralölsteuer für Waren, für welche 
die Steuerschuld nach § 5 Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 
entstanden ist, ist bis zum 25. des auf das Entstehen 
der Steuerschuld folgenden zweiten Kalendermo­
nats zu entrichten." 

7. § 18 Abs. 1 erster Halbsatz lautet: 

,,(1) Das Finanzamt (§ 17 Abs. 1) kann für einen 
Erzeugungsbetrieb, ausgenommen für die im § 16 a 

angeführten Betriebe, besondere Überwachungs­
maßnahmen anordnen," 

8. Aus dem Ertrag an Mineralölsteuer ist für 
Zwecke der zusätzlichen Finanzierung des öffentli­
chen Personennahverkehrs ein Betrag von 67 S je 
100 kg Eigengewicht für die Mineralöle und 
Kraftstoffe, für die die Mineralölsteuer in Höhe der 
in den § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 und § 3 Abs. 3 Z 1 des 
Mineralölsteuergesetzes 1981, BGBL Nr. 597, ange­
führten Steuersätze entrichtet wurde, zu verwen­
den. 

9. Z 1 bis 8 sind auf Waren anzuwenden, für die 
die Steuerschuld nach dem 31. Dezember 1993 
entsteht, oaer für die in den Fällen der Einfuhr der 
Zeitpunkt, der für die Anwendung der zolltarifari­
schen Bestimmungen maßgebend ist, nach dem 
31. Dezember 1993 liegt. 
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Abweichende persönliche Stellungnahme des Abgeordneten 
Andreas Wabl 

gemäß § 42 Absatz 5 GaG 

Die grüne Fraktion konnte aus folgenden 
Gründen dem Steuerreformgesetz 1993 keine 
Zustimmung erteilen: 

1. Entgegen der ursprünglichen Absicht, in der 
Zweiten Etappe der Steuerreform wesentliche 
ökologische Reformschritte zu verankern, hat es die 
Bundesregierung im Steuerreformgesetz 1993 ver­
absäumt, ihrer ökologischen Verantwortung und 
ihrer diesbezüglichen Ankündigungen nachzukom­
men. 

"Die Regierungsparteien bekennen sich daher 
dazu, daß die Umwelt nicht mehr kostenlos 
verschmutzt werden darf." Dieses Bekenntnis ist 
dem Kapitel "Steuerreform und Budgetpolitik" des 
Arbeitsübereinkommens der ÖVP und SPÖ aus 
dem Jahr 1990 entnommen. Außerdem hat sich die 
österreichische Bundesregierung verpflichtet, das 
weltweite Toronto-Ziel, welches die Reduktion der 
weltweiten COz-Emmissionen um -20% bis zum 
Jahr 2005 vorsieht, zu erreichen. Die legistischen 
Maßnahmen, die Österreich diesem Ziel schritt­
weise näher bringen könnten, blieben bislang aus. So 
wurde der grüne Antrag hinsichtlich Einführung 
einer kombinierten Energie-COz-Abgabe im Aus­
schuß mit der Begründung der negativen Vertei­
lungswirkungen, der Schwächung der österreichi­
schen Wettbewerbsfähigkeit, der Notwendigkeit 
des internationalen Gleichklangs und dem Verweis­
auf die rezessive Wirtschaftslage abgelehnt. Finanz­
minister Lacina betont in diesem Zusammenhang 
immer wieder die bestehende ökologische Vorrei­
terrolle Österreichs, die bei näherer Betrachtung 
bezweifelt werden darf. 

So liegen beispielsweise die Energiepreise heute in 
Österreich um rund 30% unter dem Niveau von 
1985. Vergleicht man die Energiepreise für 

Endverbraucher in den einzelnen OECD-Staaten, 
so zeigt sich, daß in Österreich die Energiepreise am 
stärksten - im Vergleich zu allen anderen 
OECD-Staaten - gefallen sind. Viele andere 
Länder haben fiskalische Maßnahmen gesetzt, um 
einen Teil des Energiepreisverfalles auszugleichen. 
So hat zum Beispiel Schweden heute real das gleiche 
Energiepreisniveau wie 1985. 

Seit 1. Jänner 1993 gelten in der EG Mindessteu­
ersätze für Mineralöle. Vergleicht man diese 
Mindeststeuersätze der EG mit den derzeit in 
Österreich gültigen Steuersätzen, so kommt man zu 
der blamablen Erkenntnis, daß Österreich bei den 
Treibstoffen unter den EG-Mindeststeuersätzen 
liegt. Von einer ökologischen Vorreiterrolle Öster­
reichs kann bei weitem nicht mehr gesprochen 
werden, da Österreich in einem der zentralsten 
Bereiche des Umweltschutzes ein ökologischer 
Nachzügler geworden ist. Betrachtet man zum 
Beispiel nur die für 1. Jänner 1994 in Aussicht 
genommene Mineralölsteuererhöhung unseres 
Haupthandelspartners, der Bundesrepublik 
Deutschland, ergäbe sich bei dem Ziel des 
Erreichens eines gleichen Preisniveaus für Öster­
reich folgender autonomer Spielraum: 

Superbenzin bleifrei: 1,49 Schilling/Liter 
Normalbenzin bleifrei: 1,30 Schilling/Liter 
Dieselkraftstoff: 0,21 Schilling/Liter 

In Form eines Abänderungsantrages konnten sich 
die Regierungsparteien gerade noch zu einer 
minimalen Erhöhung der Mineralölsteuer von 
50 Groschen pro Liter durchringen. Der weiterge­
hende grÜne Abänderungsantrag zum Mineralöl­
steuergesetz hätte den vielzitierten Gleichklang 
zumindest mit Deutschland gewährleistet, konnte 
jedoch keine Mehrheit im Ausschuß finden. Der 
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unterzeichnete Abgeordnete nimmt zur Kenntnis, 
daß der Gesetzgeber nicht einmal bereit ist, 
vorhandene Spielräume zu nützen. 

2. Das Abgabensystem in Österreich hat keine 
progressive Wirkung (Progressivität würde bedeu­
ten, daß die Steuerleistung mit dem Einkommen 
rel::itiv ansteigt). Die progressive Lohn- und 
Einkommensteuer macht allenfalls 30% des Steuer­
aufkommens aus. Der Rest sind im wesentlichen 
Steuern, die proportional (zB Kapitalertragsteuer) 
oder regressiv wirken (zB Verbrauchsteuern inklu­
sive Mehrwertsteuer). Dazu kommen die Sozialver­
sicherungsbeiträge, die ebenfalls proportionale bis 
regressive Eigenschaften haben. Diese Tendenzen 
werden auf Grund der Abschaffung der Vermögen­

. steuer, der Erhöhung der Lohnsummensteuer und 
der Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge 
verstärkt. Dadurch nimmt die Steuerbelastung 
weniger denn je Rücksicht auf die persönliche 
Leistungsfähigkeit. 

3. Bemerkenswert ist weiters, daß bei der 
50prozentigen Erhöhung der Lohnsummensteuer 
(nunmehr Kommunalabgabe) von 2% auf 3% bei 
gleichzeitiger Erweiterung der Bemessungsgrund­
lage weder Einwände hinsichtlich der verteilungs­
politischen noch der arbeitsplatzgefährdenden Wir­
kung und auch nicht bezüglich der Inflationsauswir­
kungen zu hören sind. Argumente, die man gerne 
und häufig der Einführung einer Energieabgabe 
entgegenstellt. Argumente also, die nur dann ins 
Treffen geführt werden, wenn es um die Verbin­
dung ökologischer Maßnahmen geht. Die zusätzli­
che Belastung des Faktors Arbeit um rund 
8,3 Milliarden Schilling dürfte wohl kaum die 
geeignete Reaktion auf eine ohnehin angespannte 
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktsituation sein. 
Einer Stärkung der österreichischen Wettbewerbssi-­
tuation wird diese Regelung jedenfalls kaum 
dienlich sein. Betreffend des internationalen Gleich­
klangs muß man schon intensiv' suchen, um 
überhaupt entsprechende Vergleichswerte zu fin­
den. Innerhalb der EG verfügt nur Italien über eine 
Lohnsummensteuer, allerdings mit einem wesentlich 
geringeren Steuersatz. 

Diese ~rhöhung der Lühnsummensteuer steht im 
eklatanten Gegensatz zu der grünen Forderung 
nach Entlastung der Arbeitskraft und Belastung des 
Energieverbrauchs. 

. 4 . Verständlich ist, daß nach Entfall der 
Gewerbesteuer den österreichischen Gemeinden 
eine neue Finanzierungsquelle zu sichern ist. Diese 
aber über eine zusätzliche steuerliche Belastung der 
Arbeitskraft zu gewährleisten, scheint dem unter­
zeichneten Abgeordneten nicht der' richtige Weg zu 
sein. Hingegen wäre es höchst an der Zeit, den 
Finanzausgleich dahin gehend zu novellieren, daß 
ein echter und solidarischer Ausgleich anstelle des 
bestehenden intransparenten Steuerverteilungssy­
stems eingesetzt wird. Auch darauf konnten sich die 
Regierungsparteien nicht einigen. 

5. Unsere Gesellschaft entwickelt sich zusehends 
zu einer Gesellschaft von Vermögens besitzern -
dieser Entwicklung wird im österreichischen Abga­
bensystem nicht Rechnung getragen. Im Gegenteil, 
die staatliche Umverteilungspolitik verschärft diese 
Entwicklung anstatt ihr entgegenzuwirken. Einer­
seits werden die Bezieher höherer Einkommen 
immer mehr begünstigt, andererseits stehen die 
Transfers an die Schwächsten ständig in Diskussion 
(Arbeitslosenfinanzierung) oder werden von Kür­
zungen bedroht (Karenzgeld). So entlastet der 
Wegfall der Vermögensteuer nicht nur Betriebe, 
sondern auch private Haushalte in der Größenord­
nung von zirka 2 Milliarden Schilling. Auch 
diesbezüglich steht Österreich außerhalb des 
europäischen Gleichklangs. Während die Steuern 
auf Vermögen in der EG zirka 1,9% des BIP, im 
OECD-Durchschnitt sogar 2,1 % des BIP ausma­
chen, lag Österreich bisher schön mit 1,1 % darunter. 
Der Wegfall der Vermögensteuer führt tendenziell 
dazu, daß Privatvermögen in Österreich überhaupt 
nicht mehr steuerlich erfaßt wird. Die enorme 
Zunahme der Vermögenseinkünfte, insbesondere 
der Kapitaleinkünfte, hat ohnehin die Unterschiede 
in den Haushaltseinkommen gewaltig vergrößert. 
Während die Lohneinkommen (inklusive der 
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) seit 
1970 um rund 520% gestiegen sind, erhöhten sich 
die Besitzeinkommen (vor allem aus Vermietung, 
Verpachtung und Kapitalvermögen) um 1680%. 
Zumindest das Grundvermögen müßte durch eine 
längst fällige Hauptfeststellung realistischer bewer­
tet werden. Die letzte Hauptfeststellung des 
Grundvermögens erfolgte zum 1. Jänner 1973 (mit 
Vergleichswerten der späten 60er Jahre), obwohl an 
sich eine Hauptfeststellung alle neun Jahre vorgese­
hen ist. Deshalb machen die Einheitswerte derzeit 
höchstens ein Fünftel bis ein Zehntel des tatsächli­
chen Wertes eines Gruridstückes aus. 

Außerdem müßte zumindest die Erbschafts- und 
Schenkungssteuer so umgebaut werden, daß kleine 
Vermögen in Form von Freibeträgen möglichst 
geschont werden, große Grund-, Gebäude- und 
Betriebsvermögen tatsächlich steuerlich erfaßt wer­
den. Eine derartige Novellierung vermißt die grüne 
Fraktion im gegenständlichen Steuerreformgesetz. 
Noch am 13. September 1993 meinte der Ausschuß­
vorsitzende Prof. Nowotny in der "Presse": "Es ist 
für uns völlig klar, daß im Parlament die 
Steuerreform nicht beschlossen werden kann ohne 
eine politisch verbindliche Erklärung, was mit der 
Erbschaftsteuer geschieht." 

Noch unverständlicher wird diese V organgs­
weise, wenn in Betracht gezogen wird, daß das 
Steuerreformgesetz eine wesentliche Verschlechte­
rung der Besteuerung des Einkommens insbeson­
dere von SaisonarbeiterInnen beinhaltet. Die 
Bundesarbeitskammer kommt in ihrer Stellung­
nahme zu dem Ergebnis, daß die Jahresausgleichs­
wirkung für Arbeitslose abermals eingeschränkt 
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wird. Dies bedeutet, daß die Hälfte des Arbeitslo­
sengeldes (Notstands hilfe) als steuerpflichtiger 
Bezug behandelt wird. Auf Grund der vorgesehenen 
Berechnungsmethode (Aliquotierung der Absetzbe­
träge für die Dauer der Beschäftigung) holt sich das 
Finanzministerium zirka 1 Milliarde Schilling auf 
dem Schleichweg von den Arbeitnehmern. 

"Es kann nicht gerecht sein, im Rahmen einer 
Steuerrefom, die unter anderem die Abschaffung 
der Vermögensteuer vorsieht, von Saisonarbeitslo­
sen mehr als 1 Milliarde Schilling durch eine völlig 
systemwidrige Norm abzuschöpfen." (So die 
Stellungnahme der Bundesarbeitskammer.) 

Die grüne Fraktion teilt diese Kritik. Die 
Einkommensteuer wird wohl durch die Erhöhung 
des allgemeinen Absetzbetrages um 3 840 S und die 
Einführung der "Negativsteuer" etwas progressiver, 

insgesamt aber wird die Tendenz in Richtung 
Verteilung nach oben verstärkt. 

6. Abschließend bedauert der unterzeichnete 
Abgeordnete, daß die Gelegenheit der Einleitung 
einer ökologischen Steuerreform abermals versäumt 
wurde. Die grüne Fraktion hat ihr Modell einer 
Energieabgabe aus Gründen der Absehbarkeit und 
Planbarkeit für die österreichische Industrie und die 
österreichischen KonsumentInnen in drei Schritten 
vorgeschlagen, wobei die Regierungsfraktionen 
nicht einmal bereit waren, den ersten Schritt einer 
Erhöhung der Mineralölsteuer im Ausmaß von 
einem Schilling mitzutragen. Es wird abzuwarten 
sein, welche Maßnahmen der Gesetzgeber setzen 
wird, um auch nur annähernd an das Toronto-Ziel 
zu gelangen. 

Andreas Wahl 
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